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Ausgaben im Bereich des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz, und Verbraucherschutz 

(MKULNV) 

- Einführung -

Die Mittel für zukunftsfähige politische Schwerpunkte des Einzelplans 1 0  wurden so 

geplant, dass sie den großen öffentl ichen Erwartungen an eine nachhaltige Klima-, 

Umwelt- und Naturschutzpolitik ,  an einen erfolgreichen Ernährungs- und Verbraucher

schutz gerecht werden. Für die Landesregierung gehört zu einer hohen Lebensqualität 

in  Nordrhein-Westfalen dazu , dass Boden, Wasser und Luft, Tiere, Pflanzen und Roh

stoffe für die nachfolgenden Generationen gesichert werden. 

Nordrhein-Westfalen muss dazu beitragen, dass das Weltkl ima sein  Gleichgewicht hält. 

Neue Wirtschaftsentwicklungen müssen angestoßen werden, die ökologisch verträgl ich 

sind , Verbraucherinteressen berücksichtigen und die natürl ichen Ressourcen schützen. 

In  Nordrhein-Westfalen werden regionale Antworten auf globale Fragen entwickelt, die 

sich im großen Themenspektrum des MKULNV widerspiegeln .  Das Alltagsgeschäft ist 

geprägt von den Fragen des Klimaschutzes und der Energiewende, vom Grünen Wirt

schaften und der biologischen Vielfalt. Nordrhein-Westfalen ist das deutsche Industrie

und Energieland Nr. 1 und hat daher eine besondere Verantwortung für den Umwelt

und für den Verbraucherschutz. 

Auch der Einzelplan 1 0  leistet einen wesentl ichen Beitrag , dass die Nettoneuverschul

dung die Summe der eigenfinanzierten Investitionen (Kreditverfassungsgrenze) unter

schreitet. Gegenüber den bisherigen Planungen müssen daher in al len Ausgabenbe

reichen schmerzl iche aber deutl iche Einsparungen vorgenommen werden. 

Es konnte dennoch gewährleistet werden, dass die Mittel für zukunftsorientierte pol iti 

sche Schwerpunkte des Einzelplans 1 0  ausreichend und bedarfsgerecht ausgebracht 

werden , also von Kürzungen weitgehend verschont oder tei lweise sogar aufgestockt 

wurden. Hierzu gehören insbesondere : 
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- Der Verbraucherschutz, 

- der Naturschutz und die Biologischen Stationen , 

- die Verbesserung der Umweltüberwachung , 

- der Klimaschutz, 

- die Mittel für EU-Programme, insbesondere zur Unterstützung des ländlichen 

Raums sowie die umweltbezogene Ausrichtung strukturpol itischer Maßnahmen 

sowie 

- der Gewässerschutz, insbesondere Maßnahmen zur Umsetzung der EG

Wasserrahmenrichtl in ie. 

Es wurden große Anstrengungen unternommen, um d iese Maßnahmen sicherzustel

len. Der Ausgabenansatz des Einzelplanes 1 0  konnte gegenüber dem Haushalt 201 3 

um 3,5 Mio. EUR auf 921 ,4 Mio. EUR aufgestockt werden . 

Die haushaltswirksame Größe ist der Zuschussbedarf (Ausgaben minus Einnahmen). 

Dieser steigt gegenüber 201 3  um 1 3 ,2 Mio. EUR, von 646,0 Mio. EUR auf 

659,2 Mio. EUR. 
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Im Diagramm 1 sind die vorgenannten Veränderungen gegenüber 201 3 dargestel lt. 
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Die Mittelveränderungen der unterschiedl ichen Ausgabenbereiche stellen sich wie folgt 

dar: 
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Die wichtigen Veränderungen einzelner Förderprogramme sind i n  dem Diagramm 3 

aufgeführt. Hierzu Folgendes : 

- Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarwirtschaft und 

des Küstenschutzes (GAK) konnten konstant bei 62,2 Mio. EUR gehalten wer

den. 

- Die Mittel für die EU-Programme außerhalb der GAK konnten von 1 43,6 Mio. 

EUR auf 1 45,0 Mio. EUR aufgestockt werden. Die Aufstockung dient i nsbeson

dere der neuen Förderperiode des NRW EU-Ziel 2-Programms 201 4  - 2020 

"EFRE". 

- Für die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale werden die Mittel für 

die Verbraucherschutzförderung von 1 2,25 Mio .  EUR auf 1 3 , 1  Mio. EUR erhöht. 

- Zur Sicherung der Förderungen im Naturschutz und insbesondere der Biologi

schen Stationen wird der Ansatz konstant bei 36,0 Mio. EUR gehalten. 

- Die Mittelansätze für die Verbesserung der Umweltüberwachung werden von 

1 9,9  Mio. EUR auf 20,4 Mio. EUR aufgestockt. 

- Die Mittel für die Umsetzung des Maßnahmeprogramms bei der EU

Wasserrahmenrichl inie (WRRL) werden von 75,8 Mio. EUR auf 80,0 Mio. EUR 

aufgestockt. Hierfür werden die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 

zweckgebunden genutzt. 

- Für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz (außerhalb der GAK) konnten die 

Haushaltmittel bei 30,0 Mio. EUR weiter festgeschrieben werden. 

- Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe sinken derzeit und die hieraus resul

tierenden zweckgebundenen Ausgaben sind in Höhe von 71 ,2 Mio. EUR etati

siert worden und sinken somit um 6,5 Mio. EUR. 
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Veränderungen einzelner Programme im Einzelplan 1 0  
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Schwerpunkt des Einzelplanes 1 0  bilden die Transferausgaben, also die Mittel , d ie 

aufgrund freiwi l l iger oder gesetzl icher Regelungen an Dritte verausgabt werden, i nsbe

sondere Fördermaßnahmen. Insgesamt sind im Haushalt 201 4  hierfür Mittel mit einem 

Vol umen von 735,2 Mio. EUR eingestellt , das ist ein Anteil von 79,8 v.  H .  der Gesamt

ausgaben.  Die Transferausgaben tei len sich wie folgt auf d ie einzelnen Bereiche auf. 

Aufteilung der Transferausgaben 201 4 des Einzelplanes 1 0  

Gemeinschaftsaufgabe 

8% 
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20% 
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Ausgaben 
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Bundesgesetzl iche 

Ausgaben 

1% 
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Gesamtüberblick der Ausgaben des Einzelplanes 1 0  

i n  den Jahren 201 3 und 2014, 

sowie in der mittelfristigen Finanzplanung. 

Aufgrund der mittelfristigen 
Finanzplanung 

2013 201 4 2015 201 6  2017 

- Mio. EUR -

Personalausgaben 1 56,8 1 61 ,3 1 62 , 1  1 62,9 1 63,9 

Sächl iche Verwaltungs-
87,6 85,6 85,6 85,7 85,6 

ausgaben 

Zuweisungen und Zu-
441 ,0 427,5 429,8 431 ,4 433 ,0 

schüsse (konsumtiv) 

Investive Ausgaben 250,7 266,0 276,4 259,7 259,0 

Besondere Finanzie- - 1 8, 1  - 1 8 ,9 - 1 8,9 - 1 8,9  -1 8,9  
rungsausgaben 

Insgesamt: 91 8,0 921 ,4 935,0 920,8 922,5 
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Haushaltsentwurf 2014 - Teil I 

Erläuterungen zum Personalhaushalt 
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A. Allgemein 

1 . Die Landesregierung hat der Konzeption für die Aufstel lung des Entwurfs 

des Haushaltsgesetzes 201 4  gemäß der Kabinettvorlage des 

Finanzministeriums und dem bislang erzielten Gesamtergebnis gemäß der 

SKZ-Analyse vom 09.07.201 3 zugestimmt. Für den Einzelplan 1 0  bedeutet 

das : 

- 1 9  neue Planstellen beim Landesbetrieb Wald und Holz (Kapitel 1 0  260), 

davon 2 Planstellen mit kw-Vermerk versehen zum 31 . 1 2.201 6 

- 2 neue Planstellen beim LAN UV (Kapitel 1 0  400), die durch 

Gebühreneinnahmen refinanziert werden sol len. Die Stellen sind für die 

fachaufsichtl iche Überprüfung bei zugelassenen Betrieben (Lebensmittel 

tierischer Herkunft) erforderl ich. 

- 2 neue Planstellen beim LAN UV (Kapitel 1 0  400), d ie für die Bearbeitung 

von Tierversuchsanträgen erforderlich sind. 

- Streichung von 42 kw-Vermerken aufgrund der 1 ,5%-igen 

Stelleneinsparung ab 201 0 mit Fäl l igkeit ab 01 .01 .20 1 4. 

2. Der Einzelplan 1 0  weist für das Haushaltsjahr 201 4  einen Stellenbestand 

von 3.396 (ohne Auszubildende) aus. Dieses ist gegenüber 201 3  (3.376 

Stel len) eine Aufstockung um 20 Stellen. 

Die einzelnen kapitelbezogenen Stellenveränderungen sind in der Gesamt

übersicht über die Aufgl iederung des Personals dargestellt (s. Seite 1 6) .  

3 .  Im Rahmen der  Einführung neuer Steuerungsinstrumente sind die 

Personalausgaben ab dem Haushaltsjahr 2006 flächendeckend zu 

budgetieren (§ 7 a Abs. 1 HHG 2004/2005). 

Die Budgetierung eröffnet mehr Freiräume für einen effizienten 

Personaleinsatz und eine bessere Steuerung des Personalhaushaltes. Mit 

dem Haushaltsgesetz wird zugelassen ,  dass bis zu 1 0  v. H. der im 

Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe in  

Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit umgewandelt werden können, 

soweit andere rechtl iche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen für 



- 1 1  -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden abweichend von § 1 7  Abs. 6 

LHO in  Gruppen ausgewiesen.  Die ausgewiesenen Stel len tür 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind h insichtlich ihrer Gesamtzahl 

verbindl ich. 
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B. Realisierung von kw-Vermerken 

Von den im Haushaltsplan 201 3 bereits ausgebrachten kw-Vermerken werden 

haushaltsmäßig i n  201 4  realisiert: 

Kapitel 10 010 

- Ministerium -

Realisierung von kw-Vermerken - LQ 1 4  Schwerbehinderung -:  

Stel len tür Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

insgesamt 

Kapitel 10 011 

- Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen -

Realisierung von kw-Vermerken ab 01 .01 .2008 : 

Stel len tür Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

insgesamt 

Kapitel 10 400 

- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz -

Realisierung von kw-Vermerken - LQ 1 4  Schwerbehinderung -

Stellen tür Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

insgesamt 

Gesamtsumme 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

6 
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c. Erläuterungen zu den Veränderungen im Personal haushalt 

1 . Für alle Kapitel geltende Erläuterungen 

1 . 1 Da aufgrund der Einführung der flächendeckenden Personalausgaben

budgetierung die Steuerung des Personal haushalts vornehml ich über das 

Budget erfolgt, entfal len die Stel lenplanobergrenzen des § 26 Abs. 1 Bun

desbesoldungsgesetz. 

1 .2 Die Zahl der Leerstellen ist im Jahre 201 4  mit 56 unverändert. 

1 .3 Die Zahl der Stel len für Beamtinnen und Beamte i m  Vorbereitungsd ienst 

ist i m  Jahre 201 4  um 1 7  Stel len auf 287 Stellen gesunken. 

1 .4 Für 6 Beschäftigte, die im Rahmen der Vereinbarung nach § 7 Abs. 7 

PEMG N RW eine Alterstei lzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, s ind AI

terstei lzeitplanstellen und Altersteilzeitstellen eingerichtet worden. 

2 .  Erläuterungen der Änderungen im Einzelnen (nach Kapiteln) 

2. 1 Kapitel 1 0  01 0 

M i n i st e r i u m  

Stel len für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

� Zugang 

1 Stelle mittlerer Dienst 

durch Umsetzung einer Stel le gemäß § 6 Abs. 7 H HG 201 3  aus 

dem Kapitel 03 020 mit kw-Vermerk (kw 31 . 1 2 .201 3) - LQ 1 5  

Schwerbehinderung -

2.2 Kapitel 1 0  260 

La n d esfo  rstve rwa It u n g  
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Stel len für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

� Zugang 

1 Stelle höherer Dienst 

als Nachhaltigkeitsreserve 

1 Stelle gehobener Dienst 

als Nachhaltigkeitsreserve 

1 0  Stellen gehobener Dienst 

zur Übernahme befristet Beschäftigter für refinanzierte Tätigkei

ten (kostenneutral) 

7 Stellen mittlerer Dienst 

zur Übernahme befristet Beschäftigter für refinanzierte Tätigkei

ten (kostenneutral) 

Begründung: 

Um eine Vorsorge für die Personalfluktuation bis 2020 im Lan

desbetrieb zu treffen ,  ist eine nachhaltige Stel lenplanung unab

d ingbar. Hierzu werden für das Haushaltsjahr 201 4  zusätzlich 2 

Stellen eingerichtet. 

Weitere 1 7  Stellen werden für verschiedene Maßnahmen einge

richtet, die durch Gebühreneinnahmen refinanziert werden. 

2.3 Kapitel 1 0  400 

L a n d e s a mt f ü r  N at u r, U m w e l t  u n d  Ve r b ra u c h e r s c h utz 

Planstel len 

� Zugang 

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 1 4  

zur Überwachung Herstel lungsbetriebe Lebensmittel tierischer 

Herkunft 

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 1 4  

aufgrund der Änderung des Tierschutzgesetzes 

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 1 2  

zur Überwachung Herstel lungsbetriebe Lebensmittel tierischer 

Herkunft 

1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 1 2  

aufgrund der Änderung des Tierschutzgesetzes 
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Begründung: 

Für die systematische, ris ikoorientierte fachaufsichtliche Über

prüfung bei zugelassenen Herstel lungsbetrieben für Lebensmit

tel tierischer Herkunft ist zusätzl iches qualifiziertes Personal er

forderl ich. Derzeit konnten nur anlassbezogene Überprüfungen 

durchgeführt werden. Künftig ist es mögl ich ausgewählte Betrie

be alle zwei Jahre zu überprüfen. Die Finanzierung dieser SteI

len sol l  durch zu erhebende Gebühren für die wahrzunehmen

den Kontrol len erfolgen. 

Aufgrund der 3.  Änderung des Tierschutzgesetzes werden zu

sätzl iche Genehmigungsanträge erwartet, d ie zu einem zusätzl i

chen Personalbedarf führen. 

Stel len für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

� Zugang 

1 Stelle mittlerer Dienst 

Umsetzung einer Stel le gemäß § 6 Abs. 7 H HG aus dem Kapitel 

03 020 mit kw-Vermerk (kw 31 . 1 2 .201 6) - LQ 1 6  Schwerbehin

derung 
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Aufgliederung 

des Personals 2014 gegenüber 2013 

Titel * Titel Titel * 

422 01 42 2 02 428 01 
Gesamt Gesamt 

Kapitel Beamtinnen Beamtinnen Arbeitnehme- 2014 2013 
+f-

und und Beamte rinnen und 
Beamte im Vorb.-Dienst Arbeitnehmer 

1 0 01 0  276 - 1 1 7 393 393 0 

1 0 01 1  - - 50 50 54 -4 

1 0 020 - 1 2  - 1 2  1 2  -

1 0 260 503 64 51 5 1 .082 1 .063 1 9  

1 0 261 4 - 1 0  1 4  1 4  0 

1 0 400 308 78 766 1 . 1 52 1 . 1 47 5 

1 0 41 0  1 7  - 23 1 248 248 0 

1 0 41 1  ** 387 1 33 - 387 387 0 

1 0 460 36 - 22 58 58 0 

Insgesamt 1.531 287 1.711 3.396 3.376 20 

Vorjahr 1 .527 304 1 .695 3.376 

+/- zum Vorjahr 4 50 1 6  20 

* einschließlich Titelgruppen 

** 133 (150) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des FM. 

Die Stellen sind daher nicht in der Gesamtsumme enthalten. 
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 1 86 90 - - 276 276 0 

Arbeitnehmerinnen 21 34 61 1 1 1 7 1 1 7 0 
und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer 

Insgesamt 207 124 61 1 393 393 0 

Beamtinnen und Beamte - - -im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende 1 0  1 0  -
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung planmäßigen Arbeitnehmer-
2014 2013 Beamtinnen innen und 

und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

81 0 Staatssekretär/-in 1 1 1 -
8 7 Ministerialdirigent/-in 8 8 5 2 
8 4 Ud. Ministerialrat/-rätin 1 1  1 1  7 4 
8 3 Ministerialrat/-rätin 7 7 6 1 
8 2 Ministerialrat/-rätin 39 39 27 1 1  
A 1 6 Ministerialrat/-rätin 52 52 37 1 3  
A 1 5 Reg.direktor/-in pp. 31  3 1  25 4 
A 1 4 Oberreg.rat/-rätin pp. 23 23 1 7  4 
A 1 3 Reg.rat/-rätin pp. 1 4  8 5 2 

Summe höherer Dienst 186 180 130 41 

A 1 3 Oberamtsrat/-rätin 56 62 53 6 
A 1 2 Amtsrat/-rätin 23 23 1 0  1 2  
A 1 1  Reg.amtmann/-frau pp. 1 1  1 1  6 4 

Summe gehobener Dienst 90 96 69 22 

Insgesamt 276 276 199 63 
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Anlage 2 

t'liei�a"luril·· . 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2013 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

A 1 5 1 3  1 3  3 4 

A 1 4 1 1 - -

A 1 39.0. 6 6 2 1 

A 1 2 1 1 1 -

A 1 1  1 1 - -

Summe 22 22 6 5 



- 20 -

Anlage 3 

Klqltel' . 
0" 

.. .i · M1'hllt · ...•...• ;. 
..

. 

Übersicht 

über d ie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für 

Laufbahngruppe 
Arbeitnehmerinnen Istbesetzung 
und Arbeitnehmer am 01.07.2013 

2014 2013 

1 2 3 4 

Höherer Dienst 21  21  20 

Gehobener Dienst 34 34 33 

Mittlerer Dienst 6 1  6 1  54 

Einfacher Dienst 1 1 1 

Insgesamt 117 117 108 

Auszubi ldende 1 0  1 0  9 
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen 3 37 9 1 50 54 -4 
und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmeri nnen - - - - - - -

und Arbeitnehmer 

Insgesamt 3 37 9 1 50 54 -4 

Beamtinnen und Beamte 
- - -

im Vorbereitungsdienst 

Auszubi Idende - - -
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Übersicht 

Anlage 3 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für 

Laufbahngruppe 
Arbeitnehmerinnen Istbesetzung 
und Arbeitnehmer am 01.07.2013 

2014 2013 
1 2 3 4 

Höherer Dienst 3 3 3 

Gehobener Dienst 37 41 36 

Mittlerer Dienst 9 9 9 

Einfacher Dienst 1 1 1 

Insgesamt 50 54 49 

Auszubildende 



Höherer 
Dienst 

Beamtinnen und Beamte -

Arbeitnehmerinnen -

und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte -

Arbeitnehmerinnen -
und Arbeitnehmer 

Insgesamt -

Beamtinnen und Beamte 
im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende 

- 23 -
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IlIIgungen 

Gehobener Mittlerer Einfacher 
Dienst Dienst Dienst 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Insgesamt 
+/-

2014 2013 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1 2  1 2  -

- - -
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 1 00 401 2 503 503 0 

Arbeitnehmerinnen 4 56 455 51 5 496 1 9  
und Arbeitnehmer 

TitelgruDPen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer 

Insgesamt 104 457 457 0 1.018 999 19 

Beamtinnen und Beamte 
64 64 im Vorbereitungsdienst -

Auszubi Idende 1 54 1 54 -
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstel len für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung planmäßigen Arbeitnehmer-
2014 2013 Beamtinnen innen und 

und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

B 5 Leiter/-in Landesbetrieb 1 1 1 -
B 2 Abteilungsdirektor/-in 4 4 4 -

A 1 6 Ud. Forstdirektor/-in pp. 6 6 4 2 
A 1 5 Reg.direktor/-in pp. 49 49 45 3 
A 1 4 Oberreg.ratl-rätin pp. 40 40 35 3 
A 1 3 Reg.ratl-rätin pp. - - - -

Summe höherer Dienst 100 100 89 8 

A 1 3 Reg. oberamtsratl-rätin pp. 23 23 21 2 
A 1 2 Reg.amtsratl-rätin pp. 63 63 58 5 
A 1 1  Reg.amtmann/-frau pp. 1 62 1 62 1 35 27 
A 1 0 Reg. oberinsp.l-in pp. 1 53 1 33 1 06 27 
A 9 Reg.inspektor/-in pp. 0 20 2 9 

Summe gehobener Dienst 401 401 322 70 

A 9 Forstamtsinspektor/-in 2 2 2 -

Summe mittlerer Dienst 2 2 2 0 

Insgesamt 503 503 413 78 
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Anlage 2 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen Istbesetzung am 01.07. 2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2013 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

A 1 5 - - - -

A 1 3  9. D. - - - -

Summe 0 0 0 0 
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Anlage 3 

Übersicht 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2013 

Stellen für Arbeiterinnen 

Laufbahngruppe und Arbeitnehmer Istbesetzung 
am 01.07. 2013 

2014 2013 
1 2 3 4 

Höherer Dienst 4 3 3 

Gehobener Dienst 56 45 45 

Mittlerer Dienst 455 448 446 

Insgesamt 515 496 494 

Auszubildende 1 54 1 54 1 20 
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 

Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte 3 1 - - 4 4 0 

Arbeitnehmerinnen 1 2 7 - 1 0  1 0  0 
und Arbeitnehmer 

Insgesamt 4 3 7 - 14 14 0 

Beamtinnen und Beamte 
- - -

im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende - - -
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07. 2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung 
planmäßigen Arbeitnehmer-

2014 2013 Beamtinnen innen und 
und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

A 1 5 Reg.direktor/-in 1 1 1 -

A 1 4 Oberreg.ratl-rätin 2 2 1 1 

Summe höherer Dienst 3 3 2 1 

A 1 1  Reg.amtmann/-frau 1 1 1 -

Summe gehobener Dienst 1 1 1 0 

Insgesamt 4 4 3 1 
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Anlage 2 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2012 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

- entfällt -

Summe 
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Anlage 3 

"r%jM�'�fAl}aPl.1 1a.l:!:;� mili!I, 
tverwaltung � Berei , rsctWngsstelie für Jagdkunde und 

warn' 'a,chadenverhütung s ,," Förderung�._ Jagdwesens 

Übersicht 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für Arbeiterinnen 
Istbesetzung 

Laufbahngruppe und Arbeitnehmer 
am 01.07. 2013 

2014 2013 

1 2 3 4 

Höherer Dienst 1 1 1 

Gehobener Dienst 2 2 2 

Mittlerer Dienst 7 7 7 

Insgesamt 10 10 10 

Auszubildende - - -
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 1 74 86 8 - 268 264 4 

Arbeitnehmerinnen 49 274 41 0 2 735 735 0 
und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte - - 40 - 40 40 0 

Arbeitnehmerinnen - - 30 1 3 1  3 1  0 
und Arbeitnehmer 

Insgesamt 223 360 488 3 1.074 1.070 4 

Beamtinnen und Beamte 
78 78 0 

im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende 1 79 1 79 0 
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung 
planmäßigen Arbeitnehmer-

2014 2013 Beamtinnen innen und 
und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

B 5 PräsidenV-in des LANUV 1 1 1 -
B 2 Abteilungsdirektor/-in pp. 8 8 6 1 
A 1 6 Ud. Reg.direktor/-in 25 25 1 9  5 
A 1 5 Reg.direktor/-in 64 64 46 1 6  
A 1 4 Oberreg.raV-rätin 64 62 51  1 0  
A 1 3 Reg.raV-rätin 1 2  1 2  5 6 

Summe höherer Dienst 174 172 128 38 

A 1 3 Reg.oberamtsraV-rätin 20 20 20 -
A 1 2 Reg.amtsraV-rätin pp. 24 22 20 1 
A 1 1  Reg.amtmann/-frau 26 26 20 6 
A 1 0 Reg.oberinsp./-in 1 2  1 2  1 1 0  
A 9 Reg.inspektor/-in 4 4 1 3 

Summe gehobener Dienst 86 84 62 20 

A 9 Reg.amtsinspektor/-in 21 21 21  -
A 8 Reg.hauptsekretär/-in 1 2  1 2  8 3 
A 7 Reg.obersekretär/-in 1 3  1 3  1 2  1 
A 6 Reg.sekretär/-in 2 2 - -

Summe mittlerer Dienst 48 48 41 4 

Insgesamt 308 304 231 62 
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Anlage 2 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2013 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

A15 3 3 1 -

A13 1 1 - -

A 13 9. D. 1 1 - -

A10 3 3 - -

Summe 8 8 1 0 
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Anlage 3 

Übersicht 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für Arbeiterinnen 

Laufbahngruppe und Arbeitnehmer 
Istbesetzung 

am 01.07. 2013 

2014 2013 

1 2 3 4 

Höherer Dienst 49 49 47 

Gehobener Dienst 274 274 265 

Mittlerer Dienst 440 440 434 

Einfacher Dienst 3 3 2 

Insgesamt 766 766 748 

Auszubi ldende 1 79 1 79 1 37 
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 1 2  5 - - 1 7  1 7  0 

Arbeitnehmerinnen 22 46 1 63 - 231 231 0 
und Arbeitnehmer 

TitelgruDPen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -

und Arbeitnehmer 

Insgesamt 34 51 163 - 248 248 0 

Beamtinnen und Beamte 
- - -

im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende 2 2 0 
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07. 2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung 
planmäßigen Arbeitnehmer-

2014 2013 Beamtinnen innen und 
und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

A 1 6 Ud. Reg.vet. direktor/-in pp. 1 1 - 1 
A 1 5 Reg. vet.direktor/-in pp. 5 5 3 1 
A 1 4 Oberreg.vetratl-rätin pp. 4 4 - 3 
A 1 3 Reg. vet.ratl-rätin pp. 2 2 - 1 

Summe höherer Dienst 12 12 3 6 

A 1 0 Reg.oberinsp./-in 3 3 - -
A 9 Reg.inspektor/-in 2 2 - -

Summe gehobener Dienst 5 5 0 0 

Insgesamt 17 17 3 6 
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Anlage 2 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2013 

Stellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2013 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

- entfällt -

Summe 
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Anlage 3 

Übersicht 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für Arbeiterinnen 

Laufbahngruppe und Arbeitnehmer Istbesetzung 
am 01.07.2013 

2014 2013 

1 2 3 4 

Höherer Dienst 22 22 1 7  

Gehobener Dienst 46 46 43 

Mittlerer Dienst 1 63 1 63 1 45 

Einfacher Dienst - - -

Insgesamt 231 231 205 

Auszubildende 2 2 1 
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Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+1-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 89 298 - - 387 387 0 

Arbeitnehmerinnen - - - - - -

und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - -

und Arbeitnehmer 

Insgesamt 89 298 0 0 387 387 0 

Beamtinnen und Beamte 
133 15 0 -17 

im Vorbereitungsdienst 

Auszubildende - - -
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstellen für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung 
planmäßigen Arbeitnehmer-

2014 2013 Beamtinnen innen und 
und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

A 1 5 Reg.direktor/-in 1 9  1 9  5 5 
A 1 4 Oberreg. rat/-rätin 23 23 1 1  2 
A 1 3 Reg.rat/-rätin 47 47 21 1 0  

Summe höherer Dienst 89 89 37 17 

A 1 3 Reg. oberamtsrat/-rätin 46 46 6 7 
A 1 2 Reg.amtsrat/-rätin pp. 50 50 9 1 
A 1 1  Reg. amtmann/-frau 82 82 9 28 
A 1 0 Reg.oberinsp./-in 1 20 1 20 53 30 

Summe gehobener Dienst 298 298 77 66 

Insgesamt 387 387 114 83 
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10460 

Höherer Gehobener Mittlerer Einfacher 
Insgesamt 

Dienst Dienst Dienst Dienst 
+/-

2014 2013 

Beamtinnen und Beamte 1 - 35 - 36 36 -

Arbeitnehmerinnen 2 3 1 6  1 22 22 -
und Arbeitnehmer 

Tite/gruppen: 

Beamtinnen und Beamte - - - - - - -

Arbeitnehmerinnen - - - - - - -
und Arbeitnehmer 

Insgesamt 3 3 51 1 58 58 0 

Beamtinnen und Beamte 
- - -

im Vorbereitungsdienst 

Auszubi Idende 22 22 -
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Anlage 1 

Übersicht 

über die Planstel len für das Haushaltsjahr 2014 

Planstellen Istbesetzung am 01.07.2013 mit 

Bes.Gr. Amtsbezeichnung planmäßigen Arbeitnehmer-
2014 2013 Beamtinnen innen und 

und Beamten Arbeitnehmern 

1 2 3 4 5 7 

A 1 5 Reg.direktor/-in 1 1 - 1 

Summe höherer Dienst 1 1 0 1 

A 9 Reg.amtsinspektor/-in pp. 2 2 2 -

A 8 Reg.hauptsekretär/-in pp. 1 1 1 -
A 7 Obersattelmeister/-in 1 1  1 1  1 1  -
A 6 Obersattelmeister/-in 21 21 1 8  3 

Summe mittlerer Dienst 35 35 32 3 

Insgesamt 36 36 32 4 
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Anlage 2 

Übersicht 

über die abgeordneten Beamtinnen und Beamten für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen Istbesetzung am 01.07. 2013 mit 

Bes.Gr. 
planmäßigen Arbeitnehmerinnen 

2014 2013 Beamtinnen und Arbeitnehmern 

und Beamten 

- entfällt -

Summe 
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Anlage 3 

Übersicht 

über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Haushaltsjahr 2014 

Stellen für 

Laufbahngruppe 
Arbeitnehmerinnen Istbesetzung 
und Arbeitnehmer am 01.07.2013 

2014 2013 
1 2 3 4 

Höherer Dienst 2 2 2 

Gehobener Dienst 3 3 3 

Mittlerer Dienst 1 6  1 6  1 6  

Einfacher Dienst 1 1 1 

Insgesamt 22 22 22 

Auszubildende 22 22 1 9  





------------------------
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Haushaltsentwurf 2014 - Teil 11 

Erläuterungen zum Sach- und Förderhaushalt 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titel: 539 00 
Zweckbestimmung : Umweltpreise 

Haushaltsansatz 2014: 10.000 EUR 

Umweltpreise dienen dazu , herausragendes Handeln im Umweltbereich anzu

regen und mit öffentlicher Anerkennung zu versehen. Die Kosten entfallen auf 

Preisgelder, Beauftragung Dritter mit Organisation und Durchführung , Insertion, 

Reisekosten und Aufwandsentschädigungen von Jurymitg l iedern . 

Vorgesehen sind folgende Preise: 

- Gartenbaupreis N RW, 

- Landespreis Umweltbi ldung. 
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Kapitel 10 010 Ministerium 

Titelgruppe: 62 
Zweckbestimmung : Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) 

Haushaltsansatz 2014: 25.000 EUR 

Das Zentrum für Ländl iche Entwicklung (ZeLE) bietet mit Veranstaltungen,  Pro

jekten ,  Exkursionen und anderen Aktivitäten ein Forum für al le, d ie im Beruf 

und Ehrenamt mit ländl icher Entwicklung und Dorfentwicklung befasst sind. 

Das ZeLE wird dafür dezentral in  den Regionen tätig .  

Die ländl iche Entwicklung sol l  durch Dokumentationen und Veröffentl ichungen 

des ZeLE thematisch aufbereitet werden. Dies schl ießt die Einrichtung , 

Erweiterung und den Betrieb der Internet-Präsenz des ZeLE ein .  
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Kapitel 10 01 0 Ministerium 

Titelgruppe: 64 

Zweckbestimmung : Obere Flurbereinig ungsbehörde 

Haushaltsansatz 201 4: 59.000 EUR 

Aufgabe der Oberen Flurberein igungsbehörde ist die Wahrnehmung 

rechtl icher sowie planerischer und technischer Grundsatzangelegenheiten im 

Bereich Bodenordnung. 

Die Obere Flurberein igungsbehörde ist zuständig für die Fachaufsicht über die 

Dezernate 33 der Bezi rksregierungen (Bereich Bodenordnung). 

Darüber h inaus n immt die Obere Flurberein igungsbehörde eigene Vol lzugsauf

gaben nach dem Flurberein igungsgesetz wahr. 



Kapitel 1 0 01 1 
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Erledigung von Umweltaufgaben durch kommu
nale Stellen 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 2014: 0 EUR 

Ausgaben 

1 6.954.500 EUR 

Mit dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 

1 1 . 1 2.2007 wurden ab dem 01 .01 .2008 Aufgaben des Umweltrechts auf d ie 

Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Zur Aufgabenerfül lung wurden den 

Kreisen und kreisfreien Städten 296 Planstel len und Stel len (Vol izeitäqu ivalen

te) zur Verfügung gestel lt, und zwar 221 Beamtinnen und Beamten durch ge

setzl iche Überleitung und 75 Tarifbeschäftigte im Wege der Personalgestel

l ung. Ab dem 01 .01 .201 1 werden als Folge der Evaluierung des Gesetzes 23 

weitere Vol lzeitäquivalente zur Verfügung gestellt . 

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten hierfür einen Belastungsausg leich 

gemäß dem Konnexitätsausführungsgesetz, der sich aus dem Personal auf

wand für die übergeleiteten Beamtinnen und Beamten (Titel 61 3 1 0) und einem 

pauschalen Zuschlag i .  H .  v. 1 5  v. H .  auf den Personalwand für die Beamtinnen 

und Beamten und die Tarifbeschäftigten sowie die als Nachersatz eingestel lten 

Beschäftigten zusammensetzt (Titel 61 3 1 2) .  

D ie  Stel len für  die Tarifbeschäftigten sind mit dem Haushalt 2008 aus dem Ein

zelplan 03 in  das Kapitel 1 0  01 1 Titel 428 01  umgesetzt und kw gestel lt wor

den. Die kw-Vermerke werden real isiert, sobald eine personalgestel lte Tarifbe

schäftigte oder e in personalgestel lter Tarifbeschäftigter aus dem Landesdienst 

ausscheidet. 

Die Beamtinnen und Beamten sind auf die Kommunen übergeleitet und die 

entsprechenden Planstel len im Einzelplan 03 abgebaut worden. Die Haus

haltsmittel in Höhe der Bezüge für d iese Planstel len,  einschl ieß l ich der antei l i 

gen Beihi lfeansätze, wurden mit  dem Haushalt 2008 nach Titel 61 3 1 0  zur Er

stattung des Personalaufwandes an die Kreise und kreisfreien Städte umge

setzt. 

Mit Ausscheiden einer oder eines personalgestel lten Tarifbeschäftigten oder 

einer übergeleiteten Beamtin oder eines übergeleiteten Beamten werden die 

entsprechenden Personal mittel nach Titel 6 1 3 1 1  zur Finanzierung des bei den 

Kreisen und kreisfreien Städten eingestel lten Nachersatzes umgesetzt. 
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Seit dem 01 .01 .201 2 werden die im Rahmen der Aufgabenerfül lung anfal len

den Gebühren für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

vom Belastungsausgleich abgezogen. Grundlage ist der Mittelwert der jährl ich 

weitergeleiteten Gebühreneinnahmen der Jahre 2008 bis 201 1 .  
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 531 1 1  

Zweckbestimmung : Öffentlichkeitsarbeit 

Haushaltsansatz 201 4: 500.000 EUR 

Die Mittel sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Erarbeitung, Herstel lung 

und Distribution von Print- , audiovisuel len und elektronischen Informations

medien bestimmt. Sie dienen vorrangig dazu, die allgemeine Öffentlichkeit über 

die zentralen Themen und Maßnahmen des Ministeriums zur Klimaschutz- und 

U mweltpol itik ,  zur Agrar- und Ernährungspolitik ,  zum Verbraucherschutz und 

zum Naturschutz schnel l ,  verständlich und kompetent zu i nformieren. Die Mittel 

werden außerdem verwendet für die Veröffentl ichung von Fachbroschüren,  die 

den Fachzielgruppen einfach und i n  der Praxis nachvollziehbar Hinweise zu 

ih rem Arbeitsbereich geben.  Die Spannbreite der verwendeten Medien reicht 

von Faltblättern und Broschüren, über Plakate und Ausstel lungsbeiträge bis 

zum tägl ich aktualisierten Web-Angebot. Das Informationsangebot des 

Ministeriums wi rd mit Hi lfe der Mittel beständig aktualisiert und für die 

unterschied l ichen Zielgruppen aufbereitet. 

Die Mittel werden nicht nur für neue Informationen eingesetzt, sondern auch für 

den Nachdruck alter Veröffentl ichungen,  die stark nachgefragt werden. 

Die Mittel sind im Einzelnen bestimmt für: 

Basis- und H intergrundinformation zu den zentralen Themen des 

Ministeriums, 

Ratgeber zu Landesprogrammen, für die das Ministerium zuständig ist ,  

Publ ikationen von Best-Practice-Beispielen bei der Verwi rkl ichung der 

betreffenden Landesprogramme , 

Veröffentl ichung von zielgruppenspezifischen 

Arbeitshi lfen .  

Informations- und 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel: 537 1 3  

Zweckbestimmung : Werkverträge im Umweltbereich 

Haushaltsansatz 201 4: 1 50.000 EUR 

Flächenverbrauch und Flächenrecycling 

Der Flächenverbrauch, d .  h .  d ie Inanspruchnahme freier Flächen für Siedlungs

und Verkehrszwecke, verharrt weiterh in  bundesweit und in Nordrhein-Westfa

len auf einem hohen N iveau. 

Im  Jahr 201 1 ist die Flächeninanspruchnahme zwar bis auf 1 0  hafTag gesun

ken, für das Jahr 201 2  erfolgte wieder ein geringer Anstieg auf 1 0,4 hafTag. 

Dieser ist auf eine Zunahme im Siedlungsbau zurückzuführen. Das im Koaliti

onsvertrag festgelegte Ziel , den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 

höchstens 5 hafTag und langfristig auf Netto-Nul l  zu senken, ist damit aber 

noch lange nicht erreicht. 

Speziel l  landwirtschaftl iche Flächen sind von der zunehmenden Flächenneuin

anspruchnahme betroffen .  Die Landwirtschaftsfläche hat in Nordrhein

Westfalen im Jahr 201 2  um weitere 44,6 km2 abgenommen. Dabei wurde ins

besondere für Grünlandflächen mit 43 ,2 km2 ein hoher Verlust ermittelt. Seit 

dem Jahr 1 996 wurden damit insgesamt 995 km2 fruchtbare Acker- und Weide

flächen auf wertvol len Böden für andere Flächennutzungen in Anspruch ge

nommen. Bezogen auf den Zeitraum der letzten 1 6  Jahre entspricht dies einer 

täg l ichen Abnahme von 1 7,0 ha pro Tag . 

Flächenverbrauch ist die unwiederbringl iche Zerstörung natürl ichen Grund und 

Bodens und der unumkehrbare Verlust unverbauter Landschaftsräume. Flä

chenverbrauch beeinträchtigt oder vernichtet nicht nur landwirtschaftl iche Pro

duktionsmögl ichkeiten , sondern wirkt sich negativ auf Biotop-, Landschafts

und Naturschutz aus, verringert Erholungs- , Ruhe- und Frischluftbereiche und 

trägt durch die entstehenden d ispersen Siedlungsstrukturen zum Kl imawandel 

bei .  

Aus den genannten Gründen ist es weiterh in eine vorrangige pol itische Aufga

be, wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Flächenverbrauchs zu ergrei-
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fen .  Dabei fäl lt den Kommunen eine Schlüssel rol le zu,  wei l  sie bei ihren Ent

wicklungsplanungen die wesentl ichen flächenrelevanten Entscheidungen tref

fen .  Als Instrumente einer auf Nachhaltigkeit angelegten Flächenpol it ik kom

men daher u. a. kommunale Flächen- und Ressourcenmanagementsysteme, 

die Zertifizierung nachhaltiger Flächenkommunen und die Fortbi ldung kommu

naler Bediensteter zu zertifizierten Kl ima- und Flächenmanagernli nnen in Fra

ge. 

Einen wesentl ichen Beitrag kann das Flächenrecycl ing mit der Wiedernutzung 

von Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen leisten. In  den nächsten Jahren 

steht außerdem eine Reihe von Konversionsflächen zur Überführung in  neue 

Nutzungen an. 

Das Ministerium für Kl imaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau

cherschutz wird durch gezielte Untersuchungen und Projekte die Kommunen 

bei der Begrenzung des Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstums unterstüt

zen ,  strebt aber auch auf Ebene des Landes ressortübergreifend Maßnahmen 

zum Freiraumschutz an. Zur Flächenpol it ik sind weitergehende Untersuchun

gen notwendig. 

Mit der landesweiten "Al l ianz für die Fläche" ist e ine Plattform zur öffentl ichen 

Darstel lung des Themas sowie zum Austausch von Erfahrungen und Meinun

gen geschaffen worden , d ie intensiv genutzt wird und an deren Fortsetzung 

größtes Interesse al ler Betei l igter besteht. 

Andere Werkverträge im Umweltbereich 

Darüber hinaus können auch andere Werkverträge aus dem Umweltbereich 

(UVP, Nachhaltigkeitsfragen etc.) aus dem Titel finanziert werden. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel: 541 00 

Zweekbestimmung : Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. 

Haushaltsansatz 201 4: 600.000 EUR 

Vorgesehen sind u .  a :  

Messen der Agrar- und Ernährungswirtsehaft 

Ein Großteil der Mittel wi rd für die Präsentation auf den Agrar- und Ernähr

ungsmessen " Internationale Grüne Woche Berl in  ( IGWt sowie "BioFach 

Nürnberg" verwendet. 

Die IGW (Januar 201 4) zählt zu den wichtigsten verbraucheroffenen 

Leitmessen der Land- und Ernährungswirtschaft, an der sich der Bund und die 

Bundesländer beteil igen. Nordrhein-Westfalen ist mit einem Fi rmenge

meinschaftsstand auf der Messe und betei l igt sich an der Landschau 

"Lebens(t)raum Dorf", getragen vom Bund , den Ländern und der EU

Kommission sowie am Bund-Länder-Stand "Urlaub auf dem Bauernhof". 

Die Agrarmesse "BioFach Nürnberg" (Februar 201 4) ist die weltweit g rößte 

Leistungsschau der Biobranche. Das Land Nordrhein-Westfalen betei l igt sich 

mit einem Gemeinschaftsstand , um nordrhein-westfäl ischen Produzenten und 

Vertreibern von Bio-Lebensmitteln den Aufbau von Handelskontakten zu er

leichtern und vor al lem d ie Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen in  

Nordrhein-Westfalen zu stärken .  

Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen, Workshops ete. 

Neben den Messeauftritten werden mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit 

Tagungen und Veranstaltungen durchgeführt. H ierbei werden 

Verbraucherschutzthemen behandelt, wie z. B. gesunde Ernährung und 

Schulobstprogramm, sowie Themen der Umweltpol iti k  mit den Schwerpunkten 

Kl imaschutz und Kl imawandel , Umweltwirtschaft, Hochwasserschutz, Wasser

und Abfallwi rtschaft, Naturerbe, Luftre inhaltepol itik  und Flächenverbrauch. 
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Zudem werden die Mittel für Tagungen und Veranstaltungen zum 

Themenkomplex Entwicklung des ländlichen Raums eingesetzt. 
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Kapitel 1 0  020 Bezeichnung 

Titel : 631 00 

Zweckbestimmung: Erstattung von Verwaltungsausgaben an den 
Bund 

Haushaltsansatz 201 4:  EUR 1 25.600 

Die Verwaltungskosten ergeben sich aus: 

- dem Übereinkommen zum Schutze des Rheins für die Internationale 

Kommission zum Schutze des Rheins ( IKSR) und 

- dem Übereinkommen über die Sammlung,  Abgabe und Annahme von 

Abfäl len i n  der Rhein- und Binnenschiffahrt (CDNI) .  
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewill igungen 

Titel : 632 00 

Zweckbestimmung: Erstattung von Verwaltungsausgaben an die 
Länder 

Haushaltsansatz 201 4:  EUR 1 .501 .300 

Die Verwaltungskosten ergeben sich im Wesentl ichen aus bestehenden 

Staatsverträgen bzw. Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Bundesländern 

in den Bereichen :  

- Hochwassermeldedienst a m  Rhein ,  

- Länderfinanzierungsprogramm "Wasser, Boden und Abfal l"  (LAWA) , 

- Flussgebietsgemeinschaft Rhe in ,  

- Geschäftsstel le Ems, 

- Flussgebietsgemeinschaft Weser, 

- ASYS/GADSYS 1 Betrieb der ZKS, 

- Gemeinsame Stel le Abfal l rückführung sowie 

- Betreuung, Pflege und Fortentwicklung der Datenbank ReSyMeSa. 

Insbesondere beim Betrieb der ZKS durch eine beauftragte Stel le ist aufgrund 

der Kosten für die Neuausschreibung des Betriebes für die Zeit ab 201 5  mit 

deutl ichen Mehrkosten zu rechnen.  

Ferner ergeben sich Mehrkosten für die E inrichtung eines onl ine-Portals bei 

der ZKS-Abfal l zur Umsetzung der §§ 8 und 1 1  AbfAEV (Anzeige- und 

Erlaubnis-verordnung)  zur elektronischen Übermitt lung von Anzeigen und 

Erlaubnissen nach §§ 53/54 KrWG. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 637 00 

Zweckbestimmung : Zuweisungen an den Reg ionalverband Ruhr für 
Pflege und Unterhaltung im Emscher Land� 
schaftspark 

Haushaltsansatz 2014:  2.500.000 EUR 

Der Regionalverband Ruhr (RVR) gewährleistet die Qual itätssicherung von 1 5  

herausragenden Standorten in  Zusammenarbeit mit den örtl ichen ( in der Regel 

kommunalen) Trägern auf der Grundlage des zwischen Land und RVR ge

schlossenen Vertrages vom 20. 1 2.2006 und der hierfür vom Land für d iese 

Aufgabe jährl ich antei l ig zur Verfügung gestel lten Finanzmittel . Im Einzelnen 

handelt es sich um folgende Standorte, die in besonderem Maße von der 

nationalen und internationalen (Fach-)Öffentl ichkeit wahrgenommen werden 

und auch aus touristischen Gründen von herausragender Bedeutung sind : 

1 .  Nordsternpark Gelsenki rchen,  

2. Landschaftspark Mechtenberg in Essen / Gelsenkirchen / Bochum, 

3 .  Landschaftspark Duisburg-Nord ,  

4 .  Garten der Erinnerung im Innenhafen Duisburg ,  

5. Haus Ripshorst mit Gehölzgarten und Ruderalpark in  Essen / Oberhausen,  

6. Stadttei lpark Bochum-West an der Jahrhunderthal le,  

7 .  Stadtteilpark Akademie Mont Cenis in  Herne, 

8 .  Kokerei Hansa in Dortmund, 

9 .  Halde Beckstraße mit Tetraeder i n  Bottrop, 

1 0. Halde Schuren bach mit Sierra-Bramme in  Essen, 

1 1 . Halde Rungenberg mit Lichtinstal lation in  Gelsenkirchen, 
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1 2. Halde Rheineibe mit Himmelstreppe in Gelsenkirchen , 

1 3 . Zol lvereinpark Essen, 

1 4. Landschaftspark Emscherbruch in Herten / Reckl inghausen, 

1 5. Emscher Park Radweg einschI .  regionaler Wege (wie HOAG-Bahn ,  

Erzbahn) .  
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel: 681 00 
Zweckbesti mmung :  Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen 

Haushaltsansatz 201 4: 1 0.000 EUR 

Die als Ehrengaben gestifteten Medail len werden an Siegerinnen und Sieger 

von SChauveranstaltungen mit den verschiedensten Tierarten (Hunde, Katzen ,  

Geflügel ,  Kaninchen, Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder, Pferde und Bienen) als 

Anerkennung vergeben. 

Des Weiteren sol len, wie in  den Vorjahren , für internationale Pferdeleistungs

prüfungen i n  Nordrhein-Westfalen Ehrenpreise vergeben werden. So z. B. bei 

den Internationalen Dressur-, Spring- und Fahrturnieren sowie dem "Großen 

Preis von Nordrhein-Westfalen". 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 685 00 

Zweckbestimmung : Zuschüsse an d ie Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 

Haushaltsansatz 201 4: 7.394.300 EUR 

Der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege fl ie

ßen als Destinatär antei l ig die hier veranschlagten Zweckerträge aus dem Pool 

der Einnahmen der fünf Lotterien "Fußball-Toto", "Keno", den "Oddset-Wetten" ,  

der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie 

"Spiel 77" zu. 

Sie fördert landesweit zahl reiche Projekte des Naturschutzes sowie der 

Heimat- und Kulturpflege. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel:  686 1 0 

Zweckbestimmung : Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organi. 

sationen usw. 

Haushaltsansatz 201 4: 204.500 EUR 

I nstitutionel l  gefördert wird : 

Stadt und Land e. V., Nordrhein-Westfalen 

Der Stadt und Land e. V. wendet sich mit sei nen Aktivitäten an Lehrkräfte und 

Schulklassen .  Gemei nsam mit landwi rtschaftl ichen Betrieben,  Verbänden der 

Landwirtschaft, mit der Landwirtschaftskammer, der Landesvereinigung der 

Mi lchwi rtschaft e .  V. , der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sowie den 

schul ischen Einrichtungen und Bezi rksreg ierungen werden verschiedene Pro

jekte in it i iert, um das Verständnis der Menschen in Stadt und Land füreinander 

zu fördern. 

Mitg l ied sc haften: 

Climate Group 

"The Cl imate Group" ist e in internationaler Zusammenschluss von Regionen 

und Unternehmen, die sich zu einer aktiven Kl i mapol iti k bekennen. Grundlage 

ist die Montreal Deklaration,  d ie bereits von mehr als 40 Reg ionen aus den 

USA, Europa, Kanada, Austral ien, Süd-Amerika und Afrika unterzeichnet 

wurde. Die Deklaration erklärt den Kl imawandel und seine Folgen als 

"dringendes globales Problem, das eine koordinierte, gemeinschaftl iche 

Antwort zur Verringerung der Treibhausgase und zum Wohle gegenwärtiger 

und zukünftiger Generationen erfordert". Dabei hebt sie die bedeutende Rol le 

der regionalen Regierungen als Hand lungsebene hervor. Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen unterstreicht mit der Mitg l iedschaft in  der Cl imate Group 

ihr aktives Kl imaschutzengagement auf internationaler Ebene. 
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Eurosolar e. V. 

Die Europäische Verein igung für Erneuerbare Energie e. V. wurde 1 988 

gegründet und setzt sich als gemeinnütziger Verein ,  unabhängig von Parteien, 

I nstitutionen, Unternehmen und Interessengruppen für Erneuerbare Energie 

e in .  Dabei versammelt Eurosolar Fachkompetenz aus Pol itik, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Kultur für die E inführung solarer Energien.  

Forum für Zukunftsenergien e. V. 

Das Forum für Zukunftsenergien e. V. ist seit rd . 20 Jahren in weiten Bereichen 

der Energ iepoliti k, Energ iewi rtschaft und Energ ietechn ik  tätig . Dabei ist es eine 

pol itisch unabhäng ige und branchen neutrale Institution der Energ iewirtschaft 

und Energiepol it ik im vorparlamentarischen Raum in  Deutschland. Das Forum 

für Zukunftsenergien ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und d ient als 

Plattform für die Information und Kommunikation über die Gestaltung einer 

nachhaltigen Energiewirtschaft im interd iszipl inären,  branchen- und 

interessenübergreifenden Diskurs. Das Forum für Zukunftsenergien setzt sich 

für erneuerbare und nicht-erneuerbare Energien sowie rationelle und sparsame 

Energ ieverwendung e in ,  um eine sichere,  preisgünstige, ressourcen- und 

umweltschonende Energ ieversorgung zu fördern . 

Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) 

Die Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) bündelt eine Vielzahl 

gesellschaftl icher Kräfte, d ie sich aktiv für eine ausgewogene Ernährung , viel 

Bewegung sowie Entspannung als wesentl iche Bestandtei le eines 

gesundheitsförderl ichen Lebenssti ls von Kindern und Jugendl ichen 

engagieren. Ihr Ziel ist es, der Entstehung von Übergewicht vorzubeugen .  Als 

gemeinsame Initiative von Pol it ik, Verbänden und Wirtschaft bi ldet peb mit 

über 1 00 Mitgl iedern ein in Europa einzigartiges Netzwerk. Nordrhein

Westfalen ist seit 2005 Mitgl ied der Plattform Ernährung und Bewegung. 
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S am Tag e. V. 

5 am Tag e .  V. ist e in Netzwerk aus bundesweit mehr als 1 00 Mitgl iedern 

(Wissenschaftl iche Fachgesel lschaften wie Deutsche Gesel lschaft für 

Ernährung und Deutsche Krebsgesel lschaft, Krankenkassen ,  Ministerien , 

Stiftungen, Wirtschaftspartner) , das das Ziel verfolgt, den Verzehr  von Obst 

und Gemüse auf mindestens fünf Portionen tägl ich zu steigern und dadurch 

den Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Deutschland zu erhöhen . Die 

Schi rmherrschaft haben das Bundesministerium für Gesundheit sowie das 

Bundesministerium für Ernährung , Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

übernommen;  seit 2002 wi rd die "5 am Tag"-Kampagne von der Europäischen 

Union gefördert. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 883 1 0  

Zweckbestimmung : Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen 
Gestaltung im Emscher-lippe-Raum (ÖPEL) 

Haushaltsansatz 201 4 :  400.000 EUR 

Ökologieprogramm Emscher lippe 

Das Ökologieprogramm Emscher Lippe (ÖPEL) zielt im Rahmen der Bewälti

gung des Strukturwandels auf den Umbau der Metropol region Ruhr zu einer 

attraktiven Stadt- und Kulturlandschaft ab. Im Mittelpunkt steht d ie Realisierung 

des "Neuen Emschertals" als Regionalpark im Herzen der Metropol reg ion 

Ruhr. Gemeinden und Gemeindeverbände (insbesondere der Reg ionalverband 

Ruhr) erhalten vor diesem Hintergrund Zuwendungen tür Maßnahmen zur 

ökologischen Aufwertung , welche d ie ökologischen Funktionen d ieses Raumes 

wiederherstel len,  entwickeln und nachhaltig sichern. 

Dazu gehört insbesondere die Entwicklung bzw. Rückgewinnung ehemals 

i ndustrie l l  genutzter Flächen für Zwecke der naturverträgl ichen Erholung und 

als Erlebnisräume von Landschaftsgeschichte und Landeskultur (Emscher 

Landschattspark (ELP). 

Der Entwicklung des ELP kommt in  d iesem Zusammenhang neben der 

Verbesserung der Standort- und Lebensqualität der Region insbesondere eine 

touristische Bedeutung zu. Der Schwerpunkt der Umsetzung des ÖPEL erfolgt 

im Rahmen der Umsetzung des Ziel 2-Programms (vg l .  EFRE Kapitel 1 0  090, 

Titelgruppe 75 (2007 bis 201 3) und Titelgruppe 82 (201 4 bis 2020). Im 

Rahmen von Titel 883 1 0  werden nur solche Projekte finanziert, für  d ie im 

Rahmen des Ziel 2-Programms keine Förderzusage besteht. 

Die Zuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zielen insoweit 

auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung der Metro

poi reg ion Ruhr. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 883 1 1  

Zweckbestimmung : Zuweisungen zur Gefährd ungsabschätzung und 
Sanierung von Altablagerungen und Altstandor
ten 

Haushaltsansatz 201 4: 3.000.000 EUR 

Altlastenerkundung und -sanierung sind aus landes- und umweltpolitischen 

Gründen durch gezielte Landesförderung weiter voranzutreiben : 

- Industriebrachen und Konversionsflächen können nur dann zügig und mit 

leistbarem Aufwand für neue Arbeitsplätze, Wohnungsbau und Eindämmung 

des Flächenverbrauchs wieder genutzt werden, wenn Altlasten frühzeitig er

kundet und in der kommunalen Planung situationsadäquat berücksichtigt 

werden. 

Betroffene und Umwelt müssen weiterhin  vor Gesundheitsgefahren und 

Schäden durch gravierende Altlasten geschützt werden. 

Die Mittel dienen der: 

- Förderung von dringenden kommunalen Maßnahmen zur Gefährdungs

abschätzung, Sanierungsuntersuchung , -planung und Sanierung von 

Altlasten ,  die der Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren dienen, 

- Förderung von strukturpolitisch bedeutsamen Maßnahmen zur Aufklärung 

eines Altlastenverdachts für Zwecke des Flächenrecyclings, der 

Bauleitplanung und anderer kommunaler Planungen, 

- Kofinanzierung von Altlastenmaßnahmen im Rahmen des Ziel 2-Programms 

2007 bis 201 3 und für das Programm 201 4  bis 2020; diese Mittel sind im 

Kapitel 10  090 Titelgruppen 75 und 82 veranschlagt. 

Schwerpunkt der Förderung sind Untersuchungen zur Gefährdungsabschät

zung von altlastverdächtigen Flächen , um den Sanierungsbedarf abzuklären .  In  

besonderen Fäl len folgt e ine Sanierungsuntersuchung . Die Förderrichtl inie soll 
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künftig noch stärker auf die Erfassung altlastenverdächtiger Flächen ausge

dehnt werden, da hier insbesondere zu neuen Schadstoffen wie PFT ein zu

sätzl icher Aufwand auf die Vollzugsbehörden zukommt. Sanierungs

maßnahmen werden verstärkt durch den AA V übernommen (Kapitel 1 0  050 

Titel 887 00) . 

Gegenwärtig sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 81 .825 altlastenverdächtige 

Flächen erfasst; 40 bis 50 v. H. dieser Flächen sind als untersuchungsbedü rftig 

e inzuschätzen.  Ein unaufgeklärter Altlastenverdacht auf Industriebrachen und 

Konversionsliegenschaften ist ein entscheidendes Hindernis zu deren Weiter

entwicklung. Das Land muss deshalb weiterh in  Mittel zur unmittelbaren finan

ziel len Unterstützung der Kommunen in strukturpolitisch bedeutsamen oder be

sonders dringenden Fäl len und für die bundesrechtl ich verankerte Verpfl ichtung 

zur Amtsermitt lung bereitstel len. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewil ligungen 

Titel: 883 27 

Zweckbestimmung : Landesgartenschau 201 4  

Haushaltsansatz 201 4: 600.000 EUR 

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, dem Ministerium für Inneres und 

Kommunales und dem Ministerium für Bauen ,  Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr hat das MKULNV mit Erlass vom 26.01 .2006 die Ausschreibung für 

Landesgartenschauen für die Jahre 2008 bis 201 7 veröffentl icht. 

Für die Landesgartenschau 201 4  wurde die Stadt Zülpich im Kreis Euskirchen 

ausgewählt. Die Mittel d ienen der Ausfinanzierung des bereits bewi l l igten Pro

jektes. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titel : 883 29 

Zweckbestimmung: Landesgartenschau 201 7 

Haushaltsansatz 201 4 :  1 .000.000 EUR 

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, dem Ministerium für Inneres und 

Kommunales und dem Ministerium für Bauen ,  Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr hat das MKULNV mit Erlass vom 26.01 .2006 die Ausschreibung für 

Landesgartenschauen für die Jahre 2008 bis 201 7  veröffentl icht. 

Für die Landesgartenschau 201 7 wurde die Stadt Bad Lippspringe im Kreis 

Paderborn ausgewählt. Die Mittel d ienen der Ausfinanzierung des Projektes. 
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Kapitel 10  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe: 60 

Zweckbestimmung : Verwendung der Fischereiabgabe 

Haushaltsansatz 201 4: 1 .1 1 3.000 EUR 

Nach § 36 Abs. 2 des Landesfischereigesetzes wird mit der Gebühr für den 

Fischereischein eine Fischereiabgabe erhoben;  sie ist zweckgebunden zu 

verwenden. 

Die Verwendung der Fischereiabgabe erfolgt grundsätzl ich nach Anhörung des 

Bei rates für das Fischereiwesen. 

Die Zuwendungsvoraussetzungen für die Regelförderung sowie Art, Umfang 

und Höhe der Zuwendungen sind in den "Richtl in ien über die Gewährung von 

Zuwendungen für Fischbesatzmaßnahmen aus Mitteln der Fischereiabgabe" 

festgelegt. 

Gefördert werden : 

- Fischbesatzmaßnahmen nach § 3 Abs. 2 Landesfischereigesetz, 

- Aus- und Fortbi ldung in der Angelfischerei ,  

- Aufstel len von Hegeplänen, 

- Untersuchungen zum Bestand und zu den Lebensräumen von Fischen, 

- Maßnahmen zur Biotopverbesserung sowie 

- Sonderfälle. 

Zu den wichtigen Sonderfäl len, d ie in  Abstimmung mit dem Bei rat für das 

Fischereiwesen gefördert werden, gehören Maßnahmen im Rahmen des Wan

derfischprogramms Nordrhein-Westfalen. 
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Kap itel 1 0  020 Allgemeine Bewill igungen 

Titelgruppe: 61 

Zweckbestimmung : Verwendung der Reitabgabe 

Haushaltsansatz 201 4: 820.000 EUR 

Die für die Anlage und die Unterhaltung von Reitwegen sowie für Ersatzleistun

gen nach § 53 Abs. 3 Landschaftsgesetz (LG) zweckgebundene Reitabgabe 

(§ 51 Abs. 2 Satz 2 LG) wird von den Kreisen und kreisfreien Städten erhoben 

(s. E innahmen bei Kapitel 1 0  020 Titel 099 1 2) .  

D ie  Haushaltsmittel werden außer für Leistungen zum Ersatz n icht unerhebl i 

cher Schäden durch das Reiten, i nsbesondere für den Bau und die Unterhal 

tung von Reitwegen in  der freien Landschaft und im Wald verwendet; sie er

mögl ichen die Erhaltung und Verbesserung der I nfrastruktur für die Freizeitrei

terei aus selbst erbrachten Leistungen. 
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Kapitel 10 020 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe: 62 

Zweckbestimmung : Pferdezucht und Pferdesport 

Haushaltsansatz 201 4: 2.060.000 EUR 

Landes-Reit- und Fahrschulen (Münster und Langenfeld) 

Für jeden Landestei l  besteht e ine zentrale Reit- und Fahrschule für die Aus

und Fortbi ldung von Reitlehrerinnen/Reitlehrern , Bereiterinnen/Bereitern, 

Übungsleiterinnen/Übungsleitern, Auszubi ldenden, Ausbi lderinnen/Ausbi ldern , 

TurnierrichterinnenfTurnierrichtern und anderen Turnierfachleuten.  Träger der 

Einrichtungen sind die Reitsportverbände. 

Es sol len Lehrgangstei lnehmerinnen und Lehrgangstei lnehmer aus allen sozi

alen Schichten tei lnehmen, daher wi rd der Lehrgangsbetrieb durch Zuwendun

gen des Landes gefördert. 

Pferdesportveranstaltungen 

Zur Gleichstel lung mit den über das Ministerium für Fami l ie ,  Kinder, Jugend , 

Kultur und Sport geförderten Sportvereinen erhalten Pferdesportvereine für 

herausragende Turniere eine Unterstützung . Nordrhein-Westfalen hat großes 

Interesse daran , dass auch nationale und internationale Pferdesport

veranstaltungen hier durchgeführt werden. Ohne Unterstützung sind die 

Reitervereine, d ie gemeinnützig arbeiten, dazu nicht in  der Lage. 

Europameisterschaften 2015 

Dem Aachen-Laurensberger Rennverei n  (ALRV) wurde von der 

Weltdachorganisation des Reitsportes (FEI)  der Zuschlag ertei lt, die 

Europameisterschaften 201 5  in  fünf Diszipl inen (Springen, Dressur, Fahren,  

Voltig ieren und Reining) durchzuführen. 

Die Mittel d ienen der Ausfinanzierung des bereits bewi l l iten Projekts. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewill ig ungen 

Titelgruppe: 63 

Zweckbestimmung:  Verwendung der Mittel aus Auflagen für Was
serrechte zum Ausg leich von Schäden in der 
Fischerei 

Haushaltsansatz 201 4: 400.000 EUR 

Nach dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG),  dem Landes

wassergesetz (LWG) und dem Landesfischereigesetz (LFischG) können Maß

nahmen, die sich auf das Fischleben auswirken,  von den zuständigen Wasser

behörden - bei Planfeststel lungsverfahren auch von sonstigen Behörden -

gestattet werden. 

Wenn zu erwarten ist, dass der Fischbestand bei Durchführung d ieser 

Maßnahmen unvermeidbar geschädigt wird ,  ist der Bescheid (wasserrechtl iche 

Genehmigung) mit einer Auflage zu versehen, die den Ausgleich der Schäden 

regelt. Die Beträge für den Fischbesatz oder eine gleichwertige Leistung 

werden al ljährlich auf der Grund lage des Wasserrechtsbescheides erhoben. 

Die Einnahme wird im Landeshaushalt nachgewiesen und ist zweckgebunden 

zu verwenden . 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe: 65 

Zweckbestimmung : Kleingartenwesen 

Haushaltsansatz 201 4: 282.1 00 EUR 

Zuschuss an d ie Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände Nordrhein und 

Westfalen für das Kleingartenwesen 

I n  den beiden Landesverbänden sind über 1 1 9.000 Kle ingärtner (Fami l ien) in  

rd . 1 .600 Vereinen organisiert. D ie  Vereine sind gehalten,  ehrenamtl iche gärt

nerische Fachberaterinnen und Fachberater zur Anleitung und Beratung ih rer 

Mitg l ieder in  al len Bereichen des Freizeitgartenbaues heranzubi lden. 

Die Ausbi ldung zur Vereinsfachberaterin und zum Vereinsfachberater erfolgt i n  

gestuften Lehrgängen (Grund-, Aufbau-, Wiederholungslehrgang) .  

S ie  finden statt über 

das Ausbi ldungsprogramm des Landesverbandes Rheinland der Gar

tenfreunde e. V. und 

die Landesschule des Landesverbandes Westfalen-Lippe in Lünen. 

Die Lehrgänge werden kostenlos angeboten, um das gewünschte Interesse 

h ierfür zu wecken .  

D ie  Arbeitsgemeinschaft hat ih re Schulungsarbeit verstärkt auf ökologische 

Belange (auch im Hinbl ick auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) und 

die systematische Vermittlung umweltbedeutsamer und umweltverträgl icher 

Maßnahmen abgestel lt. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewill igungen 

Titelgruppe: 66 
Zweckbestimmung : Nachhaltige Entwicklung 

Haushaltsansatz 201 4:  1 .200.000 EUR 

In  der Titelgruppe 66 sind die Mittel für Maßnahmen zusammengefasst, d ie 

e ine nachhaltige Entwicklung in  Nordrhein-Westfalen befördern sol len und 

fachübergreifende Umweltangelegenheiten betreffen .  Schwerpunkte l iegen i m  

Bereich Nachhaltigkeitsstrateg ien und Bi ldung für nachhaltige Entwicklung,  

unter anderem durch die Fortführung von Leitprojekten und Verankerung der 

Bi ldung für nachhaltige Entwicklung in  den verschiedenen Bi ldungsbereichen . 

Nachhaltigkeitsstrategien 

Der NRW-Nachhaltigkeitsprozess sol l  mittelfristig in eine Nachhaltigkeits

strateg ie für das Land Nordrhein-Westfalen münden. Im Rahmen des 

Nachhaltigkeitsprozesses können Tagungen, Kongresse, Workshops oder 

andere Veranstaltungen durchgeführt, die Öffentl ichkeit durch Broschüren ,  

Internetangebote usw. i nformiert, Gutachten,  Analysen und Konzepte in  Auftrag 

gegeben sowie einzelne Pi lot- und Musterprojekte gefördert werden . Daneben 

können landesweite, regionale und lokale Agenda-Prozesse projektbezogen 

unterstützt werden. 

UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005 bis 201 4) 

Die in  201 2  beim MKULNV eingerichtete Agentur "Bi ldung für nachhaltige 

Entwicklung" (kurz : BnE-Agentur) wird in 201 4 weiter ihre Aufgaben zur 

Erarbeitung einer landesweiten Strategie "Bi ldung für nachhaltige Entwicklung" 

und zur breiten Verankerung von Schwerpunktthemen im Rahmen konkreter 

Leitprojekte wahrnehmen. 

Um dabei e inen gesel lschaftl ich wirkungsvol len Strategieprozess sicher zu 

stel len, ist die Informations- und Öffentl ichkeitsarbeit der BnE-Aktivitäten in 

Nordrhein-Westfalen zu intensivieren.  Dies erfolgt durch einen neuen Internet

auftritt und die Durchführung von Workshops, Projektgruppen und Tagungen. 



- 78 -

Daneben werden Evaluationen und Bestandsaufnahmen in  den einzelnen 

Bi ldungsbereichen Aufschluss über vorhandene Potentiale I Defizite bringen. 

Fachübergreifende Umweltangelegenheiten 

Die Öffnung von Pol it ik und Verwaltung i m  Sinne des Open Government sol l  

vorangetrieben werden. Für den Umweltbereich bedeutet d ies mehr 

Transparenz i n  Bezug auf vorhandene Informationen und Daten (z.  B. durch 

Berichte, Portale und Internetseiten) sowie eine frühzeitige und moderne 

Betei l igung von Bürgerinnen und Bürgern an der Planung von Großvorhaben 

und Infrastrukturprojekten .  Der Prozess muss beg leitet werden durch 

Gutachten, Analysen ,  Veranstaltungen und Arbeitsgruppen. 

Im Zuge der Öffnung der Verwaltung werden sich auch gerade im H inbl ick auf 

die Themenbereiche Betei l igung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Zugang 

zu Informationen diverse rechtl iche Fragestel lungen ergeben, die ebenfal ls 

regelmäßig gutachterl icher Überprüfungen bedürfen.  
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe: 68 
Zweckbestimmung : Ressourceneffizientes Wirtschaften 

Haushaltsansatz 201 4: 4.490.000 EUR 

Effizienz-Agentur NRW (EFA) 

Die E FA N RW u nterstützt i nsbesondere klei ne und m ittlere produzierende 

Unternehmen (KMU) i n  Nord rhei n-Westfalen bei der E ntwicklung von 

Maßnahmen u nd Strategien im S inne der Ressourceneff iz ienz.  Als 

I mpulsgeber zeigt d i e  E FA N RW dem Mittelstand Ansatzpunkte zur Steigerung 

der Ressourceneff iz ienz und daraus folgend zur  Verbesserung der 

W ettbewerbsfähigkeit ,  d u rch ihr Fachwissen ,  ihr an den Bed ürfnissen der 

Unternehmen orientiertes Instrumentar ium u nd d u rch i h re Schnittste l lenfun ktion 

zwischen Pol it ik ,  W irtschaft und W i ssenschaft, auf.  ist geplant, d as Angebot 

der E FA N RW flächendeckend auszubauen.  

Ressourceneffizienz und Umweltmanagementsysteme 

Ressourceneffizienz bietet die Chance, erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung 

und den Schutz der Umwelt miteinander zu verknüpfen .  Ein schonender und 

effizienter Umgang mit Ressourcen ist angesichts knapper werdender 

Rohstoffe auf dem Weltmarkt n icht nur e ine ökologische, sondern auch eine 

ökonomische Notwendigkeit. 

Die Steigerung der Ressourceneffizienz in nordrhein-westfäl ischen 

Unternehmen und Einrichtungen ist daher ein Kernelement der Umsetzung der 

Leitl in ie "Ressourcenschonendes Europa" der EUROPA 2020 - Strateg ie der 

Europäischen Kommission durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

z. B. durch die Förderung von Ressourceneffizienzberatungen, "ÖKOPROFIT

Projekten" und Umweltmanagementsystemen. Darüber hinaus gi l t  es, d ie 

Chancen innovativer Technologien - wie der Nanotechnologie - für den 

Umweltschutz zu berücksichtigen.  
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Umweltwirtschaftsstrateg ie 

Die Umweltwi rtschaftsstrateg ie der Landesreg ierung unterstützt die 

Unternehmen des Landes mit d i rekten und indirekten Maßnahmen dabei , sich 

die Märkte der Umweltwi rtschaft national und international optimal zu 

erschl ießen. Zur Umweltwi rtschaft gehören al le Unternehmen, die 

Umweltschutzgüter und -dienstleistungen anbieten sowie deren 

Anwenderinnen und Anwender. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe: 70 
Zweckbestimmung : Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen 

Haushaltsansatz 201 4: 295.000 EUR 

In  ihren Auslandsaktivitäten legt die Landesreg ierung einen Schwerpunkt auf 

d ie Förderung des Kl imaschutzes und der Energie, des Umweltschutzes, der 

Landwirtschaft, des Verbraucherschutzes und der Nachhaltigkeit. Dazu 

unterstützt sie einen Know-how-Austausch mit Partnern, i nsbesondere in  

anderen Staaten Europas, Asiens und Amerikas. 

Die Haushaltsmittel sind vor al lem bestimmt für:  

- die Betreuung ausländ ischer Gäste, 

- China-Austauschprogramm 

- die Unterstützung ausländischer Aus- und Fortbi ldungseinrichtungen sowie 

sonstigen Einrichtungen, zu denen eine Partnerschaft besteht, 

- die Tei lnahme an Veranstaltungen im Ausland und 

- sonstige Ausgaben im Rahmen i nternationaler Zusammenarbeit (u. a. Gast

geschenke, Dolmetscher-, Übersetzungskosten). 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewill igungen 

Titelgruppe: 71 

Zweckbestimmung : Tiergesund heit, veterinärbehördliche Zwecke 

Haushaltsansatz 201 4: 5.575.300 EUR 

Die Bekämpfung von Tierseuchen und die Gesunderhaltung der Tiere haben in 

einem viehdichten Land wie Nordrhein-Westfalen einen hohen Stel lenwert. Da

bei g i lt es, Tierseuchen bereits i n  einem mögl ichst frühen Stadium zu 

erkennen. Daher spielen die tiergesundheitl ichen Frühwarnsysteme eine 

zentrale Rol le bei der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung. 

E inen ebenso großen Stel lenwert ste l lt das Tierseuchenkrisenmanagement 

dar. H ier werden Leistungen auf Abruf vorgehalten , um im akuten Seuchenfal l  

auf entsprechende Kapazitäten zurückgreifen zu können. Dabei handelt es sich 

um Impfstoffe, Diagnostika, Tötekapazitäten ,  ein mobiles Krisenzentrum und 

ein Sachmittel lager. 

Im akuten Seuchenfal l  ist es von besonderer Bedeutung , Tier- und HandeIs

ströme von Tieren schnel l  und umfassend identifizieren zu können. Deshalb 

wird die Erstausstattung von Nutztieren mit den vorgeschriebenen Kennzeich

nungselementen entsprechend gefördert. 

Neben der Gesunderhaltung der landwirtschaftl ichen Nutztiere sowohl durch 

Tiergesundheitsprogramme als auch im Seuchenfal l durch konsequente 

Bekämpfungsmaßnahmen, steht der Schutz des Menschen vor Zoonosen 

sowie die Produktion gesunder und unbedenkl icher Lebensmittel i m  

Vordergrund der Anstrengungen der Veterinärverwaltung . 

Wie schon in  201 3 sol len auch in  201 4  Tierheime mit einem Förderprogramm 

in Höhe von 500.000 EUR antei l ig bei der Sanierung unterstützt werden. 
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Kapitel 1 0  020 Allgemeine Bewill igungen 

Titelgruppe: 72 
Zweckbestimmung : Stiftung Umwelt und Entwicklung 

Haushaltsansatz 201 4: 4.843.900 EUR 

Die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2001 

durch das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel gegründet, d ie umwelt- und 

entwicklungspolitischen Aktivitäten in  Nordrhein-Westfalen im Bewusstsein  und 

im praktischen Engagement der Bevölkerung dauerhaft zu verankern. 

Sie fördert innerhalb von Nordrhein-Westfalen Projekte von Organisationen , 

d ie sich ehrenamtl ich für den Nord-Süd-Dialog, den Umwelt- und Naturschutz, 

und das interkulturel le Lernen einsetzen sowie den Prozess der nachhaltigen 

Entwicklung im Land Nordrhein-Westfalen unterstützen .  

Ziel ist es auch , verschiedenste Akteure aus Polit ik und Gesel lschaft an einen 

Tisch zu bringen, um neue Kooperationen zu in iti ieren. Darüber hinaus sol l  der 

Dialog zwischen Nicht-Regierungsorganisationen, Wirtschaft, Pol it ik und 

Öffentl ichkeit gefördert und intensiviert werden . Hand lungsorientierte, 

praxisnahe Bildungs- und Informationsarbeit wi rd vorrangig gefördert. 

Die Stiftungsarbeit wi rd durch 2.000.000 EUR Landesmittel und 

zweckgebunden aus dem Aufkommen der Lotterieeinnahmemittel des Landes 

finanziert. 
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Kapitel 10 020 Allgemeine Bewilligungen 

TiteV Titelgruppe: 75 

Zweckbestimmung : Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 
Flächenentwicklung 

Haushaltsansatz 201 4: 400.000 EUR 

Der Kl imawandel ist längst in  Nordrhein-Westfalen angekommen. Natur und 

Umwelt reagieren bereits messbar auf die bisherigen Veränderungen des Kl i 

mas. Die regionalen Kl imaprojektionen für Nordrhein-Westfalen zeigen, dass 

bis Mitte d ieses Jahrhunderts mit einer weiteren Erwärmung um durchschnitt

l ich ca. 2'C und deutl ichen Niederschlagsänderungen zu rech nen ist. Eine 

frühzeitige Anpassung an die nicht mehr abwendbaren Folgen d ieser kl imati

schen Entwicklungen gilt daher neben dem Kl imaschutz als zweite wichtige 

Säule der Kl i mapol it ik des Landes. Das MKULNV als federführendes Ressort 

koord in iert d ie Fragen der Kl imaanpassung i nnerhalb der Landesregierung . 

Aufbauend auf den Handl ungsfeldern der 2009 veröffentl ichten Anpassungs

strategie für Nordrhein-Westfalen wi rd 201 3  und 201 4  der Kl imaschutzplan, 

Tei l  Anpassung , erarbeitet. Im Jahr 201 3  wurden dazu über ein breit angeleg

tes Betei l igungsverfahren eine Vielzahl weiterer Akteure eingebunden. Diese 

Arbeiten werden im Jahr 201 4  fortgesetzt und bilden die Grund lage für die er

folgreiche Erarbeitung des Kl imaschutzplans. Daneben werden weitere Aktivi

täten verfolgt, um die Anpassung an den Kl imawandel voran zu tre iben. Dazu 

gehören das In iti ieren von erforderl ichen Gesetzesänderungen sowie die Un

terstützung der Akteure im Bereich Kl imaanpassung über Maßnahmen auf 

Landesebene. 

Angesichts des weiter voranschreitenden Flächenverbrauchs, der zunehmen

den Ressourcenknappheit und speziel l  auch des Kl imawandels wi rd es immer 

wichtiger auch bestehende Gewerbegebiete nachhaltig zu entwickeln .  Nach

haltige Gewerbegebiete sol len darüber hinaus helfen, Umweltfolgeschäden im 

weitesten Sinne zu vermeiden. Zum einen geht es darum Produktivitätsreser

ven in vorhandenen Gebieten zu ermitteln und besser auszuschöpfen ,  um die 

Flächenneuinanspruchnahme zu reduzieren,  auch im Sinne des Kl imaschutzes 

und der Anpassung , und im Speziel len sol len die älteren Gewerbegebiete an 

die Folgen des Kl imawandels angepasst werden.  Veraltete Infrastruktureinrich-
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tungen, mangelnde Frei- und Grünflächen sowie ein meist hoher Ver

siegelungsgrad kennzeichnen diese Gebiete. 

Die Anfäl l igkeit von Gewerbegebieten gegenüber Kl i matrends und Extrem

wetterlagen sind bisher noch nicht weitreichend untersucht und behandelt wor

den. Studien, Model lprojekte und der Aufbau eines Flächenportals mit Best

Practice-Beispielen sol len die Akteure unterstützen ,  aktiv zu werden. 

Die Weiterentwicklung des Themenbereichs Kl imaanpassung sol l  201 4 insbe

sondere auch dem Aufbau des Kl imaschutzplanes und der Weitergabe der ge

wonnenen Erkenntnisse an relevante Akteure auf der Umsetzungsebene die

nen. 
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Kapitel 1 0  030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titel : 537 1 1  
Zweckbestimmung : Versuche und Untersuchungen 

Haushaltsansatz 201 4:  1 .045.000 EUR 

Untersuchungen im Bereich der Agrarwirtschaft 

Gefördert werden Projekte der angewandten, praxisnahen Forschung . Die Er

kenntnisse d ienen der Weiterentwicklung einer umweltverträgl ichen,  tierschutz

gerechten und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft sowie der Entwicklung der 

ländl ichen Räume in Nordrhein-Westfalen.  Aktuelle Fragestel lungen betreffen 

z. B. Grünlandbewirtschaftung, Ökologischen Landbau , phytosanitäre Fragen 

und Tiergesundheit sowie Fragen des demografischen Wandels, der 

Innenentwicklung und der Lösung von Landnutzungskonfl ikten.  Ein intensiver 

Austausch mit Beratung und Praxis d ient der schnellen Verbreitung der 

wissenschaftl ichen Erkenntnisse (Wissenstransfer und Öffentl ichkeitsarbeit). 

Die gewonnenen Forschungsergebnisse verbreitern die erforderl ichen Kennt

nisse für Pol it ik, Verwaltung , Beratung und landwi rtschaftl iche Praxis. Sie fl ie

ßen in  die Förderprogramme des Landes ein und tragen dazu bei ,  d iese effi

zient und bedarfsgerecht auszugestalten.  

Untersuchungen im Bereich der Forstwirtschaft 

Projekte zur Untersuchung der Bedeutung der Sozialfunktionen (Erholung , 

Freizeit, Umweltbi ldung), der Schutzfunktionen der Wälder i m  Industrieland 

Nordrhein-Westfalen sowie deren Anpassung an den Klimawandel .  

Wälder in  Nordrhein-Westfalen haben eine hohe Bedeutung" insbesondere i n  

den urbanen Räumen. Die Nutzungsinteressen und Ansprüche der Bevölke

rung an den Wald sind vielfältig und nicht ohne Konfkl ite. Innovative Kommuni

kationsstrategien, Leitprojekte sowie Bürger/Bürgerinnen-Betei l igung können 

helfen, d ie unterschiedl ichen Interessen zu integrieren und Lösungen zu 

entwickeln .  In 201 4  sol len daher weitere Bausteine der Untersuchungs

vorhaben 
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"Gesel lschaftl iche Ansprüche an den Wald : Wald und Gesundheit" 

(Masterplan Umwelt und Gesundheit) , 

wissenschaftl iche Beg leitung der Biomasse-Landschaftsparks Zechen 

HUGO und HASSEL Gelsenkirchen (Biomassestrategie), 

"Entwicklung von Kriterien und Kennzahlen urbaner Waldnutzung" (TEEB 

Naturkapital Deutschlag in  Zusammenarbeit mit AG Großstadtwaid) ,  

"Wald - außerschul ischer Bi ldungs- und Lernraum" (BNE-Strateg ie) sowie 

"Umsetzung von FFH im Privatwald am Beispiel alter Buchenwälder i m  

FFH-Gebiet Schanze i m  Rothaargebirge" (Biodiversitätsstrateg ie), 

erarbeitet werden. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Untersuchungen befasst sich mit der 

exemplarischen Anwendung einer Kl imaanpassungsstrategie, d ie die 

Widerstandskraft, Stabi l i tät und die Leistungsfähigkeit der Wälder in N RW 

erhöhen sol l .  Zusätzl iche Untersuchungen zu Kl imaveränderungen ,  

exemplarisch auch durch Fernerkundungsmethoden, ermögl ichen vertiefende 

Erkenntnisse über mögl iche Auswirkungen auf die Waldstrukturen sowie ein 

notwendiges Risikomanagement. 

Die Weiterentwicklung von Monitoringverfahren sol l  Aufschluss über d ie 

Wi ldkonzentrationen i m  Wald l iefern . Aus den Ergebnissen des Monitorings 

der Wi ldnisgebiete sol len Strategien zur Optimierung d ieser Gebiete entwickelt 

werden. 

Untersuchungen zu naturnahen Anbauverfahren in  bestehenden Weihnachts

baumkulturen sol len zeigen, inwiefern sich derartige Verfahren (unter Verzicht 

auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) für eine Massenproduktion von 

Weihnachtsbäumen eignen. 

Al le vorgesehenen Untersuchungsprojekte d ienen der Umsetzung der 

Hauptziele und Schlüsselaktionen des EU-Forstaktionsplans. 
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Untersuchungsvorhaben im Bereich des Naturschutzes 

In 201 4  sol l  d ie Finanzierung des Untersuchungsvorhabens zur "Entwicklung 

von Methodenstandards für die Bearbeitung der charakteristischen 

Arten/Artengruppen" bei FFH-Verträg l ichkeitsprüfungen fortgesetzt werden . 

Ziel des Untersuchungsvorhabens ist es, auf der Grundlage der VV

Habitatschutz methodische Standards für das Risikomanagement und das 

Monitoring für die diesbezügl ich am häufigsten betroffenen planungsrelevanten 

Arten zu entwickeln .  Zielgruppe sind Planungs- und Zulassungsbehörden, 

Landschaftsbehörden und Planungsbüros, die diese Datensammlung über das 

Internet einsehen können. 
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Kapitel 1 0  030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 60 

Zweckbestimmung : Ausgaben im Zusammenhang mit der Festset
zung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlun
gen 

Haushaltsansatz 201 4: 280.000 EUR 

Kontrollkosten nach dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrol lsystem 

für Flächenprämien 

Die EG-Kommission schreibt über ihre Verordnung zum Integrierten Verwal

tungs- und Kontrol lsystem umfangreiche Kontrol len für die Betriebsprämie,  für 

Maßnahmen nach der Verordnung IILänd l icher Raumll und für Cross 

Compl iance vor. Diese Kontrol len umfassen zum einen Verwaltungs- und 

Plausibi l itätskontrol len der Anträge sowie eine Überprüfung der Anträge vor 

Ort. 

Kosten für die Zentrale-lnVeKos-Datenbank (ZiD) und die Internetplattform 

Das mit der Agrarreform 2003 eingeführte System der Betriebsprämien erfor

dert eine intensive Datenüberwachung auf Landes- und Bundesebene sowie 

eine zentrale Veröffentlichung von bestimmten Empfängern von Prämien. Die 

ZiD überwacht z. B. d ie eindeutige Vergabe von Betriebsnummern , die 

Kontrol le von Doppelbeantragungen, die Reg istrierung der 

Zahlungsansprüche, die Übertragung von Zahlungsansprüchen und d ie 

Angaben zu Cross Compl iance-Kontrol len.  D ie Internetplattform d ient dazu, 

zentral für Bund und al le Bundesländer Empfänger von Zah lungen zu 

veröffentl ichen.  Die Kosten für die Zi D und die Internetplattform sind von den 

Ländern antei l ig zu tragen. 
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Kapitel 1 0  030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 65 

Zweckbestimmung: Überbetriebliche Maßnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 1 .490.1 00 EUR 

Weiterbi ldung für Frauen und Jugend in der Landwirtschaft sowie im 

ländl ichen Raum 

Im Zuge des Strukturwandels in der Landwirtschaft sind Einkommenskombina

tionen in landwirtschaftl ichen Betrieben zur eigenständigen außerlandwirt

schaftl ichen Erwerbstätigkeit von besonderer Relevanz. Landfrauen agieren 

hierbei besonders innovativ. Jugend l iche mit landwi rtschaftl ichem Hintergrund 

und Interesse nehmen aktiv an der Gestaltung zukünftiger Entwicklungs

prozesse in der Landwirtschaft tei l .  

Im Rahmen von Projekten werden Orientierungs- und Qual ifizierungsmaßnah

men entwickelt sowie Model le erprobt und umgesetzt. Als Träger kommen z. B. 

d ie Landfrauen- oder Landjugendverbände in  Betracht. 

Absatzförderung für nordrhein-westfäl ische Agrarprodukte 

Mit der Absatzförderung werden i nsbesondere zwei Zielsetzungen verfolgt. 

Einerseits sol len zur Steigerung der Wertschöpfung Unternehmen bei der 

Erschl ießung, Sicherung und Erweiterung des Marktsegments land

wi rtschaftl icher Erzeugnisse unterstützt werden. Andererseits sol len 

Verbraucherinnen und Verbrauchern qual itätsrelevante Merkmale land- und 

ernährungswirtschaftl icher Erzeugn isse und ih rer Produktionsweisen näher 

gebracht werden. 

Die Absatzförderungsrichtl i nien bieten ein breites Bündel an Förder

maßnahmen, die ein gutes Marketing und effektive Absatzstrategien für 

Qualitätsprodukte unterstützen .  Im Fokus al ler Maßnahmen steht der Erhalt der 

regionalen Wirtschaftskraft und die Sicherung der sozialen und wirtschaftl ichen 

Infrastruktur in den Regionen. Die Maßnahmen kommen vor allem klein- und 



- 91  -

mittelständischen Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie des 

Lebensmittelhandwerks zu Gute. 

Im  Einzelnen werden unterstützt: 

d ie Erarbeitung von Vermarktungskonzeptionen für landwirtschaftl iche 

Öko- und Qual itätserzeugnisse, 

die Vorbereitung der Beantragung und Anerkennung von Ursprungs

bezeichnungen, 

die Durchführung von und Tei lnahme an Messen und Ausstel lungen, 

die Durchführung von und Tei lnahme an Aus- und Fortbi ldungs

veranstaltungen, 

Maßnahmen zur Gemeinschaftswerbung insbesondere um die 

Aufmerksamkeit für regionale Spezial itäten und eine ausgewogene 

Ernährung zu erhöhen und 

Veranstaltungen zur Öffentl ichkeitsarbeit und Verbraucherinformation, z. B. 

Produktpräsentationen. 

Markt- und Preisberichterstattung 

Zur Erfül lung von Datenl ieferverpfl ichtungen gegenüber der Europäischen 

Kommission müssen Bund und Länder über Marktdaten verfügen. Die Markt

und Preisberichterstattung wird im Rahmen einer Bund-Länder

Verwaltungsvereinbarung organisiert. Die Kosten innerhalb der Titelgruppe 

entsprechen dem nordrhein-westfälischen Antei l .  

Arbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof e. V. 

Gefördert wi rd die verstärkte Durchführung von unterstützenden und beg leiten

den Maßnahmen für den landwi rtschaftl ichen Betriebszweig IIUrlaub auf dem 

Bauernhofll der o.  g. Arbeitsgemeinschaft. 
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Besonders i n  den landwirtschaftl ich schwach strukturierten,  aber landschaftl ich 

reizvol len Gebieten ,  leisten d iese Maßnahmen einen unverzichtbaren Beitrag 

zur Einkommenssicherung der landwirtschaftl ichen Betriebe sowie zur nachhal

tigen Entwicklung der länd l ichen Räume. 

Schulmilchförderung 

Als Bestandtei l  einer ausgewogenen Ernährung trägt Mi lch zur Leistungsfreude 

und Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendl ichen in der Schule bei .  Die Lan

desregierung sieht es daher als Ziel an, mögl ichst vielen Kindern und 

Jugendl ichen an Kindergärten und Schulen Mi lch als Bestandtei l  eines 

ausgewogenen Frühstücks anzubieten.  Eng damit verbunden ist auch die 

Absicht, Kindern , Eltern und Lehrkräften Wissen über den gesundheitl ichen 

Wert von Mi lch und Mi lchprodukten zu vermitteln und so zu einer gesunden 

Ernährung über die Schulpause h inaus anzuregen. H ierzu wurden im 

Vergangenen Jahr e ine Reihe von neuen Maßnahmen umgesetzt, d ie neben 

bewährten Förderbausteinen fortgesetzt und weiterentwickelt werden sol len. 

Informationskampagne "Ökologischer Landbau" 

Die Ausweitung des ökologischen Landbaus in Nordrhein-Westfalen ist i n  

besonderem Maße von der Entwicklung der Nachfrage und des Absatzes nord

rhein-westfäl ischer Öko-Produkte abhängig.  Marktstud ien und -statistiken bele

gen, dass es eine grundsätzl iche Bereitschaft zum Kauf von ökologisch 

erzeugten Lebensmitte ln ,  i nsbesondere aus der Reg ion gibt, d ie es für d ie h ie

sige Agrar- und Ernährungswirtschaft zu erschl ießen g i lt . 

Aktuel l übersteigt die Nachfrage nach Ökolebensmitteln das Angebot an heimi

scher Ware. Daher sind gebündelte Aktivitäten zur Nutzung des wachsenden 

Biomarktes für die NRW-Landwirtschaft erforderl ich. 

Mit H i lfe von Informationsmaßnahmen sol len bei Verbraucherinnen und Ver

brauchern sowie Multip l ikatorinnen und Multip l i katoren Informationsdefizite ab

gebaut, d ie Wiedererkennung von Öko-Produkten und das Vertrauen i n  d ie 

gesetzl ich überwachte "Öko-Qual ität" gestärkt sowie der Erzeuger

Verbraucher-Dialog in  Nordrhein-Westfalen gefördert werden. 
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Mehr landwirtschaftl iche Betriebe sol len sachl ich und neutral über d ie Chancen 

einer Umstel lung aufgeklärt und bei entsprechender Entscheidung durch d ie 

Umstel lungszeit begleitet werden. H ierzu sol len u .  a. Informationsmaterial ien 

erstel lt, Veranstaltungen durchgeführt und weitere Projekte der 

Öffentl ichkeitsarbeit gefördert werden . 
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Kapitel 1 0  030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 67 

Zweckbestimmung : Einzelbetriebliche Maßnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 1 .203.500 EUR 

In der Titelgruppe sind einzel betriebl iche Maßnahmen zu aktuel len agrarwirt

schaftl ichen Themenschwerpunkten etatisiert. Im Rahmen der Maßnahmen 

werden praxisnah aktuel le Fragen im H inbl ick auf ihre Real isierbarkeit 

überprüft und d ienen so der praxisorientierten Weiterentwicklung . Nur so 

können Lösungen zu wichtigen agrarwi rtschaftl ichen Themen wie z.  B. der 

regional kritischen Belastung des Grund- und Oberflächenwassers mit 

Nährstoffen und Pflanzenschutzmitte ln landwi rtschaftl icher Herkunft an die 

landwi rtschaftl iche Praxis herangetragen und umgesetzt werden. 

H ier s ind insbesondere zu nennen:  

- der agrarwi rtschaftl iche Wasser- , Boden- und Klimaschutz, 

- Model lvorhaben zur Flankierung und Weiterentwicklung von agrarumwelt

bezogenen Maßnahmen, 

- Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von 

Bienenzuchterzeugnissen ,  

- Vorhaben zur  Verbesserung der  Tierzucht bzw. zum Erhalt von Genreser

ven ,  

- biologische Vielfalt (Kryoreserve) bei landwi rtschaftl ichen Nutztierrassen 

sowie 

- Model lvorhaben zur Beratung im Rahmen der Dorfentwicklung . 

Des Weiteren werden Beratungs- und Weiterbi ldungsangebote des Landes

verbandes der Gartenbauvereine Nordrhein-Westfalen e. V. sowie der Anbau

verbände des ökologischen Landbaus sowie die Arbeit der Deutschen Gesel l

schaft für Züchtungskunde e .  V. unterstützt. 
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Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 

und Landschaftspflege 

75 

Forstwirtschaft 

1 30.000 EUR 

I n  d ieser Titelgruppe werden nur Ausgaben für forstliche Fördermaßnahmen 

veranschlagt, d ie ohne EU-Kofinanzierung im Rahmen eines Landesforstför

derprogramms bezuschusst werden. 

Im Rahmen d ieses Landesförderprogramms sind für forstl iche Maßnahmen 

i nsbesondere Haushaltsmittel vorgesehen für: 

- Förderung fortwi rtschaftl icher Zusammenschlüsse, 

- vorbeugenden Waldschutz, 

- Ausgleichsbeträge für Naturschutzmaßnahmen im Wald , 

- Vorl iefern von Holz mit Rückepferden. 

Des Weiteren sind auch Haushaltsmittel für Einzelfördermaßnahmen und 

vertragl iche Vereinbarungen veranschlagt. 

Die Mittel werden im Wesentl ichen benötigt für: 

- Lehrgänge des Waldbauernverbandes für Waldbesitzer und forstl iche 

Zusammenschlüsse, 

- Zahlungen an Waldgenossenschaften aufgrund von Verträgen und 

- sonstige Einzelfördermaßnahmen. 
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 76 

Zweckbestimmung : Holzabsatzförderung 

Haushaltsansatz 201 4: 2.000.000 EUR 

I n  d ieser Titelgruppe werden Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des 

Holzaufkommens, der Eigenschaften von Holzprodukten, der Holzabsatz

förderung und zur Optimierung der Holzverwendung veranschlagt, soweit sie 

nicht durch EU-Mittel kofinanziert werden. 

Dies sind Landesmittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Einsatzes von 

Holz bei der Kaskadennutzung , Umsetzung der Klimaanpasssungsstrategie 

Wald, Mobi l isierung , Optimierung der Logistik, Untersuchungsvorhaben ,  

Betei l igung an Messen etc. und Maßnahmen soweit s ie  nicht EU-kofinanziert 

werden. 

Weiterhin  erfolgt h ieraus die Finanzierung der Model lprojekte zur 

Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen und zur eigenständigen 

Holzvermarktung. im Rahmen der d irekten Förderung der Waidbewirtschaftung 

in forstl ichen Zusammenschlüssen. 
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Kapitel 1 0  030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 77 

Zweckbesti mmung:  Holzwirtschaft 

Haushaltsansatz 201 4: 730.000 EUR 

Die Titelgruppe d ient der Verbesserung der Perspektiven und Wettbe

werbsfähigkeit der überwiegend klein- und mittelständisch strukturierten 

holzbe- und -verarbeitenden Unternehmen in  Nordrhein-Westfalen . 

Das Cluster "Forst und Holz" wi rd in  Nordrhein-Westfalen durch ein zentrales 

Clustermanagement und regionale Cluster in itiativen unterstützt. Diese haben 

die Aufgabe, in enger Abstimmung mit den Branchen e ine in sich konsistente 

Clusterstrateg ie und Förderansätze für eine stärker ökologisch ausgerichtete 

Holzwi rtschaft (Ressourceneffizienz) zu entwickeln .  

Durchgeführt bzw. gefördert werden sol len i nsbesondere : 

- das zentrale Clustermanagement "Forst und Holz" i n  Nordrhein-Westfalen , 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit forst- und holzwirt

schaftl icher Unternehmen, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der ROhstoffmobil isierung, 

- Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Einschlags- und Transportlogistik, 

- Maßnahmen zur Förderung des Clusters "Forst und Holz" in den Regionen 

und 

- Untersuchungen, Ausstel l ungen, Wettbewerbe etc . .  
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Kapitel 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

Titelgruppe: 82 

Zweckbestimmung : Naturschutz und Landschaftspflege 

Haushaltsansatz 201 4: 36.000.000 EUR 

Schwerpunkte der Finanzierung im Haushaltsjahr 201 4  aus dem Naturschutz

haushalt s ind die konsequente Umsetzung der Biodiversitätsstrategie. Kern

punkte sind d ie Umsetzung der Natura 2000-Richtl in ien,  der Aufbau und die 

Sicherung eines landesweiten Biotopverbunds einschl ieß l ich eines Verbundes 

von Wi ldnisflächen , die Gebietsbetreuung durch die Biologischen Stationen 

sowie die Weiterentwicklung der Großschutzgebiete im Land , um die Biod iver

sität in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und zu entwickeln.  

Zu den konkreten Zielen der Landesregierung zählen : 

- die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erhaltungszustände 

von Arten und Lebensräumen auf der Basis der Auswertung des FFH

Berichts (Flora, Fauna, Habitat-Bericht) nach Art. 1 7  FFH-RL, 

- die Erstel lung von Maßnahmenkonzepten für die Natura 2000-Gebiete, e in 

angemessenes Management und die Überwachung der SChutzgebiete von 

europäischer Bedeutung gemäß der FFH- und der Vogelschutz-Richtl in ie 

und ihrer Kohärenzflächen,  

- die Förderung der Biologischen Stationen bei  der Schutzgebietsbetreuung , 

- die Einrichtung eines zweiten Nationalparks in  Nordrhein-Westfalen ,  

- die Durchführung eines Biodiversitätsmonitor ings unter besonderer Berück

sichtigung internationaler Verpfl ichtungen, 

- die Landeskofinzierung von LlFE Projekten im Rahmen der Umsetzung von 

Natura 2000, 
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- die EU-Kofinanzierte Förderung von Maßnahmen zum Naturerlebnis in  Ver

bindung mit Natura 2000 (Naturtourismus) (s. Kapitel 1 0  090 Titelgruppe 

75) , 

- die EU-kofinanzierte Förderung von i nvestiven Maßnahmen des Biotop- und 

Artenschutzes (s. Kapitel 1 0 090 Titelgruppe 60) , 

- die weitere Förderung des EU-kofinanzierten Vertragsnaturschutzes und der 

EU-kofinanzierten Ausg leichszahlungen in  FFH- und Vogelschutzgebieten 

(s. Kapitel 1 0  090 Titelgruppe 60) , 

- die weitere Förderung von Kulturlandschaftsprogrammen der Kreise und 

kreisfreien Städte auf der Basis des Vertragsnaturschutzes, 

- die Weiterentwicklung des Nationalparks Eifel und der 1 4  Naturparke und 

die Planung weiterer Großschutzgebiete sowie die Umsetzung eines Wi ld

nisverbundes, 

- eine Fortführung der Landschaftsplanung (Aufstel len weiterer Pläne/Umset

zung bestandskraftiger Pläne) u. a. zur Umsetzung der FFH- und Gebiets

meldung aus Nordrhein-Westfalen , 

- die Förderung der Regionale 201 3  und Anfinanzierung der Reg ionale 201 6, 

- die ökologische Gestaltung im Emscher-lippe-Raum (ÖPEL) (s. Kapitel 

1 0  020 Titel 883 1 0  und Kapitel 1 0  090 Titel 883 75) , 

- die Weiterentwicklung von Kooperationen im Rahmen von "Mensch-Natur

Heimat". 

Zur Förderung ausgewählter Projekte im Einzelnen: 

Maßnahmen zur Verbesserung der Erhaltungszustände von Arten und Le

bensräumen 

Unter Auswertung des FFH-Berichts wurden nach Art. 1 7  FFH-RL regionale 

Biod iversitätskonzepte entwickelt. Auf dieser Grund lage wurden seit 2009 ge-
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meinsam mit den Bezi rksregierungen und dem LANUV Gespräche mit allen 

Kreisen und kreisfreien Städten durchgeführt. Zielsetzung ist, den Erhaltungs

zustand von solchen Arten und Lebensräumen zu verbessern, die sich nicht in  

einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Entsprechende Maßnahmen zur 

Verbesserung der Erhaltungszustände sowie die Erarbeitung von Artenschutz

programmen für Arten ,  d ie vom Aussterben bedroht sind bzw. für die eine be

sondere Verantwortung besteht, sol len gezielt gefördert werden. 

Maßnahmenkonzepte für die Natura 2000-Gebiete 

Aus Art. 6 Abs. 1 der FFH-RL ergibt sich die Verpfl ichtung zur Erarbeitung von 

Maßnahmenkonzepten für das Management der Natura 2000-Gebiete. Mit d ie

sen Konzepten sol len die Schutzziele für die gebietsrelevanten FFH-Arten und 

-Lebensraumtypen in  der Fläche konkretisiert werden. Für Wald-FFH-Gebiete 

werden in  Nordrhein-Westfalen "Sofortmaßnahmenkonzepte" (SOMAKO) er

stel lt. Für die im Offenland gelegenen FFH-Gebiete werden "Maß

nahmenkonzepte Offenland" (MAKO) erarbeitet. In den kommenden Jahren soll 

die Erarbeitung der Maßnahmenkonzepte für alle Natura 2000-Gebiete sowie 

deren Umsetzung gezielt gefördert werden. 

Außerdem wird durch einen landesweiten Wi ldnisverbund , der das auch von 

der Europäischen Union gefordert wi rd , die Umsetzung der FFH-Richtl in ien 

sowie das Naturerieben im Wald unterstützt. 

Förderung der Biologischen Stationen 

Die Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen leisten einen zentralen Bei

trag zum Erhalt der Biologischen Vielfalt in unserem Land . Sie haben eine be

deutende Funktion als Schnittstel le zwischen dem amtl ichen Naturschutz und 

den Landnutzern, insbesondere im Rahmen der fachl ichen Betreuung der 

Schutzgebiete und im Vertragsnaturschutz. Außerdem nehmen sie u. a.  Aufga

ben in Zuarbeit für das LANUV und die Landschaftsbehörden im Rahmen der 

gesetzl ichen Verpflichtung zum Monitoring und zur biologischen Effizienzkon

trol le gemäß den Europäischen Richtl in ien (FFH-Richtl inie) und der EG

Vogelschutz-Richtl in ie wahr. 
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Naturschutzg roßprojekte 

a) LlFE+ 

Vorgesehen ist die nationale Kofinanzierung von Naturprojekten i m  Rahmen 

des europäischen Finanzierungsinstrumentes L l FE+. Dieses von der Euro

päischen Kommission aufgelegte Finanzierungsinstrument für die Periode 

2007 bis 20 1 3  d ient vorrang ig der Umsetzung von Natura 2000. Umgesetzt 

werden sol len insbesondere model l  hafte, mehrjährige Vorhaben,  die im re

g ionalen Konsens auf die integrierte Entwicklung von Natura 2000-Gebieten 

abzielen und so auch zur Akzeptanzsteigerung für den Erhalt des europäi

schen Naturerbes beitragen. L l FE+ ist das einzige EU-Finanzierungs

instrument für die model l  hafte investive Entwicklung von Natura 2000. 

Folgende Projekte sind in  der Umsetzung : 

- Bachtäler im Arnsberger Wald im Kreis Soest und i m  Hochsauerlandkreis 

(2009 bis 201 4) ,  

- Möhneaue Kreis Soest, HSK (201 0 b is  201 5) ,  

- Nebenrinne Bisl ich Vahnum Kreis Wesel (201 0 b is  201 5) ,  

- Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm (201 0 bis 201 5),  

- Bergmähwiesen Winterberg HSK (201 1 bis 201 5),  

- Nationalpark Eifel (201 1 bis 201 5) ,  

- Trockenlebensräume im Kreis Höxter (201 1 b is  201 6) ,  

- Al l ianz für Borstgrasrasen Euski rchen (201 1 bis 201 6) , 

- Emmericher Ward (201 2 bis 201 6) ,  

- Rur  und Kal i  (201 2 b is  201 6) ,  

- Bodensaure Eichenwälder Wesel (201 2 bis 201 6) ,  
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Grünlandentwicklung zum Schutz gefährdeter Wiesenvögel im Vogel

schutzgebiet Unterer Niederrhein  (201 2 bis 2021 ) ,  

- Schutz der Knoblauchkröte (201 2 b is  201 6) ,  

- Schutz und Entwicklung der  Moor-Lebensräume i m  südl ichen Eggegebir

ge (201 3 bis 201 8) sowie 

- Orsoyer Rheinbogen i m  Vogelschutzgebiet Unterer N iederrhein (20 1 3  bis 

201 8) .  

b )  Gesamtstaatlich repräsentative Vorhaben 

Wie die Europäische Kommission mit LlFE+ fördert auch der Bund (BMU) 

Naturschutzgroßprojekte. Als laufendes Projekt ist zum einen die "Senne" 

aufzuführen. Hier fördert der Bund die Umsetzung des Pflege- und Entwick

lungsplanes zum Schutz und zur Entwicklung der naturraumtypischen Bioto

pe i n  diesem Gebiet. 

Zum anderen wurde Ende 201 0  der Antrag des Rhein-Sieg-Kreises zum Na

turschutzgroßprojekt "Natur- und Kulturlandschaft zwischen Siebengebirge 

und Sieg" vom Bund positiv beschieden. Über einen Zeitraum von rund 1 2  

Jahren sol len über großflächige Schutz- und Entwicklungsmaß nahmen so

wie die Real isierung spezifischer Verbundachsen, die Raumansprüche ex

emplarisch ausgewählter Arten und Lebensgemeinschaften sowohl der Na

tur- als auch der offenen Kulturlandschaft dauerhaft gesichert werden. 

Förderung der "REGIONALEN" 

Die Landesregierung unterstützt die Regionalen als Strukturförderungspro

gramm zur Entwicklung der Regionen auch weiterh in nachhaltig .  

Derzeit befinden sich die Regionalen "Südwestfalen" (20 1 3) in  der Umsetzung 

und "Zukunftsland" (Westmünsterland 201 6) i n  der Planungsphase. Entspre

chend der naturräumlichen Ausstattung l iegen d ie thematischen Schwerpunkte 

der Regionalen Südwestfalen auf den Handlungsfeldern "Wald", in  sei nen 

Funktionen für Erholung, nachhaltige Energiegewinnung und den Kl imaschutz, 
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"Wasser" und "ländl iche Entwicklung". Viele der Projekte aus den Bereichen 

Natur und Umwelt werden in dem noch bis zum September 201 4  dauernden 

Präsentationsjahr einer breiten Öffentl ichkeit vorgestel lt. 

Die Regionale 201 6 wi l l  Antworten finden auf die d rängenden Probleme infolge 

des Flächenwandels und nachhaltige Strategien entwerfen ,  für das Flächen

sparen und die Energiegewinnung ebenso wie für die Entwicklung von Fluss

landschaften und Dörfern,  letztere i nsbesondere auch vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels in  dem agrarisch strukturierten Raum. Als zweites 

Projekt der Regionale 201 6 ist das ganzheitl iche Landschaftsentwicklungskon

zept 2-Stromland mit dem A-Status ausgezeichnet worden . 

Förderung der Landschaftsplanung 

Die Aufstel lung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne wi rd 

kontinuierl ich fortgesetzt. Voraussetzung für eine Förderung ist u .  a. , dass 

auch die Träger der Landschaftsplanung (kommunalen Gebietskörperschaften) 

ihre Eigenantei le weiter verfügbar machen .  

Förderung des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW und die För

derung von Alleen 

Mit dem Haushalt 20 1 3  wurde die i nstitutionelle Förderung des Landesbüros 

der Naturschutzverbände N RW sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

und der Deutschen Waldjugend (bisher Kapitel 1 0  020 Titel 686 1 0) und die 

Förderung von Al leen (bisher Kapitel 1 0  030 Titelgruppe 84) in  den Natur

schutzhaushalt i ntegriert. 

Förderung der Biodiversitätsstrategie NRW 

Nordrhein-Westfalen trägt Verantwortung für ein vielfältiges und einzigartiges 

Naturerbe. Aktuel l  s ind rund 45 % der Tier- und Pflanzenarten jedoch in ihren 

Beständen gefährdet oder bereits ausgestorben. Die Biodiversitätsstrategie 

N RW ergänzt und konkretisiert die Ziele der Nationalen Strategie zur Biologi

schen Vielfalt und schafft Voraussetzungen, die biologische Vielfalt auch für 

kommende Generationen zu bewahren. Sie d ient zum einen als Standortbe-
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stimmung der nordrhein-westfäl ischen Naturschutzpol it ik und richtet diese zum 

anderen auf die künftigen Herausforderungen aus. Für die kommenden 1 0  bis 

1 5  Jahre werden konkrete Ziele formul iert und entsprechende Maßnahmen zur 

Förderung der biologischen Vielfalt dargelegt. Für eine erfolgreiche Umsetzung 

der Strategie plant die Landesreg ierung , das Landschaftsgesetz zu ändern. 



Kapitel 1 0  030 

Titelgruppe: 

Zweckbestimmung : 

Haushaltsansatz 201 4: 
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Ag rarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege 

85 
1 00-Kantinen-Programm 

1 00.000 EUR 

Zur Stärkung der Reg ionalvermarktung und zur Unterstützung der artgerechten 

Tierhaltung hat sich d ie Landesregierung vorgenommen, bei 1 00 Kantinen eine 

mögl ichst hohe Versorgung mit regionalen und artgerechten Produkten zu 

erreichen. Die Umsetzung d ieses Ziels sol l  im Rahmen eines Projektes 

erfolgen, welches zunächst auf eine Laufzeit von 3 Jahren angelegt ist. 

Die Umsetzung sol l  auf zwei Ebenen stattfinden. Zum einen geht es um Auf

gaben auf Lenkungsebene, zum anderen um operative Tätigkeiten vor Ort. 

Auf der Lenkungsebene erfolgt zunächst die Entwicklung und Konzeption des 

Programms und anschl ießend in  der Umsetzungsphase d ie Koord ination,  

Steuerung , Weiterentwicklung sowie die Öffentl ichkeitsarbeit. 
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Kapitel 1 0  040 Verbraucherangelegenheiten 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 70.000 EUR 

Ausgaben 

1 5.060.000 EUR 

Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände 

Institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

e. V. 

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. (VZ) erfährt als Landesar

beitsgemeinschaft der Verbraucherverbände eine finanzielle Unterstützung in  

Form der  institutionellen Förderung zum Zwecke der  allgemeinen Verbrau

cherinformation und -beratung. 

Ein hohes Verbraucherschutzniveau , ein flächendeckendes Angebot an offener 

und transparenter Information und persönl icher Beratung sowie d ie 

Durchsetzung bestehender Rechte sind wichtige Voraussetzungen für  die 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in  Nordrhein-Westfalen.  Mit dem 

Abschluss einer neuen Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der 

nordrhein-westfäl ischen Landesregierung und der Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen e. V. für den Zeitraum von 201 1 bis 201 5  wi rd der 

Verbraucherschutz - unter anderem durch die Schaffung von fünf neuen 

Beratungsstel len - landesweit ausgebaut. Im Jahr 201 4  ist vorgesehen, eine 

weitere Beratungsstel le der Verbraucherzentrale zu eröffnen,  so dass die 

Verbraucherinnen und Verbraucher dann in  59 Beratungsstel len landesweit 

Information, Beratung und Unterstützung der Verbraucherzentrale in  Anspruch 

nehmen können. 

Aktuelle verbraucherpolitische Projekte - wirtschaftl icher Verbraucher

schutz 

Auf aktuelle Verbraucherthemen soll - wie in  der Vergangenheit auch - durch 

gezielte Beratungs- und Informationsangebote reagiert werden. 

Nach wie vor sind eine Reihe von Märkten durch Intransparenz und 

mangelnde Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

gekennzeichnet und immer wieder zeigen die Beschwerden von 
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Verbraucherinnen und Verbrauchern Mängel oder Unzuläng l ichkeiten bei m  

rechtl ichen Verbraucherschutz. Dies gi lt  nach wie vor auf den Finanzmärkten 

und beim Anlegerschutz. Deshalb ist es weiterh in  erforderlich auch durch 

Information und unabhängige Beratung dazu beizutragen,  dass die 

Transparenz auf diesem Markt erhöht wi rd . 

E ine wesentl iche Kernaufgabe wi rd i m  Verbraucherschutz auch die 

verbrauchergerechte Gestaltung der Energiewende sein .  Die Beratung der 

Verbraucherinnen und Verbraucher zu Energ iefragen ist fester Bestandtei l  der 

Kl ima- und Verbraucherschutzpol iti k in Nordrhein-Westfalen. Die Palette der 

praktischen H i lfen und Antworten auf Fragen rund um das Thema Energie,  

z .  B. zum Stromanbieterwechsel ,  zum Kauf von energ iesparenden Geräten 

oder zur Vermeidung von Energieschulden stehen hoch auf der 

Handlungsagenda im Verbraucherschutz. Das g i lt auch für das Thema 

"Energ iearmut", das voraussichtl ich auch in 201 4  ein wichtiges Thema für d ie 

Verbraucherinnen und Verbraucher sein  wi rd . 

Für die Zielgruppe der älteren Verbraucherinnen und Verbraucher sol len auch 

in 201 4 zielgruppenorientierte Informationen in Kooperation mit der 

Landessen iorenvertretung und mit Verbraucherverbänden zur Verfügung 

gestel lt werden .  Gerade ältere Menschen brauchen auf den sich schnel l 

wandelnden Märkten oft besondere Unterstützung und Informationsangebote. 

Es ist vorgesehen, d ie von der Verbraucherin itiative durchgeführte 

Veranstaltungsreihe "Forum 60plus - Verbraucherkonferenzen für Sen iorinnen 

und Senioren" mit weiteren I nformationsveranstaltungen zu aktuel len 

Fragestel lungen aus dem Verbraucheral ltag fortzusetzen .  

Um die Verbraucherbi ldung und i nsbesondere die Finanzkompetenz von 

Kindern, Jugendl ichen und jungen Erwachsenen in  Nordrhein-Westfalen weiter 

zu verbessern sind auch in 201 4  verschiedene Maßnahmen und Projekte 

zusammen mit den Akteuren des Netzwerkes Finanzkompetenz in Nordrhein

Westfalen geplant. Dazu wird der konstruktive Dialog und Erfahrungsaus

tausch zwischen Schuldner- und Verbraucherberatern, Wissenschaft und 

Wirtschaft sowie Verwaltung und Pol itik im Netzwerk Finanzkompetenz weiter 

fortgesetzt. 

Im  Rahmen von einzelnen Projektförderungen sol len beispielhafte Maßnahmen 

i nsbesondere von Schuldnerberatungsstel len und Verbraucherverbänden, die 

der Vermittlung von Finanzkompetenz im schul ischen oder außerschul ischen 
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Bereich d ienen, unterstützt werden. Die Wichtigkeit der Stärkung des 

Finanzwissens und der Konsumkompetenzen junger Menschen sol l  im Al ltag 

hervorgehoben werden. Dabei ist es e in  besonderes Ziel , durch die Einbindung 

Lehrerinnen und Lehrern die Zusammenarbeit und den Austausch von Schulen 

sowie außerschul ischen Partnern aus der Praxis zu verstärken. 

Mit dem Kompetenzzentrum Verbraucherforschung Nordrhein-Westfalen (KVF 

NRW) wird die Landesregierung die Verbraucherforschung weiterh in 

unterstützen,  um eine Wissensbasis als Grundlage für  effizientes und 

nachhaltiges verbraucher- und wi rtschaftspol itisches Handeln zu schaffen. 

Verbraucherinnen und Verbraucher verfügen über einen gewaltigen 

Wissensschatz zur Situation auf den verschiedenen Märkten.  Das umfasst 

Kenntnisse zu Risiken und Probleme ebenso wie Kenntnisse über positives 

und besonders kundenfreundl iches Marktverhalten. Gemeinsam mit der 

Verbraucherzentrale soll auch in  201 4 ein Projekt mit dem Ziel durchgeführt 

werden, die Verbraucherinnen und Verbraucher stärker nach ihren 

Erfahrungen zu befragen und sie zu motivieren, positive wie negative 

Erfahrungen zu artikul ieren und ihre Wünsche und Anforderungen an 

Verbraucherschutz und Verbraucherpol itik zu verdeutl ichen. 

Gesunde Ernährung 

Im Fokus stehen weiterh in die Förderung einer gesunden ,  ausgewogenen und 

nachhaltigen Ernährung vor allem von Kindern und Jugendl ichen und die 

Verankerung eines solchen gesundheitsförderl ichen Angebots in  deren 

Lebenswelten Schule und Kindertagesstätte (KiTa) . Dazu braucht es vor allem 

professionel le, gut vernetzte Strukturen .  

D ie  Vernetzungsstel le Schulverpflegung mit i hren beiden regionalen 

Nebenstel len wird daher als erfolgreiches Beratungsinstrument rund um ein 

ausgewogenes, nachhaltiges Verpflegungsangebot für Schulen und 

Schulträger auch in der zweiten Periode 201 4  bis 201 7  von Verbraucher- und 

Schulministerium gefördert. 

Seit 201 3 wi rd - ebenfalls i n  bewährter Trägerschaft der Verbraucherzentrale 

N RW mit dementsprechend zu erwartenden Synergieeffekten - ein zusätzliches 
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landesweites Beratungsangebot für KiTas entwickelt und 201 4  weiter 

ausgebaut. 

Neben einer strukturel len Förderung bleibt die Verankerung einer nachhaltigen 

Ernährungsbi ldung in Schulen - als Tei l der Verbraucherbi ldung und der 

Bi ldung für nachhaltige Entwicklung - ein wichtiges Anl iegen, um frühzeitig 

ind ividuel le Al ltagskompetenzen in d iesem Bereich zu fördern. 

Dem gesundheitsförderl ichen Zusammenspiel von Ernährung und Bewegung 

wi rd über die IMAG "NRW IN FORM" und verschiedene Kooperationsprojekte 

weiterh in Rechnung getragen ; zudem werden weitere Zielgruppen - z. B.  

Erwachsene mit Migrationshintergrund - angesprochen .  

E inen zunehmenden Fokus legen wi r im gesamten Bereich der 

Ernährungspol it ik auf das Merkmal "regional". Dazu zählt eine regionale 

Schulverpflegung ebenso wie die geplante Entwicklung eines 

Regionalzeichens zur Kennzeichnung von Lebensmitteln  aus unterschiedl ichen 

Reg ionen Nordrhein-Westfalens. 

Nachhaltiger Konsum 

Im Bereich des nachhaltigen Konsums wird der Fokus auf d ie Förderung und 

Unterstützung von nachhaltigem Verbraucherverhalten und kl imafreundl ichen 

Lebenssti len in  Nordrhein-Westfalen gelegt. Ziel ist es, e in nachhaltiges 

Konsumverhalten sowohl im Bewusstsein  der Konsumentinnen und 

Konsumenten als auch im al ltäg l ichen Handeln zu verankern und somit einen 

Beitrag privater Haushalte und Gemeinschaftseinrichtungen zur Emissions

verminderung und zum Kl imaschutz zu unterstützen . Weiterh in sol len Akteure, 

d ie im Themenfeld des nachhaltigen Konsums tätig sind , über die 

Bereitstel lung von Kommunikationsplattformen miteinander in  Verbindung 

treten und sich vernetzen .  Die Themenbereiche des nachhaltigen Konsums 

orientieren sich an den Lebenswelten der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

So geht es z. B. um kl imafreundl iche und regionale Ernährung , um nachhaltige 

und ökologisch unbedenkl iche Konsumprodukte und Dienstleistungen wie 

Bekleidung oder Bedarfsgegenstände,  um Ressourcenschonung und Recycl ing 

sowie um i ndividuel le Mobi l ität oder alternative Nutzungskonzepte ('Tei len"). 

Um ein nachhaltiges Konsumverhalten breitflächig zu etabl ieren,  müssen 

einerseits Strukturen geschaffen,  aber auch Rahmenbedingungen modu l iert 

werden. Es muss eine gezielte Verbraucherkommunikation, Information und 



- 1 1 0 -

Beratung instal l iert, aber auch über innovative Lösungsansätze, die in  Form 

von Model lprojekten getestet werden, d iskutiert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt l iegt in der Reduzierung der Lebensmittel

verschwendung. Der Runde Tisch "Mehr Wertschätzung für Lebensmittel" an 

dem Vertreterinnen und Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette betei l igt 

s ind , sol l  dazu beitragen , Maßnahmen und Hand lungskonzepte zur 

Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in Nordrhein-Westfalen auf den 

Weg zu bringen und umzusetzen .  
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Kapitel 1 0  050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titel : 537 1 2  

Zweckbestimmung : Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung 

Haushaltsansatz 201 4:  250.000 EUR 

Abfal lwi rtschaftsplanung ,  Umweltberichterstattung sowie umweltpol itische Ent

scheidungen setzen entsprechend aufbereitete Daten- bzw. Planungsgrundla

gen voraus. Zur Schaffung bzw. Bereitstel lung der jeweils erforderlichen 

Grundlagen ist die gezielte Ermittlung ,  Aufbereitung und Analyse abfallwi rt

schaftl icher Daten erforderl ich, wie z. B. Abfal lbi lanzen für Siedlungsabfäl le 

und Daten über gefährl iche Abfäl le (Sonderabfälle). 

Die Verpfl ichtung zur Aufstel lung von Abfallwi rtschaftsplänen erg ibt sich aus 

dem EU-Abfall recht und dem nationalen Abfal l recht. Nach § 30 Kreislaufwirt

sChaftsgesetz (KrWG) sind die Länder zuständ ig für die Abfal l

wi rtschaftsplanung in  ihrem Bereich. Abfallwirtschaftpläne sind entsprechend 

§ 31 Abs. 5 KrWG mindestens alle sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf 

fortzuschreiben. 

Der landesweite Abfal lwi rtschaftsplan für Sied lungsabfäl le, der im März 201 0  in 

Kraft getreten ist, sol l  durch einen neuen Abfal lwirtschaftsplan ersetzt werden. 

Die dafür erforderl ichen Planungsgrundlagen wurden im Rahmen einer 

Vorstudie erarbeitet. Die Bekanntmachung des neuen Abfallwirtschaftsplans ist 

für das Jahr 201 4  vorgesehen. 

Der Anfang 2008 bekannt gemachte Abfal lwi rtschaftsplan , Tei lplan 

Sonderabfäl le ,  ist auszuwerten und bei Bedarf fortzuschreiben.  
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Kapitel 10 050 Wasserwi rtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titel: 537 1 3  

Zweckbestimmung : Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen 

Haushaltsansatz 201 4: 720.000 EUR 

Altlastensanierung und Bodenschutz 

Die für die Ermittlung und Sanierung von Altlasten sowie für Fragen des 

Bodenschutzes zuständigen Behörden benötigen für i hre Aufgaben die 

fachl iche Unterstützung des Landes, da zu den bundesrechtl ichen Regelungen 

ein erhebl icher zusätzl icher Konkretisierungs- und Erläuterungsbedarf besteht. 

Die Mittel werden zur Fortführung laufender und zur Durchführung neuer Unter

suchungsvorhaben im Bereich Bodenschutz/Altlasten sowie zur Erarbeitung 

von Arbeitshi lfen für die Vol lzugsbehörden benötigt. 

Wasserwirtschaft 

Im Haushaltsjahr 201 4  sind im Bereich der Wasserwirtschaft folgende Vorha

ben vorgesehen :  

- Untersuchungen zu speziellen Fragen der Belastung von 

Oberflächengewässern und Grundwasser, 

- Durchführung des Monitorings Garzweiler 1 1  und Monitoring Inden, 

- Pflege und Fortschreibung von Grundwassermodellen (weitere Kal ibrierung 

FEFLOW, Süderweiterung Rurschol le, Kölner Scholle, Anpassung neue Er

kenntnisse Venloer Scholle), 

- Untersuchungen zur Auswirkung von Kl imaveränderungen auf das Nieder

schlags-Abfluss-Verhalten und den Wasserhaushalt, 

- Untersuchungen und Grundlagen zum Schutz der Gewässer in Einzugsge

bieten von Wassergewinnungsanlagen. 
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Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Das neue "Gesetz zur Förderung der Kreislaufwi rtschaft und Sicherung der 

umweltverträg l ichen Bewirtschaftung von Abfäl len (Kreislaufwirtschaftsgesetz -

KrWGt ist am 1 .  Juni 201 2  i n  Kraft getreten. Es d ient der Umsetzung der EU

Abfal l rahmenrichtl in ie von 2008 ins nationale Recht und löst das bisherige 

Kreislaufwirtschafts- und Abfal lgesetz (KrW-/AbfG) ab. 

Die darauf fußenden untergesetzl ichen Regelungen des Bundes bedürfen 

weiterh in einer Konkretisierung und Erläuterung durch Landesregelungen. 

Auch zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und zur verstärkten 

Nutzung von Abfäl len als Rohstoffquelle sind fachl iche Grundlagen für den 

Vol lzug unerlässl ich. 

In den nächsten Haushaltsjahren sind vor al lem Mittel für Untersuchungen , 

Versuche und Vorplanungen zur Verminderung von Menge und Schäd l ichkeit 

von Abfäl len, zur Ermittlung von Qualitätszielen bei der Verwertung von Abfäl

len,  zur Ressourcenschonung durch Abfal leinsatz sowie zur Konkretisierung 

von bundesrechtl ichen Regelungen vorgesehen. In desem Zusammenhang ist 

auch das Thema "Urban Mining" umzusetzen .  

Der zu erwartende Kl imawandel beeinflusst auch die Tätigkeitsfelder der 

Abfal lwirtschaft. Es g ibt zahl reiche Hand lungsoptionen ,  die sich positiv auf den 

Kl imaschutz auswirken.  Zur Umsetzbarkeit sind weitere Untersuchungen erfor

derl ich. 

Darüber h inaus erfordern die EG-Abfal lverbringungsverordnung und das 

Abfallverbringungsgesetz zusätzl iche Überwachungsmaßnahmen und eine 

damit einhergehende größere Anzahl von Abfal luntersuchungen. 
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Kapitel 1 0 050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titel : 685 1 0  
Zweckbestimmung : Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), 

Berlin 

Haushaltsansatz 201 4: 78.600 EUR 

Im Bereich der Prüfung von Abwasserbehandlungsanlagen und von Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen für die Ertei lung von allgemei

nen bauaufsichtl ichen Zulassungen durch das Deutsche Institut für Bautechnik 

(DIBt) wurden nach einem Beschluss der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA) in 1 997 dem Institut entsprechende Aufgaben übertragen. 

Der von Nordrhein-Westfalen zu übernehmende Kostenantei l  richtet sich nach 

dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel ". 
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Kapitel 1 0  050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titel : 685 20 
Zweckbestimmung: Zuschuss an das "Bildungszentrum für die Ent

sorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH" (BEW), 
Duisburg und Essen 

Haushaltsansatz 201 4: 370.000 EUR 

Das Bi ldungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft (BEW) ist 

e ine Aus- und Fortbi ldungseinrichtung für Auszubildende und Beschäftigte i n  

der Abfal lentsorgung , Altlastensanierung und Wasserwi rtschaft. E s  unterhält 

Schulungsstätten in Duisburg (Schwerpunkt Abfal l) und in Essen (Schwerpunkt 

Wasser) . Al lein iger Gesel lschafter ist das Land Nordrhein-Westfalen . 

Neben einem großen Antei l  eigener Veranstaltungen führt das BEW gemein

sam mit anderen Veranstaltungsträgern einschlägige Fortbi ldungsveranstaltun

gen durch. 



Kapitel 10 050 

Titel: 

Zweckbestimmung : 
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Wasserwi rtschaftJ Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

883 00 

Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschut
zes 

Haushaltsansatz 201 4: 380.000 EUR 

Die Haushaltsmittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen des 

Bodenschutzes bei Kreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen 

Gemeinden vorgesehen, die aufgrund des Bodenschutzgesetzes 

durchzuführen sind, Schwerpunktmäßig handelt es sich um folgende 

Maßnahmen : 

Erstel lung von großflächigen Bodenbelastungskarten zur Ermittlung von 

Hintergrundwerten, 

Erstel lung von Bodenfunktionskarten zur Ermittlung von schutzwürdigen 

Böden sowie 

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Bodenbewusstseins.  
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Kapitel 1 0  050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titel : 887 00 
Zweckbestimmung : Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlasten

sanierung 

Haushaltsansatz 201 4: 7.000.000 EUR 

Die Mittel dienen der langfristigen,  adäquaten Finanzierung der Aufgaben des 

Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-Verbandes Nordrhein

Westfalen (AAV) für Flächenrecycl i ng und Altlastensanierung. Die Ausgaben 

werden aus den aufkommenden Einnahmen im Einzelplan 03 Kapitel 03 3 1 0  

Titel 099 71  (Wasserentnahmeentgelt) geleistet. 

Der AAV baut in  der Regel auf den Ergebnissen von Fördermaßnahmen des 

Altlastenförderprogramms (Kapitel 1 0  020 Titel 883 1 1 ) auf. Die Mittel aus dem 

Kapitel 1 0  050 Titel 887 00 dienen gemäß § 2 AAV-Gesetz der Sanierung von 

sogenannten "herrenlosen" Altlasten sowie die Aufbereitung von Grundstücken 

für neue Nutzungen .  Der AAV beg innt in der Regel mit einer 

Sanierungsuntersuchung und -planung und führt danach die Sanierung und 

Aufbereitung der Grundstücke durch . 
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Kapitel 10  050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titelgruppe: 66 

Zweckbestimmung : Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche 
Vorarbeiten, Umsetzung der EU
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, 
Ü berschwemmungsgebiete, naturnaher 
Wasserbau, Ökologische Verbesserung im 
Emscher-lippe-Raum 

Haushaltsansatz 201 4: 30.000.000 EUR 

Vorsorgender ökologischer Hochwasserschutz ist in  dem dicht besiedelten und 

hoch industrial isierten Nordrhein-Westfalen unverzichtbar. Dies gi l t  

insbesondere für den Rhein ,  aber auch für die vielen anderen Gewässer im 

Land .  Das "Hochwasserschutzkonzept" bietet Lösungen für  das gesamte 

Spektrum mögl icher Hochwasserereignisse an den großen und kleinen 

Gewässern an. 

Sowohl für den Rhein als auch für die kleineren Gewässer im Lande werden im 

Hochwasserschutzkonzept Maßnahmen bzw. Planungsinstrumente zur Ver

besserung des Hochwasserschutzes aufgezeigt. Am Rhein stehen d ie Sanie

rung der Hochwasserschutzanlagen und der Bau von Deichrückverlegungen 

und Rückhalteräumen im Vordergrund. Für die vielen hochwasserrelevanten 

Fl ießgewässer in der Fläche bietet das Land neben der finanziel len Unterstüt

zung technischer Hochwasserschutzmaßnahmen Planungsinstrumente für die 

Hochwasserschutzpfl ichtigen an, mit denen kostengünstige und effektive Maß

nahmen und Strategien zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasser

schutzes aufgezeigt werden. 

Die Anforderungen der seit März 201 0  in das Wasserhaushaltsgesetz des 

Bundes übernommenen EU-Hochwasserrichtl in ie unterstützen das Hoch

wasserschutzkonzept des Landes. H ierzu gehören insbesondere : 

- die Ermittlung und Festsetzung von weiteren Überschwemmungsgebieten,  

- die Erarbeitung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten und 

- die Aufstel lung von Hochwasserris ikomanagementplänen .  
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Daneben ist für die hochwassergefährdeten Gewässer der Aufbau einer Hoch

wassermeldezentrale erforderl ich. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert zudem gezielt d ie naturnahe Ent

wicklung von Gewässern , wo sich neben der ökologischen Verbesserung auch 

Synerg ieeffekte in Bezug auf die Reduzierung des Wasserstandes bei 

Hochwasser ergeben. 

Im Emscher- und Lipperaum erfolgt die ökologische Verbesserung der Fl ießge

wässer im Rahmen der entsprechenden Umbau programme zur wasserwi rt

schaftlichen Entflechtung der Wasserläufe. 
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Kapitel 10 050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titelgruppe: 70 

Zweckbestimmung : Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) 

Haushaltsansatz 201 4: 80.000.000 EUR 

Mit der EU-Wasserrahmenrichtl in ie (W RRL) sind für al le Gewässer Ziele be

zügl ich der ökologischen Funktionsfähigkeit, des Stoffhaushalts und des men

genmäßigen Zustands zu erreichen . Die Ziele werden über Bewirtschaftungs

pläne defin iert. Zur Zielerreichung ist 201 0  ein Maßnahmenprogramm für die 

Jahre 201 0 bis 201 5  von der Landesreg ierung verabschiedet worden. Die 

Pläne und die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele sind der EU

Kommission regelmäßig zu berichten. 

Im Jahr 201 4  wi rd die Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele fortgesetzt. Dazu werden umsetzungsreife Maßnahmen 

zur ökologischen Gewässerentwicklung durch das Land gefördert bzw. an 

bestimmten Gewässern selbst durchgeführt. Die noch nicht umsetzungsreifen 

Maßnahmen des Programms werden sukzessive konkretisiert. Daneben 

werden zur Reduzierung einer stoffl ichen Belastung der Gewässer 

Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung durchgeführt. Zur Umsetzung 

von Maß-nahmen im Bereich der Landwirtschaft und zur Evaluierung 

weitergehender zielführender Maßnahmen wird ein Beratungskonzept 

fortgesetzt. 

Zur Erfolgskontrolle und Steuerung der ökologischen Maßnahmen wie der 

weiteren zur Umsetzung der W RRL erforderl ichen Maßnahmen sind 

kontinuierl ich ein Gewässermonitoring, und eine aktivierende Öffentl ich

keitsbetei l igung durchzuführen. 

Außerdem sind 201 4  die Arbeiten für die Entwurfserstel lung des zweiten 

Bewirtschaftungsplans, der Ende 201 4  vorl iegen und veröffentl icht werden 

muss, durchzuführen. Zur Betei l igung der Öffentl ichkeit an d iesem Prozess 

werden die Bezirksregierungen Runde-Tisch-Veranstaltungen durchführen. 
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Folgende wesentl iche Aufgaben sind zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen

richtl in ie vorzusehen : 

- Förderung bzw. Durchführung von umsetzungsreifen Maßnahmen zur 

ökologischen Entwicklung der Gewässer und zur Verbesserung der 

Durchgängigkeit, 

- W RRL-konforme Datenerhebung zur Beurte i lung und transparenten Dar

stel lung des Zustandes der Oberflächengewässer und des Grundwassers 

(Monitoring) ,  

- konzeptionel le Arbeiten zu Fragen im Zusammenhang mit dem Programm 

"Lebendige Gewässer", z. B. zur Kosteneffizienz von Maßnahmen der 

Gewässerrenaturierung , 

- aktivierende Öffentl ichkeitsarbeit einschl ießl ich Programmierarbeiten zur 

Erfassung von Daten über Planungen und Maßnahmen sowie zu deren 

Darstel lung im Internet. 

Im Einzelnen : 

Zur ökologischen Verbesserung des Gewässerzustands ist das Programm 

"Lebend ige Gewässer" umzusetzen .  Der Umfang von erforderl ichen Maßnah

men ,  der die hohe Bevölkerungsdichte und den hohen Nutzungsdruck auf die 

Gewässer in  Nordrhein-Westfalen widerspiegelt, wi rd inkl .  Kostenschätzungen 

im Bewirtschaftungsplan umfassend beschrieben. Zur Maßnahmenumsetzung 

ist eine Unterstützung der Maßnahmenträger durch Fördermittel des Landes 

sowie die Durchführung von Maßnahmen an Gewässern in Zuständigkeit des 

Landes vorgesehen . 

Zur Umsetzung der W RRL sind die Monitoringkonzepte zur Beurtei lung des 

Gewässerzustands zu aktual isieren und entsprechende Untersuchungen 

durchzuführen. Dazu gehört auch eine Fortschreibung der Methoden zur 

Beurtei lung des Gewässerzustands. Im Jahr 201 4  ist der Entwurf des zweiten 

Bewirtschaftungsplans zu erarbeiten. Dazu sind Datenerhebungen ,  

Programmierarbeiten und konzeptionel le Arbeiten erforderl ich. 

Wo Unsicherheiten über die Ursache von Gewässerbelastungen bestehen, 

s ind Sonderuntersuchungsprogramme bzw. Model l ierungen oder Gutachten 
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erforderl ich. Außerdem sind Konzepte zur operativen und effizienten 

Umsetzung des Maßnahmenprogramms fortzuschreiben bzw. zu entwickeln.  Zu 

bestimmten Fragestel lungen werden gutachtl iche Aussagen benötigt. 

E in wichtiges Element der EU-Wasserrahmenrichtl i nie ist die Forderung nach 

Transparenz und aktivierender Öffentlichkeitsbetei l igung. Dazu sind Program

mierarbeiten nötig ,  um den Umsetzungsprozess insgesamt in Datenbanken zu 

erfassen und für die Öffentl ichkeit darstel len zu können. H inzu kommen ver

schiedene Aktivitäten der Öffentl ichkeitsarbeit mit dem Ziel der Bewusstsei nbi l 

dung und der Partizipation, d ie vom Land selbst durchgeführt bzw. unterstützt 

werden. 



- 1 23 -

Kapitel 1 0  050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden
schutz 

Titelgruppe: 71 

Zweckbestimmung : Verwendung der Abwasserabgabe 

Haushaltsansatz 201 4: 71 .248.300 EUR 

Nach dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) ist seit dem 01 .01 . 1 981  für das 

Ein leiten von Abwasser in  e in Gewässer im Sinne des § 1 Abs. 1 Wasserhaus

haltsgesetz (W HG) eine Abgabe zu entrichten.  Die Höhe der Abgabe ent

spricht dabei der Schädl ichkeit des eingeleiteten Abwassers und damit in Tei

len der nachtei l igen Inanspruchnahme der Umwelt. 

Die Abwasserabgabe ist e in flankierendes Instrument der Wassergesetze. Sie 

d ient einer weitergehenden Verminderung bis h in  zur Vermeidung von Schad

stoffen im Abwasser. Inzwischen hat sich die Gewässergüte deutl ich verbes

sert. Trotzdem werden noch große Schadstofffrachten emittiert. Die aktuel len 

Schadstoffein leitungen müssen deshalb bei der Abgabenerhebung berücksich

tigt werden, um die Verbesserung der Gewässergüte durch die Abnahme der 

e ingeleiteten Schadstofffrachten auch in  Zukunft abzusichern . 

Wesentl iche Belastungen aus kommunalen Abwassereinleitungen kommen 

heute d iskontinu ierl ich und in großen Mengen über die Regenwasserbehand

l ung , so dass diesem Bereich aufgrund der stoßartigen SChadstoffbelastung 

und hydraul ischem Stress große Aufmerksamkeit zu schenken ist. 

Eine besondere Herausforderung für die Abwasserbeseitigung erg ibt sich aus 

dem zunehmenden Eintrag von anthropogenen Spurenstoffen und Mikroverun

rein igungen in  die aquatische Umwelt. Für die überwiegende Anzahl an Mikro

schadstoffen g i lt, dass sie einer al lgegenwärtigen Verwendung unterl iegen und 

damit über kommunale Kläranlagen in  die Gewässer eingetragen werden. 

Da die Mittel der Abwasserabgabe nach § 1 3  Abs. 2 AbwAG einer Zweckbin

dung unterl iegen, s ind sie durch das MKULNV gruppennützig und lenkungsori

entiert einzusetzen .  

Wesentl iches Element der  Verwendung der  Abwasserabgabe stel lt d ie Förder

richtl i nie IIRessourceneffiziente Abwasserbeseitigung N RWII da. 



Kapitel 1 0  050 

Titelgruppe: 

Zweckbestimmung : 

Haushaltsansatz 201 4:  
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Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
BOdenschutz 

72 

Probenahme und Analytik zur 
Indirekteinleiterüberwachung 

EUR 1 .000.000 

Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform ist durch das Zaunprinzip die Aufgabe 

der Überwachung gewerblicherlindustriel ler Indirektein leiter gem. § 1 1 6 

Landeswassergesetz (LWG) ohne jegl ichen personellen oder finanziel len 

Ausgleich an das Land zurückgefal len. Für die Überwachung der 

Indirekteinleiter s ind in  erhebl ichem Umfang Probenahmen und Analysen 

notwendig. 

Der Aspekt der Überwachung ist seinerzeit n icht adäquat gewürdigt worden ; 

der Übergang d ieser Zuständigkeit auf das Land g ing daher nicht mit einem 

finanziel len Ausgleich seitens der Kommunen einher. 

Überwachungsbehörden für die I nd irektein leiter s ind die Bezirksregierungen. 

Sie sind dafür verantwortl ich, dass die erforderl ichen Probenahmen und 

Überwachungen durchgeführt werden. 

Das ehemalige Landesumweltamt (LUA) jetzt das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LAN UV) hatte vor der Verwaltungsstrukturreform für 

Kommunen gegen Berechnung die Analyse von Proben für die 

Ind i rekteinleiterüberwachung durchgeführt bzw. vergeben .  Dem LAN UV stehen 

für die Durchführung von Probenahmen und Analytik hier keine ausreichenden 

Kapazitäten zur Verfügung. 

Nach Erhebung der Bezi rkregierungen handelt es sich insgesamt um ca. 1 750 

Messstel len, die in Abhängigkeit von der jewei l igen Relevanz zwischen einmal 

jährl ich und sechsmal jährlich zu beproben sind .  Die Kosten für eine 

Probenahme belaufen sich auf ca. 1 50 EUR, die Kosten für eine Analytik auf 

bis zu ca. 380 EUR. 

Da d ie Ind i rektein leiterüberwachung nach § 1 1 6 LWG vorgeschrieben ist, 

handelt es sich um eine unabweisbare Aufgabe. Sie kann nicht aus Mitte ln der 

Abwasserabgabe finanziert werden. 
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Kapitel 1 0  060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima 

Titel : 537 00 

Zweckbestimmung : Durchführung von Untersuchungsvorhaben, 
Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und 
Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luft
verunreinigungen, Geräuschen und Erschütte
rungen und auf dem Gebiete des allgemeinen 
Umweltschutzes 

Haushaltsansatz 201 4: 61 7.500 EUR 

W issenschaftl iche und technische Erkenntnisse und Entwicklungen sind im 

Fachbereich Immissionsschutz in  besonderem Maße Grundlage für die Beur

tei lung der Belastungen durch Luftverunrein igungen, Lärm, Gerüche, Erschüt

terungen und anderen physikal ischen Einwirkungen sowie für deren Ermittlung 

und Minderung. 

Im Einzelnen sind besonders zu nennen : 

- Untersuchungen zur Luftqualität ( Immissionen) sowie zur Emissionsüberwa

chung und zur Weiterentwicklung/Implementierung der erforderlichen Mess

technik und Model le ;  Messungen ultrafeiner Partikel und Ruß.  

- Emissionsuntersuchungen an landwi rtschaftl ichen Anlagen , Bioaerosole aus 

Tierhaltungsanlagen ; Multiantibiotikaresistente Bakterien (MRSA) : Ermitt

lung des Standes der Technik zur Emissionsminderung . 

- Untersuchungen zur Minderung von Emissionen aus Tierhaltungsanlagen. 

- Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung der Chrom(VI)-Konzen

tration in (Staub-)Emissionen. 

- Humanmedizin ische epidemiologische und sonstige Wirkungsuntersuchun

gen auf kle inräumiger sowie überregionaler Ebene, mit dem Ziel  herauszu

finden, ob die Bevölkerung in Gebieten mit verg leichsweise erhöhter um

weltbedi ngter Schadstoffbelastung gesundheitl ich beeinträchtigt ist ;  Weiter

entwicklung des Human-Biomonitoring in Nordrhein-Westfalen . 

- Untersuchungen im Zusammenhang mit neuen EU-Regelungen. 
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- Untersuchungen über umweltrelevante Luftschadstoffe (insbesondere bei 

n iedrigen diffusen und gebäudenahen Quel len, Stoffe mit besonderem toxi

schem Wirkungspotential etc.) ,  die nicht durch EU-Recht geregelt werden 

und Weiterentwicklung der betreffenden Messtechnik. 

- Untersuchungen zur Beurtei lung der Luft- , Boden- oder Pflanzenbelastung 

sowie zu Emissionsverursachern und mögl ichen Minderungsmaßnahmen bei 

Überschreitungen der Immissions- und Zielwerte für gesundheitsgefährden

de Luftschadstoffe, insbesondere im Umfeld industriel ler Anlagen und zu de

ren Wirksamkeit. 

- Untersuchungen zur Effektivität störfal l begrenzender Maßnahmen. 

- Untersuchung zur Fortschreibung des Standes der Sicherheitstechnik unter 

Seveso- I I I-Gesichtspunkten und Erstel lung einer Handlungshi lfe . 

- Erstel lung einer Muster-Gefahrenanalyse für Biogasanlagen. 

- Optimierung und Verbesserung bestehender Technologien von Abgasrein i

gungssystemen für Verbrennungsprozesse. 

- Untersuchungen zur Beurtei lung der Belastungen durch elektromagnetische 

Felder (EMF-Monitoring) und zu mögl ichen Minderungsmaßnahmen.  Zu be

obachten sind hier insbesondere die Entwicklungen beim Netzausbau als 

Folge der Energiewende sowie bei der Einführung neuer drahtloser Kommu

nikationstechniken (z. B. Mobi lfunk) .  

- Untersuchungen zu Erschütterungseinwi rkungen auf Menschen und Gebäu

de zur Unterstützung des Vol lzugs. 
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Kapitel 1 0  060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima 

Titel : 538 00 

Zweckbestimmung : Ausgaben für Datenverarbeitung 

Haushaltsansatz 201 4: 50.000 EUR 

Informationsbereitstel lung und -austausch gewinnen sowohl bei den Überwa

chungs- und Genehmigungsaufgaben der Vol lzugsbehörden als auch bei n icht

förmlichen Beratungsprozessen innerhalb der Umweltverwaltung weiter an Be

deutung . 

Aus d iesem Grund besteht seit I nkrafttreten des Gesetzes zur Kommunalisie

rung von Aufgaben des Umweltrechts am 01 .01 .2008 die Notwendigkeit, bei 

den Vol lzugsbehörden auf kommunaler und auf staatl icher Ebene einen glei

chen Informationsstand herzustel len,  der zugleich auch einen landesweit e in

heitl ichen Standard beim Vol lzug gewährleistet. Daher wi rd ein internetgestütz

tes Informationsportal technischer Umweltschutz eingerichtet, das aktuel le In

formationen aus den Bereichen Immissionsschutz,  Wasser, Abfal l  und Boden

schutz bereitstellt. 

E ingeplant sind au ßerdem Mittel für die Weiterentwicklung der EDV

Programme des Informationssystems Stoffe und Anlagen ( ISA) als unterstüt

zendes Werkzeug für den einzelnen SachbearbeiterlSachbearbeiterin in der 

Umweltverwaltung . 

Kurze Genehmigungsverfahren sind ein wichtiges Kriterium für d ie Wettbe

werbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens als Wirtschaftstandort. Das MKULNV wi l l  

deshalb mit dem Projekt I IElektronische Durchführung des Genehmigungsver

fahren nach B lmSchGII hierzu einen Beitrag leisten .  Es sind Mittel für die Soft

wareentwicklung und die pi lotartige Einführung bei einer Bezi rksregierung e in

gestel lt. 
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Kapitel 1 0  060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima 

Titelgruppe: 60 

Zweckbestimmung : Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissions� 
schutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 
2008l50lEG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21 .05.2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa" und weiterer Luftrein
haltevorschriften (39. BlmSchV) 

Haushaltsansatz 201 4: 1 .200.000 EUR 

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Luftqualitäts-Rahmenricht l in ie bzw. der 39. 

BlmSchV muss die Luftqual ität für die gesamte Fläche des Landes ermittelt, 

bewertet und beurteilt werden. Dies erfordert sowohl flächenrepräsentative 

Untersuchungen als auch Ermittlungen an Belastungsschwerpunkten und 

Wirkungsuntersuchungen.  Dafür sind messtechnische Erhebungen , 

Model l rechnungen und Trendabschätzungen erforderlich. Al le Erkenntnisse 

fl ießen in die zur Luftre inhaltung aufzustel lenden Pläne (Luftreinhaltepläne) 

ein. 

In  d iesem und den folgenden Haushaltsjahren steht neben der durch die 39. 

BlmSchV verpfl ichtenden Aufstel lung zusätzl icher und der Fortschreibung 

bereits bestehender Luftreinhaltepläne eine Neuausrichtung der 

Luftre inhaltung in Nordrhein-Westfalen an; hin zu großräumiger ansetzenden 

Maßnahmen-katalogen. Weitere Haushaltsmittel s ind für den geplanten 

gemeinsamen Luft-reinhalteplan für das Rheinische Braunkohlenrevier 

vorgesehen. 

In den Bal lungsräumen sind lokal und reg ional wirksame Maßnahmen zur Min

derung der Luftschadstoffbelastungen erforderl ich. Minderungsmaßnahmen mit 

Modellcharakter und von landesweiter Bedeutung werden gefördert. 

Ausgaben fal len insbesondere für folgende Bereiche an : 

- Entwicklung großräumig ansetzender, städteübergreifender Konzepte zur 

Emissionsmi nderung , 
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- Unterstützung der Umsetzung von Luftrei nhalteplänen und 

Maßnahmenkonzepten in  den Kommunen, 

- Umsetzung von Emissionsminderungsstrateg ien, Förderung von 

Model lprojekten zur Emissionsminderung in  den Bereichen Verkehr, 

Industrie und Kleinteuerungsanlagen, 

- Untersuchungen zu relevanten Stoffen tür die Luftqualität, z. B.  Benzol ,  Ruß ,  

Quecksi lber, Nanopartike l ,  PCB und andere sowie 

- Aktivitäten i m  Zusammenhang mit dem europäischen Richtl i nien zur 

Luttqual ität und zu nationalen Emissionshöchstmengen (NEC). 
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Kapitel 1 0  060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima 

Titelgruppe: 61 

Zweckbestimmung : Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissions
schutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 
2002l49IEG des Rates über die Bewertung und 
die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 
25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und wei
tere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung 

Haushaltsansatz 201 4: 970.000 EUR 

Die Lärmbelastungen der Bürgerinnen und Bürger in  den Bal lungsräumen 

Nordrhein-Westfalens nehmen in  weiten Teilen gesundheitsschädl iche 

Ausmaße an. Deshalb spielt der Lärmschutz in Nordrhein-Westfalen eine 

wichtige Rol le. Mit einer umfassenden Lärmminderungsstrategie soll der 

Lärmschutz in  Nordrhein-Westfalen systematisch vorangebracht werden.  

Ein wichtiger Baustein dieser Strategie ist d ie konsequente und einheitliche 

Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtl in ie ,  wonach die Städte und 

Gemeinden zur Aufstel lung eines Lärmaktionsplanes als gesamtstädtisches 

Konzept zur Minderung der Lärmbelastungen verpfl ichtet sind. Die Kommunen 

werden sowohl bei der Lärmaktionsplanung selbst, als auch bei der Umsetzung 

der sich daraus ergebenden Maßnahmen, unterstützt. Auch soll die 

Finanzierung von Maßnahmen verbessert werden. 

Aufgrund neuer EU-Methoden für die Lärmkartierung (" CNOSSOS") sollen die 

Vorbereitungen für die Lärmkartierung der 3. Stufe frühzeitig gestartet werden. 

Das "Aktionsbündnis N RW wird leiser" soll als wichtiger Bestandteil der 

Lärmminderungsstrategie weiter umgesetzt und fortgeschrieben werden. 

Gemeinsam mit den Bündnispartnern werden zielgruppenspezifische 

Maßnahmen der I nformation und Kommunikation ergriffen, um die negativen 

Umwelteinwi rkungen durch Lärm bewusst zu machen und Verhalten oder 

Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen. Schwerpunkte des 

Aktionsbündnisses bilden die Themen : 

mobile Geräte (Rasenmäher, Laubbläser etc.), 

leises Fahren, leise Reifen (EU Reifenlabel) ,  
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MP3-Player, Spielzeug und 

ortsfeste Geräte und Maschinen (Wärmepumpen). 

Um für komplexe und schwierige Lärmbelastungssituationen Maßnahmen zur 

Lärmminderung aufzeigen zu können , sind Untersuchungsvorhaben zur Ent

wicklung i nnovativer Lärmschutzmaßnahmen notwendig .  

Um Planungssicherheit beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu erzielen, 

sol len weitere Untersuchungen zum Lärmschutz durchgeführt werden . 

Schwerpunkte bilden neben der Unterstützung des Vol lzugs die 

Weiterentwicklung der akustischen Grundlagen von Windenergieanlagen 

einschl ießl ich eventuell erforderlicher Messungen sowie Fragestel lungen zum 

Stand der Technik bei ortsfest betriebenen Geräten und Maschinen (z. B. 

Wärmepumpen oder Miniblockheizkraftwerke). 

Für die Umsetzung des neu gefassten Flug lärmschutzgesetzes müssen mit 

umfangreichen Rechenverfahren die bereits bestehenden Lärmschutzzonen 

evaluiert und gegebenenfal ls neu berechnet werden. 



Kapitel 1 0  060 

Titelgruppe: 

Zweckbestimmung : 

Haushaltsansatz 201 4: 
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Immissionsschutz, Gentechnik und Klima 

63 

Rationelle Energienutzung, regenerative Ener
gien und Energ iesparen 

1 7.240.000 EUR 

Zentrale Grundlage der Klimaschutz- und Energ iepol iti k in  Nordrhein

Westfalen ist das Landes-Kl imaschutzgesetz, mit dem verbindl iche Klima

schutzziele für Nordrhein-Westfalen festgelegt werden. Die notwendigen Kl i 

maschutzmaßnahmen zur  Erreichung der  Kl imaschutzziele,  inklusive der  Zwi

schenziele, werden in einem Kl imaschutzplan konkret benannt. 

Ein wesentl iches Instrument zur Umsetzung d ieser Maßnahmen ist das Förder

programm "Programm für rationel le Energienutzung , regenerative Energien 

und Energiesparen - progres.nrw" mit den Förderbausteinen " Innovation" und 

"Markteinführung" sowie "Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)". Der Förderbaustein 

"Markteinführung" wi rd aus d ieser Titelgruppe f inanziert ,  während d ie F inanzie

rung der weiteren Bausteine im Wesentl ichen aus Mitteln  des N RW EU-Ziel 2-

Programms (EFRE) und entsprechenden Landeskofinanzierungsmitte ln erfolgt. 

Förderprogramm progres.nrw - Programmbereich Innovation 

Im Rahmen des Programmbereichs progres.nrw - Innovation - fördert das 

Land Vorhaben der industriel len Forschung und der experimentel len Entwick

lung bis h in zu Prototypen i m  Energ iebereich. Die Förderung hat zum Ziel , 

d ie wissenschaftl ichen und technologischen Grundlagen der Industrie zu 

stärken, 

d ie Entwicklung der nationalen und i nternationalen Wettbewerbsfähigkeit 

zu unterstützen sowie 

mit innovativen Konzepten und Techn iken Energie zu sparen und kl i ma

und umweltschädl iche Emissionen zu reduzieren. 
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Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, sonstige Unter

nehmen der gewerbl ichen Wirtschaft und an Kommunen, kommunale Einrich

tungen/Unternehmen sowie Hochschulen,  wenn d iese das Vorhaben gemein

sam mit Unternehmen umsetzen .  

Förderprogramm progres.nrw - Programmbereich Markteinführung 

Mit diesem Programmbereich sol l  d ie breite Markteinführung der vielen an

wendbaren Techniken zur Nutzung unerschöpfl icher Energiequel len und der 

rationellen Energieverwendung beschleunigt werden, um somit einen wesentl i 

chen Beitrag zum Kl imaschutz und zur  Reduktion der  COrEmissionen zu leis

ten.  

Gefördert werden marktfähige Produkte zur effizienten und sparsamen Ver

wendung von Energie und zur Nutzung unerschöpfl icher Energ iequel len. Hier

zu gehören auch die stärkere Nutzung von effizient bereitgestel lten Wärmepo

tenzialen und i nnovative Projekte zum Ausbau der Nah- und Fernwärmever

sorgung. 

Aus d ieser Titelgruppe werden außerdem Energiekonzepte gefördert. 

Förderprogramm progres.nrw - Programmbereich KWK 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KW K)-Technologie besitzt e in hohes Potenzial , 

d ie Kl imaschutzziele der Landesreg ierung zu unterstützen .  Denn über d ie 

g leichzeitige Produktion von Strom und Wärme lassen sich in  beträchtl ichem 

Maße COrEmissionen reduzieren.  Der Programmbereich progres.nrw - KW K 

ist Tei l  des von der Landesregierung aufgelegten KW K- Impulsprogrammes. 

Gefördert werden mit dem Programmbaustein KW K-Anlagen bis zu einer elekt

rischen Leistung von 50 kW . Weiterh in werden KWK bezogene Maßnahmen 

unterstützt, d ie zu einer verbesserten Energieausnutzung führen und deren 

zuwendungsfähiges Investitionsvolumen 50.000 EUR nicht übersteigen. Das 

Förderangebot ist insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

ausgerichtet. 
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Weitere Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Energie 

Darüber hinaus d ienen die Haushaltsmittel der Finanzierung weiterer Maß

nahmen und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Energie .  

Dies sind u .  a. d ie Kosten i m  Zusammenhang mit  der Erstel lung und der Fort

schreibung des Klimaschutzplans sowie der Umsetzung von konkreten Maß

nahmen. Dazu gehören auch die Maßnahmen der Öffentl ichkeitsarbeit, d ie da

zu beitragen, den Prozess zur Erarbeitung des Klimaschutzplans und den KI i 

maschutzplan selbst mögl ichst transparent zu machen und dadurch eine 

größtmögl iche Akzeptanz für die Umsetzung des Klimaschutzplans zu schaf

fen. 

Aus d ieser Titelg ruppe werden die Gemeinschaftsstände des Landes Nord

rhein-Westfalen auf den internationalen Leitmessen E-world energy & water, 

HannoverMesse Energy, WindEnergy Hamburg sowie ggf. weitere Messeauf

tritte finanziert. 

European Energy Award (EEA) 

Der European Energy Award ® ist ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifi

zierungsverfahren für Kommunen , das auf europäischer Ebene entwickelt wur

de und umgesetzt wird .  Ziel ist, die Qual ität der Energieerzeugung und -nut

zung i n  einer Kommune zu bewerten ,  regelmäßig zu überprüfen und Potenziale 

zur Steigerung der Energieeffizienz zu erschl ießen. Erfolge in den vorgenann

ten Bereichen werden öffentl ichkeitswirksam ausgezeichnet. Mehr als 1 20 

nord rhein-westfäl ische Kommunen betei l igen sich bereits an d iesem Zertifizie

rungsverfahren .  Bis 201 3  wurden schon über 1 00 der begehrten "European 

Energy Award" Auszeichnungen vergeben. 

ECORegion 

Die Landesregierung hat für alle Kommunen und Kreise eine Landesl izenz zur 

Erstel lung einer CO2-Bilanzierung erworben. Das Softwareprogramm ECORe

gion wi rd als Onl ine-Service angeboten .  Dabei s ind die folgenden Leistungen 

Bestandteil d ieser Software : 
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- webbasierte Bi lanzierung von Energie und Treibhausgasen,  

- effiziente, vergleichbare und fortschreibbare Bi lanzierung , 

- laufende Erweiterung der Reporting-Mög l ichkeiten (z. B. automatische Ge

nerierung des SEAP-Templates vom Covenant of Mayors) ,  

- Aggregierung von Einzelbi lanzen zu einer Gesamtbi lanz über das Communi

ty-Porta l ,  

- jährl iche Aktual isierung al ler relevanten nationalen Rahmendaten (Statisti

ken ,  Studien,  Kennzahlen, Emissionsfaktoren etc.) und 

- kostenlose Hotl ine für technische Fragen. 

Zur Erstel lung von Datenreihen , aber auch zur ständigen Verbesserung in  den 

einzelnen Kommunen ist ein kontinuierl icher Prozess notwendig .  Daher wird 

die Landesregierung den Rahmenvertrag verlängern . Bisher machen über 300 

Kommunen von dem für sie kostenlosen Angebot der Landesregierung 

Gebrauch. 

Impactanalyse der Klimaschutzszenarien 

Gemäß Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen sol len nachhaltige Strategien 

und Maßnahmen zur Erreichung der Kl imaschutzziele im Kl imaschutzplan ent

halten sein .  Nachhaltig mei nt dabei die Berücksichtigung ökologischer, ökono

mischer und sozialer Belange bei der Festlegung von Strategien und Maßnah

men.  Es ist daher erforderl ich, über die rein  emissionsminderende Wirkung 

h inaus eine Analyse der Auswirkungen des Kl imaschutzplans auf nicht

kl imaschutz-bezogene Bereiche durchzuführen.  Dazu gehören z. B. d ie Im

pactbereiche Versorgungssicherheit, Importabhängigkeit, gesamtwirtschaftl iche 

Effekte und Sozialverträgl ichkeit. D. h . ,  d ie Impactanalyse ist e in zusätzl iches 

Kriterium i nsbesondere für die pol itischen Entscheidungsträger i m  Landtag zur 

Bewertung des Szenarios bzw. der Szenariovarianten und der zugrunde l ie

genden Strategien sowie zum Beschl uss über den Klimaschutzplan . 



- 1 36 -

Monitoring der Klimaschutzmaßnahmen 

Aufbauend auf der Impactanalyse wi rd die Umsetzung der Maßnahmen des 

Kl imaschutzplans von einem Monitoring begleitet, das ebenfal ls aus d ieser Ti

telgruppe finanziert wi rd .  Mit dem Monitoring wi rd die Effizienz und Effektivität 

der Maßnahmen i m  H inbl ick auf die CO2-Minderung durch den Ausbau der er

neuerbaren Energien, durch mehr Energ ieeffizienz und durch mehr Energie

einsparung analysiert. Das Monitoring sol l  auch eine Ausbl ick auf die mögl iche 

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen geben und 

so u.  a. auch die Grundlage für die Fortschreibung des Klimaschutzplans bi l

den. Dieser Prozess wird u .  a. durch den Sachverständigenrat Kl ima

schutzNRW unterstützt, dem fünf Persönl ichkeiten aus verschiedenen gesel l 

schaftl ichen Bereichen angehören sol len.  
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Kapitel 1 0  060 ImmissionssChutz, Gentechnik und Klima 

Titelgruppe: 64 
Zweckbestimmung : Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentech

nik, Umweltmedizin, umweltbezogener Gesund
heitsschutz 

Haushaltsansatz 201 4: 650.000 EUR 

Der umweltbezogene Gesundheitsschutz hat in  Nordrhein-Westfalen aufgrund 

der besonderen Situation bzg l .  Sied lungs- und Verkehrsdichte sowie Industria

l isierungsgrad eine hohe Bedeutung . Es gi l t  die umweltbed ingten Gesundheits

risiken zu minimieren. Dies geschieht im Einklang mit Strateg ien der WeItge

sundheitsorganisation und der EU-Kommission. Die Haushaltsmittel d ienen 

daher der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen Um

weltmedizin ,  Masterplan Umwelt und Gesundheit N RW sowie Trinkwasser mit 

dem Ziel ,  den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen zu 

verbessern. 

Schwerpunkte der Umweltmedizin sind d ie Bewertung von Umwelteinwi rkun

gen auf den Menschen, und zwar sowohl durch anthropogene Luftverunrein i 

gungen und Chemikal ien wie PCB a ls auch durch physikalische Einflüsse wie 

Lärm, Erschütterungen und ionisierende und nichtionisierende Strahlung sowie 

d ie Weiterentwicklung und Bereitstellung von Informationssystemen zur Unter

stützung der umweltmedizin ischen Beratungstätigkeit der unteren Gesund

heitsbehörden und n iedergelassenen Ärzteschaft. Dazu gehören auch Publ ika

tionen zur Information der Öffentl ichkeit. 

Es ist geplant, in  den kommenden Jahren eine umfassende integrierte Ge

samtkonzeption "Umwelt und Gesundheit" zu erarbeiten. Als Handlungskon

zept für die verschiedenen Aktivitäten auf Landes- und kommunaler Ebene wi rd 

hierfür ein landesweiter "Masterplan Umwelt und Gesundheit" erstel lt .  Die bis

herigen Aktivitäten und Strukturen des Aktionsprogramms Umwelt und Ge

sundheit Nordrhein-Westfalen (APUG N RW) werden in die Erarbeitung und 

Umsetzung des Masterplans einfl ießen. 

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist auch bei der Thematik  Gentechn ik  zu 

gewährleisten. Daher sollen entsprechende Konzepte, z. B. zur Saatgutrein-
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heit, weiterentwickelt werden. Auf Beschluss des Landtags ist Nordrhein

Westfalen dem europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. 

Nordrhein-Westfalen wird sich in  diesem Rahmen aktiv für mehr Gestaltungs

mögl ichkeiten h insichtlich einer gentechn ikfreien Erzeugung einsetzen ,  an der 

Weiterentwicklung des Netzwerkes betei l igen und die Erkenntnisse, z. B. in 

Rahmen von Veranstaltungen transportieren. 

Die Sicherung der öffentl ichen Trinkwasserversorgung und ihrer Ressourcen 

ist im Hinbl ick auf Umwelthandeln ,  Gesundheitsvorsorge und Verbraucher

schutz in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung . Um eine g leichbleibend 

hohe Trinkwasserqualität gewährleisten zu können, ist die Durchführung von 

trinkwasserrelevanten Maßnahmen und Projekten zwingend notwendig. Die 

Maßnahmen und Projekte d ienen z. B. dem Erwerb, dem Austausch und dem 

Transport neuester wissenschaftl icher Erkenntnisse. Vorrangig gi l t  es, eine 

weitere Reduzierung von organischen Spurenstoffen vor al lem in  den Gewäs

sern , d ie zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, zu erreichen. 
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Kapitel 10  080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 37.536.000 EUR 

Ausgaben 

62.288.000 EUR 

Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten

schutzes" (GAK) ist das zentrale Instrument zur Stärkung einer wettbewerbsfä

higen Land- und Forstwirtschaft und Entwicklung des gesamten ländl ichen 

Raums. Sie ermögl icht eine Tei lhabe al ler Regionen an der Agrarstrukturförde

rung und dient damit der Umsetzung des Verfassungsziels für gleichwertige 

Lebensverhältnisse zu sorgen. 

Entsprechend zielen die Fördermaßnahmen darauf ab: 

- nachhaltig wi rtschaftende, leistungs- und wettbewerbsfähige Betriebe zu 

erhalten und weiterzuentwickeln ,  

- umweltverträgl iche und standortangepasste Formen der Landbewirtschaf

tung zu fördern sowie 

- wi rtschaftl ich tragfähige Rahmenbed ingungen für e ine nachhaltige Entwick

lung im ländl ichen Raum zu schaffen. 

Gemäß d ieser Zielausrichtung umfasst die GAK folgende Förderbereiche : 

- Maßnahmen der einzel betrieblichen Förderung einschl ießl ich Ausgleichszu

lage, 

- Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung , 

- Maßnahmen im Bereich Wasserwi rtschaft, 

- integrierte länd l iche Entwicklung einschl ießl ich der Förderung der 

Breitbandversorgung ländl icher Räume sowie 

- Gesundheit und Robustheit landwirtschaftl icher Nutztiere. 
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Die einzel- und überbetriebl ichen Maßnahmen greifen ineinander und ergänzen 

sich. Synergieeffekte ergeben sich i nsbesondere durch die Einbi ndung einzel

ner Maßnahmen der GAK in  das N RW-Programm "Ländl icher Raum" (s. auch 

Kapitel 1 0  090 Titelgruppen 60 und 61 ) .  

Einzelbetriebl iche Förderung 

Teil A: Agrarinvestitionsförderungsprogramm 

Ziel des Agrarinvestitionsförderungsprogramms ist es, nachhaltig wirtschaf

tende Betriebe mit flächengebundener Tierhaltung und tiergerechten Haltungs

formen zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu machen. 

Tei l  B: Förderung von Investitionen zur Diversifizierung 

Gefördert werden Investitionen zur Schaffung zusätzl icher Einkommensquel len 

im ländlichen Raum. Landwirtschaftl iche Betriebe können u .  a. Zuwendungen 

für Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbewegl ichem Vermögen, 

Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innenwirtschaft erhalten. 

Ausgleichszulage 

Die Ausgleichszulage für Betriebe in den benachteil igten Gebieten hat ihre be

sondere Bedeutung bei der Erhaltung landwirtschaftl icher Betriebe und bei der 

flächendeckenden Bewirtschaftung unter schwierigen natürl ichen Verhältnissen. 

Die Höhe der Ausgleichszulage ist gestaffelt und abhängig vom Ausmaß der 

wi rtschaftl ichen Nachtei le. 

Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung 

Mit der Fördermaßnahme "Markt- und standortangepasste Landbewirtschaf

tung" als einem zentralen Tei l  der Agrarumweltmaßnahmen erhalten landwirt

schaftl iche Betriebe Anreize für Produktionsverfahren , die über das übl iche Maß 

hinausgehend mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung 

des natürlichen Lebensraumes besonders gut vereinbar sind . 

Gefördert werden : 
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- die Grünlandextensivierung, 

- die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Produktionsverfahren ,  

- der  Anbau vielfältiger Fruchtfolgen , 

- der Zwischenfruchtanbau ( in einer Förderkul isse mit besonderem Handlungs

bedarf bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtl in ie) sowie 

- Erosionsschutzmaß nahmen i m  Ackerbau (Mulch-/Di rektsaat und Mulch

pflanzverfahren auf Flächen mit besonderer Erosionsgefährdung) und 

- die mehrjährige Sti l l legung (nur Ausfinanzierung) .  

I m  Rahmen des o. g .  GAK-Grundsatzes für  d ie Förderung einer markt- und 

standortangepassten Landbewirtschaftung können darüber hinaus bestimmte 

Tierschutzmaßnahmen gefördert werden. In Nordrhein-Westfalen wird auf 

d ieser Basis die Weidehaltung von Milchvieh gefördert. 

Wasserwirtschaftl iche und kulturbautechnische Maßnahmen 

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwas

serschutzes und zur Verhütung von Hochwasserschäden für Menschen, Anla

gen und Landwirtschaft i m  ländlichen Raum. Dieses schl ießt auch geeignete 

Maßnahmen zur Wasserrückhaltung ein .  Im ländl ichen Raum wi rd auch die 

naturnahe Entwicklung der Gewässer gefördert, um die Bewirtschaftungsziele 

gemäß § 25 a) - d) WHG zu erreichen .  Zu der i nhaltlichen Ausrichtung wi rd auf 

die Aussagen zu Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 h ingewiesen.  

Integrierte ländliche Entwicklung 

I m  Rahmen der Förderung der Breitbandversorgung ländl icher Räume soll die 

Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in 

bislang , aufgrund wirtschaftl icher Erwägung oder technischer Restriktionen , 

unterversorgten ländlichen Gebieten ermögl icht werden. 
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Darüber hinaus erhalten im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung 

Maßnahmen zur Flurbereinigung einen Zuschuss. 

Forstwirtschaftl iche Maßnahmen 

Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Wälder durch nachhaltige und naturnahe 

Wald bewirtschaftung zu schützen und zu sichern. Aufgrund der Mittelkürzung 

des Bundes ab dem Haushaltsjahr 201 1 erfolgt im Rahmen der GAK eine Aus

finanzierung bereits bewil l igter Maßnahmen aus der Gemeinschaftsaufgabe 

"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes". 

Die Bewi l l igung neuer Projekte erfolgt aus Kapitel 1 0  090 Titelgruppe 60. 

Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere 

Die Förderung zielt darauf ab, die Gesundheit und Robustheit 

landwirtschaftl icher Nutztiere züchterisch zu verbessern. Dabei werden 

relevante Merkmale erhoben, aufbereitet und ausgewertet und Zuchtwerte 

ermittelt. Ziel ist es, die Vitalität der landwi rtschaftl ichen Nutztiere zu 

verbessern . 
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Kapitel 1 0  090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 64.1 1 0.000 EUR 
Ausgaben 

1 45.01 3.000 EUR 

I n  diesem Kapitel s ind d ie Landes- sowie EU-Mittel veranschlagt, d ie den von 

der EU kofinanzierten Projekten zufl ießen. Die Fördersätze sind i n  den 

jewei l igen Programmen festgeschrieben. In  der Regel l iegen von der EU 

genehmigte F inanzpläne vor (= Förderzusagen der EU) .  

Das ELER-Programm (ELER= Europäischer Landwirtschafsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums) setzt eine Vielzahl von Förder

maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft sowie für den ländl ichen Raum 

insgesamt um. Maßnahmen erfolgen in  verschiedenen thematischen 

Schwerpunkten und Prioritäten,  die in der ELER-Verordnung vorgegeben sind .  

Die Maßnahmen werden mit bis z u  80 % EU-Mitte ln f inanziert, d i e  in  Titel

gruppe 61 aufgeführt sind. Der Antei l  der Landesmittel zur Kofinanzierung der 

EU-Mittel findet sich in  Titelgruppe 60. Kapitel 1 0  080 führt die darüber hinaus 

eingesetzten Kofinanzierungsmittel auf, die aus der Gemeinschaftsaufgabe 

IIVerbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzesll kommen. Die 

veranschlagten nationalen Mittel werden zur Kofinanzierung der im Rahmen 

des N RW-Programms IILänd l icher Raumll von der EU-Kommission 

genehmigten EU-Mittel benötigt. 

In der Titelgruppe 70 (Landesantei l )  und 71 (EU-Antei l )  sind die Titel für das 

IISchulobstprogrammll etatisiert. Es richtet sich in erster Linie an Grundschul

kinder, um einerseits einen Beitrag zur gesunden Schulverpflegung und zum 

Kampf gegen das steigende Übergewicht von Kindern zu leisten und 

andererseits dem rückläufigen Verzehr von Obst und Gemüse entgegen

zuwirken. 

Mit der Titelgruppe 75 wird der MKULNV-Antei l  der Kofinanzierung für das 

Ziel 

2-Programm 2007 bis 201 3  IIEFREII (Landesantei l )  (Ausfinanzierung bis 201 5) 

sichergestel lt. 
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Das N RW EU-Strukturfondsprogramm 2007 bis 201 3  enthält drei Förder

schwerpunkte. 

Die strukturpol itischen Schwerpunkte der laufenden Förderperiode orientieren 

sich in starkem Maße an der sogenannten Lissabon-Strategie. Im Mittelpunkt 

stehen dabei d ie Themen Innovation,  Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 

unter besonderer Beachtung der sozialen und umweltbezogenen 

Verantwortung . 

Ein bedeutender Schwerpunkt ist die Innovationsförderung für die ein 

wesentl icher Tei l  der Mittel vorgesehen ist. 

Ein zweiter thematischer Förderschwerpunkt ist der Mittelstand . Hier sol len 

Existenzgründer und Klein- und Mittelunternehmen mit einem zielgerichteten 

Angebot an Finanzierungs- und Beratungshi lfen unterstützt werden . 

Auch die spezifischen Probleme der großen Städte stel len einen zentralen 

Förderschwerpunkt dar. Denn die Entwicklung einer wissensbasierten 

Ökonomie und die Stärkung der unternehmerischen und i nnovatorischen 

Potenziale erfordern gerade attraktive Standort- und Stadtqual itäten .  H ier 

bestehen in strukturell besonders belasteten Städten und Regionen weiterhin 

spürbare Entwicklungsunterschiede, insbesondere in benachtei l igten 

Stadtteilen . 

Im Rahmen dieser Förderschwerpunkte sol l  aus dem Haushalt des 

Ministeriums für Kl imaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher

schutz das nachstehende, breit angelegte und ausgewogene Portfol io an 

Förderprogrammen und Maßnahmen umgesetzt werden : 

Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Erneuerbare Energien, 

d ie Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung , 

der Maßnahmen der Energie- und Ressourceneffizienz, 

Entwicklung zur dezentralen Energienutzung in Nordrhein-Westfalen und 

Forcierung der erneuerbaren Energienutzung , 
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CI ustersekretariat, 

Projekte aus Cluster Ernährung (Ausfinanzierung), 

Clustermanagement und Innovationstransfer in  der Forst- und 

HOlzwi rtschaft, Energ ie- und Ressourceneffizienz in  der Holzwirtschaft, 

Ökolog ische Gestaltung im Emscher-lippe-Raum (ÖPEL) ,  

Naturerlebnis in  Verbindung mit Natura 2000 (Tourismus, innovative 

Dienstleistungen) , 

Maßnahmen zur Altlastensanierung und zum Flächenrecycl ing ,  

Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms sowie 

Ressourceneffizienz-Programm/Cluster Umwelttechnolog ien. 

Im Rahmen der Maßnahmen im Kl imaschutz- und Energiebereich werden auch 

d ie Sieger-Projekte der bisherigen Innovationswettbewerbe Energie. N RW 

gefördert. Des Weiteren werden die Geschäftsbesorgungsverträge mit der 

EnergieAgentur. NRW GmbH und dem Projektträger Energie - Technologie -

Nachhaltigkeit (ETN) der Forschungszentrum Jü l ich GmbH aus d iesen Mitteln  

kofinanziert. Ein weiterer Schwerpunkt des N RW/EU-ZieI2- Programms ist d ie  

Förderung der  Kraft-Wärme-Kopplung und der  Effizienzprogramme werden. 

Das Projekt Kl imaschutz und Energiewende konkret (KEK) - "Offensive für 

Energ iesparen ,  Energ ieeffizienz und erneuerbare Energien in  Privathaushalten 

des Landes Nordrhein-Westfalen" wi rd als Nachfolgeprojekt der Verbraucher

zentrale Nordrhein-Westfalen zu "Mein Haus sparf' ebenfal ls aus dieser 

Titelgruppe kofinanziert. 

In den Titelgruppen 80 (Landesantei l )  und 81 (EU-Antei l )  s ind die Mittel für 

d ie Förderung von Strukturmaßnahmen der EU im Bereich der Fischerei und 

Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung der entsprechenden Er

zeugnisse veranschlagt. Die Kriterien und Grundsätze der Förderung sind in 

der VO (EG) Nr. 1 1 98/2006 vom 27.07.2006 über den Europäischen Fische-
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reifonds (EFF) sowie in  den zugehörigen Durchführungsbestimmungen der VO 

(EG) Nr .  498/2007 festgelegt. 

Die Umsetzung des EFF ist an das am 07. 1 2.2007 von der KOM genehmigte 

Operationelle Programm gebunden, das eine Laufzeit von 2007 bis 201 3  hat 

(CCI 2007 DE 1 4  FPO 001 ) . Ausgaben können bis Ende 201 5  getätigt werden. 

Gefördert werden Maßnahmen in  den Bereichen Aquakultur, Binnenfischere i ,  

Schutz der  Wasserfauna und -flora, Verarbeitung und Vermarktung , neue 

Märkte und Pi lotprojekte sowie Technische H i lfe (TH).  Die Einzelheiten (außer 

TH) sind den EFF-Richtl inien für Nordrhein-Westfalen zu entnehmen 

(SGV. NRW Nr. 793 und Homepage des MKULNV unter Natur

schutz/Fischerei/Förderung). Die Zuwendung setzt sich je zur Hälfte aus EU

Mitte ln und Landesmitteln  zusammen. 

Weitere Landesmittel wie Fischereiabgabe (Kapitel 1 0  020 Titelgruppe 60) , 

Abwasserabgabe (Kapitel 1 0  050 Titelgruppe 71 ) ,  Mittel aus Auflagen für Was

serrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei (Kapitel 1 0  020 Titel

gruppe 63) und Wasserbaumittel (Kapitel 1 0  050 Titelgruppe 66) kommen für 

eine Kofinanzierung bestimmter Vorhaben in Betracht. 

In der Titelgruppe 82 ist der Landesantei l  zur Kofinanzierung des N RW-Ziel 

2-Programms 201 4  bis 2020 "EFRE" etatisiert. 

In der Förderperiode 201 4  bis 2020 sol len die europäischen Fonds EFRE, 

ELER und ESF inhaltl ich aufeinander abgestimmt und mit den landes

pol i tischen Zielen des Koal itionsvertrages in Einklang gebracht werden. 

Für die EU-Förderprogramme in  Nordrhein-Westfalen sind durch Kabinett

beschl uss vom 27.03.201 2 fünf Leitthemen vorgesehen (bestätigt durch einen 

Kabinettbeschl uss vom 1 6.07.20 1 3) :  

Forschung & Innovation (einschl ieß l ich Umweltwi rtschaft) , 

Wettbewerbsfähigkeit von KMU (einschl ießl ich Ressourceneffizienz) ; 

Bi ldungs- und Kompetenzentwicklung ,  Beschäftigungs- und 

Fach kräftesi cheru ng , 



- 1 47 -

Energ ieeffizienz und Kl imaschutz, 

Förderung der sozialen Eingl iederung und Bekämpfung der Armut sowie 

Umweltschutz, Nachhaltige Nutzung der Ressourcen ,  Ländl icher Raum. 

Die Festlegung der Leitthemen für die Förderperiode 201 4  bis 2020 orientiert 

sich dabei an den Vorgaben aus den Verordnungsentwürfen der Europäischen 

Kommission , dem aktuel len Verhandlungsstand im Rat und Europäischem 

Parlament, der Europa 2020-Strategie sowie den Festlegungen der 

Landesregierung aus den Kabinettbeschlüssen vom 27.03.201 2 und vom 

1 6.07.201 3. 

Das operationel le Programm (OP) EFRE 201 4  bis 2020 Nordrhein-Westfalen 

befindet sich noch in  der Entwurfsphase (Stand : 3 1 .07.201 3) .  Inhalt des OP 

EFRE 201 4 bis 2020 wird eine detai l l ierte Darstel lung der Förderschwerpunkte 

sein ,  auf deren Grundlage konkrete Projekte und Maßnahmen bewi l l igt werden. 
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Landwirtschaftskammer Nord rhein-Westfalen 
und Direktor der Landwirtschaftskammer Nord
rhein-Westfalen als Landesbeauftragter 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4:  1 3.056.600 EUR 

Ausgaben 

98.1 24.000 EUR 

Nach § 6 Abs. 2 LOG ist die Di rektorin/der Direktor der Landwirtschaftskammer 

als Landesbeauftragte/Landesbeauftragter Landesoberbehörde und nach § 9 

Abs. 2 LOG die Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer der Kreisstel len der 

Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte im Kreise untere Landesbehör

den. In dieser Eigenschaft nehmen sie Landesaufgaben wahr. Da sie dafür 

n icht über eigenes Personal verfügen, regeln §§ 1 8  Abs. 4, 24 Abs. 5 des Ge

setzes über die Errichtung der Landwirtschaftskammer, dass die Landwirt

schaftskammer der Direktorin/dem Di rektor der Landwirtschaftskammer bzw. 

den Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern der Kreisstel len als Landesbeauf

tragte i m  Kreise die für die Erfül lung ih rer Aufgaben erforderl ichen Dienstkräfte 

und Einrichtungen zur Verfügung zu stel len haben.  

Die Landesbeauftragten nehmen im Wesentl ichen folgende Aufgaben wahr:  

- Durchführung von Bundes- und Landesgesetzen sowie von EG-Vorschriften ,  

- Betei l igung i n  Planungs-, Planfeststel lungs- und Genehmigungsverfahren 

anderer Behörden, 

- Abwicklung zahl reicher Förderungsprogramme des Landes. 

Aufgrund der gemeinsam eingeführten Neuausrichtung der Kammerfinan

zierung, erfolgt die Finanzierung mit der Zahl ung nach Fal lpauschalen, also 

nach erbrachter Leistung für das Land . 

Die Mittel können aufgabenbezogen und nicht wie bisher, als pauschaler Antei l  

der Gesamtausgaben, berechnet und gezahlt werden. 
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In  den Entwurf für den Haushaltsplan 201 4 sind daher 98, 1  Mio. EUR für die 

Landwirtschaftskammer an Ausgaben etatisiert worden . Unter Gegenrechnung 

der Einnahmen durch die Landwirtschaftskammer in Höhe von 1 3, 1  Mio. EUR 

entspricht die Nettozahlung 85,0 Mio .  EUR.  

Für  die Aufgabe "Umsetzung der  Beratung landwirtschaftl icher Betriebe gemäß 

der EU-Wasserrahmenrichtl in ie (W RRL)" s ind insgesamt 3,0 Mio. EUR als 

Verwaltungskostenerstattung für die Wahrnehmung von Landesinitiativen 

etatisiert. 

Die Landwirtschaftskammer wurde beauftragt für Gebiete außerhalb von Was

serschutzgebieten ein weitergehendes Beratungskonzept für Gewässerschutz

fragen im Sinne von konzeptionel len Maßnahmen zur Umsetzung der W RRL 

(Fortbi ldung, Schulung, Beratung , betriebl iche Maßnahmen) umzusetzen. 
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Kapitel 1 0  260 Landesforstverwaltung 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4:  4.487.800 EUR 

Ausgaben 

54.729.700 EUR 

Die Aufgaben der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen ergeben sich 

insbesondere aus dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen .  

D ie  Landesforstverwaltung ist seit dem 01 .01 .2005 zweistufig organisiert :  S ie  

besteht aus der  Obersten Forstbehörde (MKULNV) und dem Landesbetrieb 

Wald und Holz Nordrhein-Westfalen .  Der Landesbetrieb Wald und Holz hat in  

den Jahren 2005 bis 2007 eine Reorganisation durchlaufen und zum 

01 .01 .2008 den Echtbetrieb in  der neuen Struktur mit 1 4  Regionalforstämtern, 

einem Lehr- und Versuchsforstamt in  Arnsberg und dem Nationalparkforstamt 

Eifel aufgenommen. 

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen bearbeitet die Ge

schäftsfelder: 

- Landeseigener Forstbetrieb, 

- Dienstleistung , 

- Hoheit. 

Geschäftsfeld 1 :  Landeseigener Forstbetrieb 

Das Geschäftsfeld 1 ,  Landeseigener Forstbetrieb, umfasst die Bewirtschaftung 

des Staatswaldes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Der Staatswald hat eine Flächengröße von ca. 1 1 7.000 ha (Stichtag 

01 .08.20 1 3) ;  h iervon sind ca. 1 1 3.500 ha Forstbetriebsfläche und ca. 3 .650 ha 

Nebenfläche. Von der forstl ichen Betriebsfläche sind rund 1 06.700 ha mit 

Waldbäumen bestanden. Knapp die Hälfte der Staatswaldfläche ist als 

Naturschutz- oder FFH-Gebiet ausgewiesen. ca. 8.300 ha Staatswald sind i m  

Nationalpark Eifel gelegen . 
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Der Antei l  der Staatsforste an der Gesamtwaldfläche des Landes Nordrhein

Westfalen beträgt rd. 1 3  v. H . . Ca. 60 % der Fläche ist mit Laubholz, vorwie

gend Buche und Mischbeständen aus Laub- und Nadelholz bestockt. Bei m  

Nadelholz hat d i e  Fichte den größten Flächenante i l .  

Darüber hinaus hat d ie Landesforstverwaltung ca. 2.800 ha Wald aus Natur

schutzgründen angepachtet. 

Insbesondere nachstehende Aufgaben werden gemäß Betriebssatzung des 

Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen erledigt: 

- Bewirtschaftung des Staatswaldes nach neuzeitl ichen forstwi rtschaftl ichen 

Grundsätzen ,  einschl ieß l ich Nutzung der grundstücksg leichen Rechte wie 

Jagd und Fischere i ,  

- besondere Leistungen i m  Bereich der  Waldökologie und des Naturschutzes 

im Wald und 

- Liegenschaftsmanagement. 

Geschäftsfeld 2: Dienstleistung 

Durch das Landesforstgesetz sind dem Landesbetrieb Wald und Holz die forst

l ichen Dienstleistungsaufgaben übertragen worden. Waldbesitzerinnen und 

Waldbesitzer werden bei Bedarf durch tätige Mithi lfe bei der Bewirtschaftung 

des Waldes unterstützt. H ierfür ist dem Landesbetrieb Wald und Holz e in 

Entgelt zu zahlen, das, soweit man in  kleinstrukturierten forstl ichen Zusammen

sch lüssen organisiert ist, ca. 25 v. H .  der tatsächl ichen Kosten beträgt. Die 

übrigen Kosten werden durch eine entsprechende indirekte Landesförderung 

abgedeckt. Rat und Anleitung sind für al le Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 

kostenlos. 

Insbesondere nachstehende Aufgaben werden gemäß Betriebssatzung des 

Landesbetriebs Wald und Holz erledigt: 

- Betreuung (Rat, Anleitung , tätige Mithi lfe) der Waldbesitzerinnen und 

Waldbesitzer, i nsbesondere in forstl iche Zusammenschlüssen, bei der 

Bewirtschaftung des Waldes und 
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- Dienstleistungen für Nichtwaldbesitzerinnen und -besitzer. 

In Pi lotvorhaben für forstwirtschaftl iche Zusammenschlüsse wird derzeit eine 

Umstel lung der indirekten auf eine d i rekte Förderung (eigenständige 

Holzvermarktung und Beförsterung unabhängig vom Landesbetrieb) geprüft und 

seit 201 1 beg innend evaluiert. Die Mittel s ind in  Kapitel 1 0  030 Titelgruppe 76 

veranschlagt. 

Geschäftsfeld 3: Hoheit 

Dem Landesbetrieb Wald und Holz wurde durch das Landesforstgesetz in Ver

bindung mit dem Landesorganisationsgesetz d ie Wahrnehmung von hoheitl i 

chen Aufgaben zugewiesen .  

I nsbesondere nachstehende Aufgaben werden gemäß Betriebssatzung des 

Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen im Bereich der 

Hoheitsaufgaben erledigt: 

- Forstaufsicht zur S icherung des Waldes und seiner Funktionen nach Maß

gabe der gesetzl ichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtl ich Betretungs

recht, Kahl hieb, Waldumwandlung, Wiederaufforstung , Brandschutz, 

- Forstschutz und Ordnungswidrigkeitsverfahren ,  

- Sicherung der  Waldfunktionen durch Betei l igung bei al len behördl ichen und 

kommunalen raumwirksamen Planungen und Vorhaben, 

- Entwicklung und Betreuung von rechtl ich ausgewiesenen SChutzgebieten 

(Naturschutzflächen i m  Wald, Nationalparke, FFH-Gebiete, EG-Vogelschutz

gebiete, Naturwaldzel len) ,  

- Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie forstl icher Zusam

menschlüsse durch Rat und Anleitung bei der Bewirtschaftung des Waldes, 

- Durchführung forst- und holzwi rtschaftl icher Förderprogramme, 

- Entwicklung des Clusters Forst und Holz, 
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- forst- und holzwirtschaftl iche Forschung und Entwicklung,  forstl iche Standort

kartierung und Inventur ,  

- Durchführung der Aufgaben nach Pflanzenschutzgesetz, phytosanitäre Kon

trol len und Beratungen ,  

- Umweltbi ldung im Wald , Öffentl ichkeitsarbeit, 

- Betrieb von Jugendwaldheimen, 

- Ausbi ldung , gehobener und höherer Forstdienst, Forstwi rtin/Forstwi rt, Büro

kauffrau/Bürokaufman n .  

Für  die Aufgabenerledigung i m  Auftrag des Landes, mit der  nicht oder nur zum 

Tei l Erträge erzielbar sind , erhält der Landesbetrieb Zuführungsbeträge des 

Landes für laufende Zwecke sowie für Investitionen. 



Kapitel 1 0  261 

- 1 54 -

Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungs
steIle für Jagdkunde und Wildschadenverhü
tung sowie Förderung des Jagdwesens 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4:  3.460.200 EUR 

Ausgaben 

3.460.200 EUR 

Die Jagdabgabe wird gemäß § 57 Landesjagdgesetz mit der Gebühr für die 

Jagdscheine und Falknerjagdscheine erhoben. Das Aufkommen aus der Jagd

abgabe ist zur Förderung des Jagdwesens und antei l ig für Kosten der 

Forschungsstel le für Jagdkunde und Wildschadenverhütung zweckgebunden 

zu verwenden. 

Das Aufkommen aus der Jagdabgabe wi rd für das Haushaltsjahr 201 4 auf 

3.226.000 EUR bei Kapitel 1 0  261 Titel 099 00 veranschlagt. Von d iesem 

Betrag sind 2. 1 64.600 EUR für Zuwendungen zur Förderung des 

Jagdwesens vorgesehen. H ierunter fal len schwerpunktmäßig u. a. Maßnah

men für die jagdl iche Aus- und Fortbi ldung ,  für das jagdl iche Schießwesen 

sowie für Maßnahmen der Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und 

Umweltbedi ngungen des Wi ldes. 

Für die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung ist e in 

Betrag i .  H .  v. 1 . 1 1 5.300 EUR etatisiert. Dieser wi rd aus den 

zweckgebundenen Mitteln der Jagdabgabe (80 %) und Landesmitteln  (20%) 

sowie eigenen Ein-nahmen finanziert. 

Zu den Aufgaben der Forschungsstel le gehören u. a. die Erforschung der Le

bens- und Umweltbedingungen des Wi ldes, der Wi ldkrankheiten sowie Mög

l ichkeiten ihrer Bekämpfung . Ferner werden neue Mögl ichkeiten der Jagdaus

übung auch zur Verhütung und Verminderung von Wi ldschäden erforscht. 

Ein Bei rat, bestehend aus neun Mitg l iedern, berät die Forschungsstel le in al len 

grundsätzl ichen Fragen und wirkt als Bindegl ied zu anderen Bereichen . 
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Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 4.582.600 EUR 
Ausgaben 

96.730.000 EUR 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LAN UV) n immt lan

desweit bedeutsame Verbraucherschutz- und Umweltaufgaben,  insbesondere 

im Rahmen der Fachbereiche Abfal lwi rtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz, 

Umwelt und Gesundheit, Kl imaschutz und Kl imawandel ,  Naturschutz und 

Landschaftspflege sowie Wasserwirtschaft wahr. In  den vorgenannten 

Bereichen nimmt das LAN UV wissenschaftl iche Aufgaben und d ie Beratung 

des Min isteriums für Kl imaschutz, Umwelt, Landwi rtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz, der Dienststel len seines Geschäftsbereichs und ,  soweit 

erforderl ich, d ie Beratung Träger öffentl icher Belange und der Gerichte wahr. 

Darüber h inaus nimmt das LANUV im Bereich des Verbraucherschutzes, ins

besondere auf dem Gebiet Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel

und Futtermittelüberwachung sowie der Agrarmärkte, nach Maßgabe beste

hender Zuständigkeitsvorschriften landesweit bedeutsame hoheitl iche Aufga

ben wahr.  Die Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet Veterinär

angelegenheiten,  der Lebensmittel - und Futtermittelüberwachung nimmt das 

LAN UV als Sonderordnungsbehörde im Sinne des § 1 2  Ordnungsbehördenge

setz wahr. Im Rahmen der Marktüberwachung sowie zum Vol lzug von Bundes

und EU-Recht in den Arbeitsfeldern Vieh und Fleisch , Eier und Geflüge l ,  Dün

gemittel ,  Saatgut und Qual itätskontrol le von Mi lch überwacht das LAN UV 

Unternehmen der Ernährungswirtschaft. 

Das LAN UV orientiert sich am Wohl der jetzigen und künftigen Generationen 

und unterstützt damit die Attraktivität des Standortes Nordrhein-Westfalen 

durch : 

- den Ansatz, Kl imaschutz als eine der großen gesel lschaftl ichen 

Herausforderungen anzusehen und dazu beizutragen , die Kl imaschutzziele 

der Landesregierung zu erreichen , 

- Umweltinformation, Umweltbi ldung und vorsorgende Planung als Bausteine 

einer transparenten und bürgernahen Umweltpol itik, 
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- die Unterstützung nachhaltigen Wirtschaftens, von Ressourceneffizienz und 

die Förderung von Umwelttechnologien, 

- Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität sowie den 

Schutz vor Lärm und anderen physikal ischen Einwirkungen, 

- die Förderung einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung mit dem Ziel , 

Gewässer als Bestandtei l  des Naturhaushalts zu erhalten und zu entwickeln 

sowie den Schutz vor Hochwasser zu gewährleisten ,  

- die Erarbeitung von Grundlagen, Maßnahmen und Konzepten zur  Bewah

rung und Entwicklung der landes- und regionaltypischen Biodiversität, 

- die Weiterentwicklung der Abfal lwi rtschaft zu einer ressourcenschonenden 

Kreislaufwirtschaft unter Vermeidung negativer Umweltauswi rkungen, 

- die Sicherung und Verbesserung der Bodenqual ität mit den Mitteln des 

vorsorgenden Bodenschutzes und der Altlastensanierung, 

- die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Agrar- und 

Ernährungswirtschaft, 

- die Gewährleistung von Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, d ie Vermei

dung bzw. Bekämpfung von Tierseuchen ,  die Sicherung der Tiergesundheit 

und eine Förderung des Tierschutzes sowie 

- durch Erhöhung der Kompetenz für Verbraucherinnen und Verbraucher in  

einem transparenten Markt mit eigenverantwortl ichen Akteuren. 

H ierzu schafft das LANUV effiziente Verwaltungsstrukturen und wirkt aktiv an 

der nationalen und i nternationalen Rechts- und Normsetzung mit. 

Die Mittel für die Aufgabe "Förderung der Mi lchwi rtschaft und der Güte der 

Mi lcherzeugnisse" sind in der Titelgruppe 60 etatisiert. Die Förderung der 

Mi lchwi rtschaft und der Güte der Mi lcherzeugnisse sowie der Öffentl ichkeitsar

beit erfolgt aus zweckgebundenen Mitteln der Umlage nach § 22 des Mi lch

und Fettgesetzes i. H. v. 0, 1 0  Cent je kg angel ieferte Mi lch .  
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In  Nordrhein-Westfalen wi rd unter Leitung des MKULNV ein I ntegratives 

Datenverarbeitungs-System-Verbraucherschutz ( IDV) eingeführt. Ziel des IDV 

ist, eine Vernetzung der kommunalen und staatlichen Daten des 

gesundheitl ichen Verbraucherschutzes als Basis für Auswertungen durch d ie 

Überwachungsbehörden und Untersuchungseinrichtungen herbei zu führen. 

Das operative Projektmanagement, das die Infrastruktur von IDV verantwortet, 

ist i m  LANUV angesiedelt. Haushaltsmittel zur Finanzierung der Maßnahme 

IDV sind im Wesentl ichen i n  der Titelgruppe 62 etatisiert. 

Mit der Bi ldung eines Kompetenzteams "Lebensmittelsicherheit, kosmetische 

Mittel und Bedarfsgegenstände" sol len die Kommunen bei der i mmer 

komplexer werdenden Aufgabenwahrnehmung durch Fach- und Sachverstand 

unterstützt werden. 
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Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, 
Vet.-MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersu
chungsanstalten 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4: 5.461 .300 EUR 
Ausgaben 

38.832.800 EUR 

Das Staatl iche Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg , das Chemische und Ve

terinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), das Chemische 

und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) sowie das 

Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher (CVUA

MEL) sind Einrichtungen des Landes, tei lweise im Verbund mit den Kommu

nen, in denen im Rahmen der amtl ichen Veterinär- und Lebensmittelüberwa

chung mit modernen , aufwendigen Laboreinrichtungen Untersuchungen durch

geführt und Gutachten erstel lt  werden. In begrenztem Umfang wi rd auch 

zweckgebunden wissenschaftl ich gearbeitet. 

Die Erprobung der Zusammenarbeit kommunaler Chemischer Untersuchungs

ämter mit einem Staatl ichen Veterinäruntersuchungsamt zur Stärkung des ge

sundheitl ichen Verbraucherschutzes führte inzwischen bei m  CVUA-OW L zum 

01 .01 .2008 und beim CVUA-RRW zum 01 .01 .2009 und beim CVUA-MEL zum 

01 .01 .201 0 zur Gründung einer Anstalt des öffentl ichen Rechts. Darüber ist 

zum 01 .01 .201 1 das CVUA Rheinland gegründet worden. 

Das Staatl iche Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg befindet sich noch mit 

den Untersuchungsämtern Hagen und Hamm in Verhand lungen für e in 

Integriertes Untersuchungsamt. 

Die Aufgaben der Ämter definieren sich aus zahl reichen Gesetzen ,  Verordnun

gen und Verwaltungsvorschriften und sind in  den Aufgabenerlassen in  der 

Sammlung Ministerialblätter (SMBI .  2 1 25 bzw. 7830) zusammengefasst. 

Das CVUA-MEL sowie das CVUA-OWL sind 1 986 zusätzl ich als amtl iche 

Radioaktivitätsmessstel len bestimmt worden. 

Schwerpunktaufgaben der Ämter sind die Bereiche des gesundheitlichen 

Verbraucherschutzes mit aufwendiger Rückstandsanalytik und die Diagnostik 

von Tierseuchen. 
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Die sehr aufwendigen Untersuchungen erfordern hohes Engagement und 

enormen zeitl ichen Einsatz des Personals. H ierbei s ind unvorhersehbare zu

sätzl iche Aufgaben, z. B.  durch Lebensmittelskandale, noch nicht berücksich

tigt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der amtlich entnommenen Proben müssen 

schnel l vorl iegen und zuverlässig sein ,  denn sie sind Grundlage für entspre

chendes ordnungsbehörd l iches Handeln ,  das ggf. mit erhebl ichen Konsequen

zen für die Betroffenen verbunden ist :  Tötungsanordnungen und großräumige 

Sperrmaßnahmen bei Tierseuchen,  Tierbestandssperren bei Rückstandsnach

weisen,  Beschlagnahme,  Rückruf, öffentl iche Warnungen bei gesundheitsge

fährdenden Lebensmittel n  und Bedarfsgegenständen. 

Die ständige Fortentwicklung auf dem Gebiet der Analytik und die intensive 

Nutzung der Geräte bedi ngen auch künftig notwendige Ersatz-, Ergänzungs

und Neuanschaffungen sowie eine regelmäßige, zum Tei l  kosten intensive 

Wartung der Geräte. 
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Kapitel 1 0  41 1 Verbesserung der Umweltüberwachung 

Einnahmen 

Haushaltsansatz 201 4:  5.000.000 EUR 

Ausgaben 

20.41 5.600 EUR 

Zur Sicherstel lung der Funktionsfähigkeit der Umweltverwaltung i n  Nordrhein

Westfalen und um den bestehenden Personalengpässen entgegenzuwirken 

war eine Personalverstärkung zwingend notwendig.  Dazu erfolgte bereits in  

den vorausgegangenen Haushaltsjahren die Einrichtung von 300 Stel len für  d ie  

Umweltverwaltung im Geschäftsbereich des Ministeriums für  Kl imaschutz, Um

welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 

Für d ie Umsetzung der Vorgaben der Richtl in ie 201 017S/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 1 7. 1 2 .201 0 über Industrieemissionen (integ

rierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) wurden 201 3  

zusätzl ich 87 Stel len in  der Umweltüberwachung eingerichtet. 



Kap itel 1 0  460 

Haushaltsansatz 201 4 
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Nordrhein-Westfälisches Landgestüt 

Einnahmen 
2.006.000 EUR 

Ausgaben 

4.791 .700 EUR 

Aufgabe des Landgestüts ist es im Wesentl ichen,  für die Pferdezucht eine 

genetisch breit angelegte Zuchtgrund lage zu erhalten und dadurch i n  ihrer 

Entwicklung zu fördern. 

Die Förderung erfolgt durch die Bereitstel lung von qual itativ wertvol len, le is

tungsgeprüften Hengsten (Land beschäler) und durch i ntensive Beratung i n  der 

Zucht, Aufzucht und Haltung von Pferden . Um der Gefahr von Inzuchtdepres

sionen entgegenzuwirken und eine notwendige breitere Varianz zu erhalten 

bietet das Landgestüt auch speziel le Hengstl in ien an , d ie dazu beitragen, 

diese Ziele zu erreichen . 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Landgestüts ist d ie Durchführung der 

Hengstleistungsprüfungen, die im Tierzuchtgesetz vorgeschrieben sind. 

E ine Schule (Deutsche Reitschule) wurde geschaffen ,  die in  erster Linie 

überreg ionale Ausbi ldungs- , Prüfungs- und Fortbi ldungsstätte für Auszubi l

dende, Bereiterinnen und Bereiter ,  Pferdewirtschaftsmeisterinnen und Pferde

wirtschaftsmeister nach dem Berufsbi ldungsgesetz, für Turnierfachleute und 

besonders förderungswürd ige junge Reiterinnen und Reiter ist. 

Das Landgestüt trägt durch die gezielte Förderung des Kaltblutpferdes dazu 

bei ,  ein wertvol les Kulturgut unseres Landes zu erhalten. Das Rheinisch-Deut

sche Kaltblutpferd drohte auszusterben. Die Nachfrage nach Kaltblutpferden 

aus der Land- und Forstwi rtschaft - d iese verwendet sie umweltschonend zu 

Holzrück- und Wald arbeiten - hat leicht zugenommen. In jüngster Zeit findet 

der Kaltblüter als unkompliziertes Hobby- und Freizeitpferd (Planwagenfahrten 

usw. ) neue Freunde. 

Die Hengstparaden sind besondere Demonstrationen für die Pferdezüchterin

nen und Pferdezüchter, Pferdehalterinnen und Pferdehalter, bei der die 

Hengste zur Beurtei lung ihrer Leistungsfähigkeit, ihres Charakters und ihrer 

Verwendbarkeit an der Hand, unter dem Sattel und verschiedenartigster An

spannung vorgestel lt werden. 
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Die Hengstparaden werden aus den aufkommenden Einnahmen finanziert. 

Durch den Einsatz einiger erfolgreicher Hengste im Pferdesport wi rd d iese po

sitive Werbung unterstützt. 

An dem international anerkannt hohen Niveau der Pferdezucht unseres Landes 

hat das Nordrhein-Westfäl ische Landgestüt ganz entscheidenden Antei l .  Dies 

wi rd deutlich an der Zahl der hohen Auszeichnungen vieler Zuchtpferde auf 

großen Ausstel lungen wie auch durch die großen Erfolge von Reiterinnen und 

Reitern auf Pferden unseres Landes, deren Väter Landbeschäler sind (z. B. bei 

Olympischen Spielen, Weltreiterspielen, Europa- und Weltmeisterschaften). 

Damit ist das Landgestüt e in wichtiger Garant und Förderer des Wirtschaftsbe

reichs Profi- und Freizeitpferdehaltung bzw. -sport i m  Lande Nordrhein-West

falen. 


